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i Einleitung. 

! Erster Abschnitt. 
Historischer Bl ick auf die älteöen Verfassungsfor» 

men L io- , Esih- uns Curlands. 

Aelteste Zeit vor der Ankunft der Deutschen. 

Heber die Verfassung der Bewohner des alten LivlandS, 
der L iven, . Esthen und Letten, vor der Ankunft 
der Deutschen ün zwölften Jahrhundert, sind uns nur 
wenige Nachrichten aufbehalten. Ein gemeinschaftliches 
Oberhaupt hatzen sie nicht. Einzelne Stämme, desgleichen 
einzelne, größere oder kleinere Landesstriche hatten Vorgesetz
te, welche Landesälteste, seniores, Zsniore» terrae, 
genannt werden, und im Kriege den Oberbefehl hatten, 
in Friedenszeiten das Richteramt ausübten. Wichtige An
gelegenheiten wurden auf Volksversammlungen, Ma-

^ j a , berathschlagt, bei welchen in schwierigen Fällen das 
.̂ Loos entschied. Einen Standesunterschied gab es, wie es 

scheint, unter den Eingebornen nicht; desgleichen keine Un
freiheit. Gefangenschaft im Kriege führte indeß allerdings 
zur Sklaverei, in welche aber eben daher nur Fremde gerie
ten . Ueber dm Zustand dieser Sclaverei fehlen genauere 

l Nachrichten'; nur so viel ist gewiß, daß mit solchen Scla-
^ ven förmlicher Handel getrieben wurde. 



2 Anleitung. 

Ankunft der Deutschen. Eroberung des Landes und Un
terjochung der Landesemgebornen. 

M i t der Ankunft der Deutschen i m I . 1168 veränderte 
sich der Zustand und die Verfassung Livlands völlig. Was 
zuförderst .den Zustand der Landeseingeborn en und deren 
Verhältnis zu den Deutschen betrifft, so war solches ver
schieden, je tlachdem sie sich den Deutschen gutwillig unter
worfen hatten, wie die Liven, und meist auch die Letten, 
oder nach geführten Kriegen Unterwerfungsvertrage mit den 
Deutschen abschlössen, wie die Euren und Oeseler, oder 
nach hartnackigem Widerstände durch die Gewalt der Waf
fen überwältigt worden waren, wie die Semgaller und be
sonders die Esthen. Das Loos der letzteren war das schwer
ste, sie verloren ihr Land und ihre Freiheit und fielen in 
die härteste Sclaverei, von welcher sie sich vergebens durch 
wiederholte Aufstande zu befreiest suchten. Das Schicksal 
derjenigen Stamme, welche sich freiwillig oder durch Ca-
pitulation unterworfen hatten, war weit gelinder. Sie 

> blieben meist Landeigentümer, traten aber in cin Abhan-
gigkeitsverhältniß zu den Deutschen durch Verpflichtung zu 
Frohnen und Zinsen, von denen sich nur wenige befreiten, 
welche daher Landfre ie genannt wurden. Aber auch diese 
Verloren sich in der spateren Zeit, besonders in den Kriegen 
des 16ten Jahrhunderts, fast ganz; das Abhängigkeitsver-
hältniß oder die Hörigkeit der übrigen wurde strenger, be
sonders dadurch, daß sie alle nach und nach an das Land 
gebunden, ^ledse aäsei-i^ti, wurden. So war allmä-
lig die Leibeigenschaft über ganz Liv-, Esth- und Curland 
allgemein verbreitet worden. 

§. 5 . 

Visthümer und Schwertorden in Livland; deren 
Verfassung. 

Die eingewanderten Deutschen wurden auf diese Weise 
Herren des Landes. Es ward ein deutsches B i s t h u m 
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in Livland gestiftet,' welches im I . 4200 nach Riga ver
legt und ums I . 1250 zum E r z b i s t h u m erhoben wur
de. Schon früher waren mehrere Bisthümcr, nach dem 
Muster des rigischen errichtet, namentlich das dörptsche, 
öselsche, curlandische und scmgallcnsche, welches letztere 
aber nur wenige Jahre bestand; und über welche insge-
sammt der Bischof und nachmalige Erzbischof von Riga 
Metrovolitanrechtc ausübte. Diese Bischöfe ließen sich vom 
römischen Kaiser mit dem eroberten Lande, in welches sie 
sich theiltcn, belehnen, und wurden Fürsten des heil, rö
mischen Reichs. Einen Theil des Landes erhielt der von 
Bischof Albert von Riga im I . 1202 gestiftete Schwer t 
orden mit einem Ordensmeister an der Spitze, der zu den 
Bischöfen in ein Lehnsverhältniß trat. Auf diese Weise 
ward Livland ein Theil des heil, römischen Reichs; aber 
auch der Papst gerirte sich nicht nur als kirchliches, son
dern auch als weltliches Oberhaupt Livlands. — Die innere 
Verwaltung des Landes war übrigens in der ältesten Zeit 
sehr einfach. An der Spitze stand der Landesherr, ncmlich 
der Bischof selbst, mit seinen Ministerialen, aus welchen 
die niederen Beamten, ^ ä v o o a t i , V ö g t e , gewählt wur
den, welche zugleich das Richteramt versahen. Das bi
schöfliche Capitel war nicht nur kirchliche Behörde, sondern 
nahm auch an der weltlichen Regierung Antheil. Auch wa
ren die Bischöfe in allgemeinen Landesangelegcnheiten oft an 
die Einwilligung ihrer Vasallen und ihrer Ritterschaft, desglei
chen der Städte, selbst der Landeseingebornen, gebunden. 

§. 4 . 

Verfassung Eslhlands oder Harriens und Nicrlcmds unter 
dänischer Herrschaft. 

Der nördliche Theil Livlands im weiteren Sinne, das 
jetzige Esthland, war im I . 1219 vom Könige Walde-
mar I I . von Danemark erobert, jedoch meist mit Deutschen 
besetzt worden 2). Zwar verlor später Waldemar fast das 

n) Bunge's Beiträge zur Kunde der liv-, esih, und curländ. 
Rechtsqmllen (Riga und Dorpat, 1232. 8.) S. 5 fgg. 
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ganze Land wieder an den Schwertorden, erhielt jedoch im 
I . 1238 die Provinzen H a r r i e n und W i e r l a n d wieder 
zurück> welche unter dem Titel des H e r z o g t u m s Esth-
land bis 1347 bei Danemark blieben, wo sie an den 
deutschen Orden verkauft wurden. Die Regierung des 
Landes lag wahrend dieser Zeit in den Händen des kön ig-
l i chenHauptmanns oder S t a t t h a l t e r s , welchem niedere 
Beamte, <M«ikrü, beigeordnet waren. Er war zugleich 
Richter und scheint als solcher in dem königlichen Rache 
gesessen zu haben. Dieser königl iche R a t h bestand aus 
12 Ruthen, 6 aus der Harrischen und eben so viel aus der 
wünschen Ritterschaft, welche vom Könige ernannt wur
den, und inappellabel waren. Durch diesen königlichen 
Rath wurde schon jetzt, wie es scheint, die esthlandische 
Ritterschaft reprafentirt, und erhielt auf diese Weise schon 
früh ständische Rechte, welche sie, die Entfernung der da
nischen Könige benutzend, immer mehr zu erweitern wußte, 
und das Land mehrmals von der danischen Regierung 
fast ganz unabhängig machte und selbst regierte. Die Ra-
the und der Adel hatten bereits wirkliche Landesversamm
lungen oder Landtage, aufweichen über die Landesangele-
gcnheiten bemthschlagt und darüber Beschlüsse gefaßt und 
Landesordnungen gemacht wurden. I n Harrien und 
Wierland bildete sich daher viel früher, als im übrigen 
Livland eine förmliche standische Verfassung aus. 

§. s . 

Verfassung Livlands seit Vereinigung des Schwertordens 
mit dem deutschen Orden. 

Der deutscheOrdenin Preußen, mit welchem sich im 
1 . 1 2 3 7 der livländische Schwertorden vereinigte, gelangte, 
nach langwierigen Kriegen gegen die Bischöfe, besonders ge
gen den Erzbischof von Riga, und nach Erwerbung Esthlands 
im I . 1347, zu einer so bedeutenden Macht, daß er, factisch 
wenigstens, den Erzbischof und die Bischöfe von sich abhangig 
machte, und überhaupt im Lande prädominirte. Der Or
den in Livland stand Anfangs unter dem Hochmeister in Preu-
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ßen, von dessen Oberhoheit er sich jedoch seit dem 15ten 
Jahrhundert nach und nach losmachte und fast ganz stlbststän-
dig wurde. Der an der Spitze desselben stehende Herrmeis ter 
(früher Landmeister genannt) ward im 16ten Jahrhundert 
deutscher Reichsfürst und formlicher Landesherr. Die unter 
ihm siehenden Beamten waren der Landmarschall, die Com-
thure un.d Vögte, welche Ordensgebietiger hießen und zusam
men das Ordenscap i te l bildeten, welches sich in der Regel 
jahrlich versammelte und über die Angelegenheiten des Ordens 
berathschlagte. Minder wichtige Angelegenheiten wurden vom 
O r d e n s r a t h abgemacht, welcher in Livland aus sieben Ge-
bietigern bestand. — I n den Bisthümern änderte sich die f rü
here Verfassung, hauptsächlich seitdem 16tcn Jahrhunderte, 
durch das Aufkommen der Landstande, Als solche Stande 
erscheinen 1) die Geistlichkeit mit dem Domcapitel an der 
Spitze; 2) die Ritterschaft oder Mannschaft, und 3) die 
Städte, und aus diesen drei Standen wurde der S t i f t s ra th 
gebildet, in welchem von Seiten der Ritterschaft 12 Repräsen^ 
tantcn (Oldeste im Rath) saßen. Ohne Einwilligung dieses . 
Stiftsraths durfte der Bischof nichts Wichtiges in Landesan
gelegenheiten vornehmen. Diese verschiedenen Territorien, 
nemlich die Ordenslande, das Erzbisthum Riga und die Vis-
thümer Dorpat, Oesel und Curland standen auch schon frü
her, ungeachtet der häufigen Kriege unter einander, besonders 
aber nach dem Aufhören derselben gegen das Ende des 45tcn 
Jahrhunderts, in einer genauen politischen Verbindung. Diese 
beurkundete sich hauptsächlich schon seit dem I4ten Iahrhun- . 
dert durch gemeinschaftliche Zusammenkünfte der Landesherren 
und ihrer Stande, welche in der Folge den Namen Landtage 
oder gemeine Landtage erhielten. Sie wurden in der letzteren 
Zeit der Unabhängigkeit Livlands vom Herrmeister ausgeschrie
ben und dmgirt, und alle das ganze Land betreffenden Ange
legenheiten , so wie die Streitigkeiten unter den Landesherren 
auf denselben abgemacht. 

§. e. 

Fortsetzung. Gerichtsverfassung, Administration ic. 

Auch die Gerichtsverfassung bildete sich allmälig mehr 
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aus. Die erste Instanz in Civi l - und Lehnssachen waren die 
Mannger ichte, aus einem Mannrichter und zwei Beisitzern, 
nebst einem Urtheilsmann oder Schöffen, bestehend. Die zweite 
Instanz bildeten in den Stiftern die S t i f t s räche, in den Or
denslanden dcrMeister mit dem Ordens ra th , in Harnen und 
Wierland die aus der dänischen Zeit beibehaltenen 12 Rache, 
welche mit zweien Ordensgebictigern an der Spitze das Landge
richt oder Ri t terger icht bildeten und, wie früher, inappel
label waren. Von den Stiftsrachen und dem Ordensrathe 
dagegen erging die Appellation an den gemeinen L a n d t a g , als 
die dritte und letzte Instanz; denn Berufung an die deutschen 
Reichsgerichte war verboten. Die Criminalgerichtsbarkeit 
lagindenOrdenslandcnindenHändenderOrdenscomthure 
und Vögte und ihrer Conventc, in den Stiftern wurde sie von 
den S t i f t s v ö g t e n verwaltet. DieseComthure und Vögte des 
Ordens und der Bischöfe waren, mit ihren verschiedenen Unter
beamten, zugleich Oberbeamte in Hinsicht auf Administration 
und Finanzen; auch hatten sie das Polizeiwesen unter sich, 
welches in den Ordenslanden noch besonderen Hauscomthurcn 
übertragen war. Gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts 
wurde noch in den Stiftern sowohl, als in den Ordenslan
den und Harnen und Wierland das Amt der Hakenrichter 
eingeführt, welche es hauptsachlich mit der Auslieferung der 
Bauerlaustinge zu thun hatten. Ueber die Leibeigenen und 
Bauern stand der Ritterschaft die Patrimonialjurisdiction zu. 

§. 7 . 

Fortsetzung. Städte, insbesondere Riga. 

Die für den Handel vortheilhafte Lage Livlands vemn-
laßte bald nach der Ankunft der Deutschen das Entstehen 
befestigter Orte, welche, von den Landesherren früh mit be
deutenden Verfassungsprivilegicn, wohin besonders erimirte 
Jurisdiction gehörte, bewidmet, zu blühenden Städten er
wuchsen. Unter allen schwang sich die reiche und mächtige 
erzbischöftiche Stadt Riga empor; demnächst das bischöfliche 
Dorpat un^-öie königlich-dänische Stadt Rcval; unter den 
Ordensstädtcn waren Pernau und Wenden die bedeutendsten. 
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Die Blüte und Macht dieser Städte erhob sich besonders seit 
dem Zutritt derselben zu dem berühmten hanseatischen Bunde 
in der letzten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts. Die in
nere Verfassung der livlandischen Städte war in allen im We
sentlichen dieselbe. Revals Verfassung war her lübeckischen 
nachgebildet worden; die rigische meist der hamburgischen, 
und durch die Verleihung des rigischen Stadtrechts an Dor-
pa t , Pernau, Hapsal, Fell in, Hasenpoch, Goldingen, 
Windau, Wenden und Wolmar, bildete sich in allen diesen 
Städten die Verfassung nach dem Muster der rigischen aus. 
Um so mehr wird es hier genügen, die Hauptzüge der dama
ligen Verfassung der Vtutterstadt anzugeben. 

Der Erzlnschofvon R i g a , welcher ursprünglich alleini
ger Herr der Stadt war, mußte sich im 14ten und 15ten 
Jahrhundert in die Hoheit über dieselbe mit dem Ordensmeister 
theilen. Der S t a d t r i c h t e r oder Stadtvoigt, von der Bür- -^«««. 
gerschaft gewählt, und von dem Erzbtschof, als Landesherrn, 
spater zugleich auch von dem Ordensmeister bestätigt, verwaltete 
die Gerichtsbarkeit, und zwar sowohl in bürgerlichen, als 
peinlichen Sachen, seit der Ordens Herrschaft in Riga mit Zu
ziehung eines Ordensbmders. Ganz gesondert war davon 
die Verwaltung des stadtischen Gemeinwesens, welche An
fangs, wie es scheint, in den Händen der gesammten B ü r 
gerschaft oder der Gemeine selbst lag, die in manchen Fällen 
durch einen S y n d i c u s verrreten wurde. Seit dem Jahre 
1230 findet man jedoch schon die Verwaltung des Gemeinwe
sens einer genossenschaftlichen, ursprünglich von den Bürgern 
aus ihrer Mitte gewählten, in der Folge sich selbst ergänzenden 
Obrigkeit anvertraut, dem Ra the , Oan8i1inm> dessen M i t 
glieder <üon8n!68, Ratbmannen, heißen, und an deren 
Spitze seit dem 4.4ten Jahrhundert Bürgermeister, proeonsn-
los , vorkommen. Dessen ungeachtet nahm die Gemeine der 
Bürger, Oive«, fortwährend an der Verwaltung Antheil, 
dessen Umfang sich jedoch nicht genau bestimmen läßt. D ese 
Gemeine hatte schon früh eine selbstständige Verfassung und 
theilte sich in zwei Corporationen oder G i l d e n , die von der 
Stube zu Münster und zu Soest, spater große und kleine G.l-
de genannt. An der Spitze dieser GUden standen Aelterman-
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nerundAelteste, welche dieselben reprasentirten, und im Na
men der Gemeine die Angelegenheiten derselben unter sich, die 
der ganzen Stadt aber in Gemeinschaft mit dem Rache beriethen 
und beschlossen. Dergestalt Hütte schon in dieser Periode Riga 
im Wesentlichen eine Verfassung erhalten, wie sie gegenwartig 
besteht, und schon gegen den Schluß dieses Zeitraums scheint 
die Stadt auch die Gerichtsbarkeit ganz an sich gebracht 
und mit dem Rache vereinigt zu haben^ 

§. 8 . 
Livlands Verfassung unter polnischer Herrschaft. 

So war die Verfassung Livlands im weiteren Sinne 
beschaffen, als, besonders durch den Andrang der Russen, 
der Erzbischof von Riga und der Ordensmeister sich im 
I . .4661 genöthigt sahen, sich dem König Sigismund 
August von Polen zu unterwerfen, wahrend Esthland die 
schwedische Oberhoheit wählte, die Bischümer Oesel und 
Curland oder Pilten an Danemark kamen und das Bis-
thum Dorpat schon früher von den Russen erobert worden 
war, auf welche Weise denn die Selbstständigkeit des alten 
Livlands ihr Ende erreichte. Curland ward dem letzten 
Ordensmeister als polnisches Lehnsherzogthum zu Theil, 
und das eigentliche Livland unter dem Titel eines Herzog-
zogthums im I . 1666 mit dem Großfürstenthum Litthau-
en, und 1569 mit diesem zusammen unmittelbar mit Polen 
vereinigt. An der Spitze der Regierung des neuen Herzog-
thums L i v l a n d stand ein königlicher S t a t t h a l t e r , Ad
ministrator oder Gouverneur, welcher in der Regel sehr 
ausgedehnte Vollmacht hatte. Das Herzogthum ward im 
I . 1666 in vier D is t r i c te getheilt, den rigischen, treiden-
schen, wendenschen und dünaburgischen, deren jedem ein 
S e n ator vorgesetzt ward. Die erste Instanz in Civil- und 
Criminalsachm bildeten in jedem Distrcite drei Landr ichter 
mit zwei adeligen Beisitzern und einem Notar. Von die
sen Landgerichten erging die Appellation an die obere I n 
stanz, welche von den vier Districtssenatoren mit ' dem Ad
ministrator an der Spitze gebildet wurde. ' Weitere Beru
fung außerhalb Landes fand nicht Statt. 
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Diese Vcrfaffung des Landes ward indeß/ nachdem 
auch das ehemalige Bisthum Dorpat unter die polnische 
Herrschaft gekommen war, durch die (.'onstitutianes I^i-
vonigs vom I . 1582 abgeändert. Darnach wurde Livland 
in drei Präsidentschaften, spater Woiwodschaften ge
nannt, die wendensche, dörptsche und pernausche, abgetheilt. 
Die Präsidenten waren Vorsteher ihres Bezirks oder Krei
ses und hatten die polizeiliche und Erecutivgewalt; desglei
chen gehörten geringfügige Sachen, vor ihr Forum. Ein 
Unterkammerer (8u.c<:amorariu.8) in jeder Präsidentschaft di
rigiere die adelige Gränzführung. Die eigentliche ordentliche 
Justizbehörde für alle Sachen war das Landgericht, welches 
in jeder Präsidentschaft bestand und aus einem Landrichter 
mit sechs Schoppen oder Beisitzern und einem Notar gebil
det wurde. Appcllationsinstanz auch für die Stadtgerichte 
war derG erichts conv en t , welcher den GouverneurzumPra-
sidenten und den Bischof von Wenden, die drei-Kreisprasi-
denten, den Starost von Wenden, den Landrentmeistcr, 
die drei Unterkämmerer, zwei Abgeordnete aus Riga, und 
je einen aus Dorpat, Pernau und Wenden zu Mitgliedern 
hatte. I n der Regel fand von den Aussprüchen dieses Ge-
richtsconvents keine Appellation Statt, nur ausnahmsweise 
in einigen Fällen ging sie an den König.—Die öffentlichen 
Landesangelegenheiten wurden auf Landtagen (Conventen) 
berathschlagt und abgemacht, welche der König ausschrieb, 
und zu denen sowohl der Adel nerch den drei Präsidentschaf
ten, als auch die Städte Deputirte, Landboten, sandten. 
— Für die Verwaltung der protestantischen Kirchenangc-
legenheiten war nicht besonders gesorgt; desto mehr wurde 
die Verbreitung der catholischen Religion seit Errichtung 
des Bisthums Wenden im I . 1582 betrieben. — Bei 
dieser .Verfassung blieb es im Wesentlichen bis zu dem Ende 
der polnischen Herrschaft über Livland, wiewohl darin im 
I . 1598 einige Veränderungen vorgenommen wurden, wel
che jedoch nicht lange von Bestand waren.—Die Städte 
behielten übrigens auch während der polnischen Regierung 
ihre frühere Verfassung meist bei. Der Zustand der Bauern 
blieb derselbe, ja er wurde zum Theil noch drückender. Der 
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l i v l . Adel erhielt zwar bei der Unterwerfung bedeutende Pr i 
vilegien zugesichert, ward aber in der Folge, meist zu Gun
sten des in Livland einheimisch gewordenen polnischen uyd 
litthauischcn Adels (daher die Benennung: Adel der drei Na
tionen), unterdrückt. 

§. 9. 

Verfassung LivlandS während der schwedischen 
Regierung. 

I n Folge des seit dem Ende des sechszehnten Jahrhun
derts zwischen Polen und Schweden ausgebrochenen Krieges 
ward Livland von den Schweden erobert, und ihnen im 
Altmarker Stillstand v. I . 1629 provisorisch und im Ol i -
vaer Frieden vom I . 1660 völlig von Polen abgetreten. 
Die ganze Verfassung Livlands gewann unter Gustav Adolphs 
Händen eine neue, vollkommenere und geregeltere Gestal
tung, welche sich, ungeachtet einiger Unterbrechungen, in 
den meisten Stücken bis auf den heutigen Tag erhalten 
hat, und daher hier nur kurz zu berühren ist. An der Spitze 
der Landesregierung stand der vom Könige ernannte Gene
ra lgouverneur nebst dem Gouverneur , welchen in der 
Folge Assistcnzrathe beigeordnet wurden. Was die Justiz-
Verfassung betrifft, so wurden im I . 1629 als erste I n 
stanz in Civilsachen die Landgerichte (erst 4 , dann 5 , dann 
wieder 4) errichtet, mit einem Landrichter und Assessoren, 
deren Zahl im I . 1632 auf zwei festgestellt ward. Als 
zweite Instanz in Civilsachen, Leuterationsbehörde in Cri-
minalsachen ic. ward i m I . 1630 das dörptsche Hofger ich t , 
mit einem Präsidenten, einem Viceprasidenten und 12 As
sessoren eingesetzt. Dieses Hofgericht ward zugleich Appella
tionsinstanz für die livlandischen Sradträthe, mit Ausnah
me des rigischen, desgleichen für den hapsalschen Math. 
Vom Hofgerichte ging die Revision an den König. Außerdem 
bestand noch für die nicht unter der rigischen Stadtjurisdiction 
sortirenden Sachen'der Einwohner Rigas daselbst ein B u r g 
gericht. Für Vormundschaftssachen wurden im I . 1647 
Wajsengerichte errichtet. Die Schloßgerichte, welche 
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schon wahrend der polnischen Regierung eristirten, und Cri-
minal- und Polizeijurisdiction ausübten, dauerten auch wah
rend der schwedischen Regierung, jedoch nicht.lange, fort. 
An ihre Stelle traten in der Folge, im I . 4668 , als Lan
despolizeibehörde die Ordnungsger ich te , mit einem Ord
nung^- oder Hakenrichter und zwei Adjunctcn. Zu gleicher 
Zeit wurden als kirchliche Polizeibehörde die Obcrkirchen-
vorsteher angeordnet) wie denn schon früher, i m I . 4634 , 
als geistliche Justizbehörde das Obcrcons is tor ium, mit ei
nem weltlichen Präsidenten oder Director> neben welchem der 
Superintendent, und weltliche und geistliche Assessoren saßen, 
gestiftet worden war. Die Unterconsistorien, deren Anfangs 
zwei, dann im Jahre 1636 sechs angeordnet waren, wur
den bald wieder aufgehoben. — Die Ri t terschaf t bildete sich 
zu einer förmlichen Corporation aus; sie erhielt eine Mat r i 
kel, einen Ritterschaftshauptmann oder Landmarschall, ein 
aus 12 Landräthen bestehendes landschaftliches Collegium, 
welches an der Landesregierung Antheil nahm, und das Recht 
Landtage zu halten, auf welchen die Landesangelegenheiten 
berathen und beschloffen wurden, zu welchen indcß die Städ
te, als solche, keine Deputaten schickten. — I m Uebrigen 
behielten die S t ä d t e ihre altere Verfassung im Wesentlichen, 
bei, nur daß dieselbe sich immer vollständiger ausbildete, 
und besonders die größeren Städte mit vielen wichtigen P r i 
vilegien begabt wurden. — Der Zustand der B a u e r n oder 
Leibeignen wurde in vieler Hinsicht verbessert, indem durch 
Veranstaltung einer Revision und Einrichtung der sg. Wa-
ckenbüchcr die Leistungen und Abgaben derselben geregelt und 
festgestellt wurden. 

§. 10. 

Fortsetzung. 

Die dergestalt begründete Verfassung Livlands erlitt in-
deß im I . 1694 sehr bedeutende Veränderungen. Es ward 
das Landrathscollegium und das Amt der Landräthe abge
schafft und die Wirksamkeit der Landtage mannigfach be
schrankt. Ebenso ward das Oberkirchenvorsteheramt aufgc-
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hoben, und das Oberconsistorium in ein mei-e eoolszinstiouin 
verwandelt. Die Waiscngcrichtc wurden mit den Landgerich
ten vereinigt und das Hofgericht als zweite Instanz in Vor
mundschaftssachen verordnet. Endlich wurden auch die 
Ordnungsgerichte abgeschafft, und die Function derselben theils 
den Landgerichten übertragen, theils besondere Kreisvögte 
als Landpolizcibeamte bestellt, und mit einer eigenen Instru
ction versehen. 

Bei diesen Abänderungen blieb es jedoch nur bis zum 
Ende der schwedischen Herrschaft. Denn als im nordischen 
Kriege Peter der Große Livland eroberte, und im I . 1?10 
die Stadt Riga und die livlandische Ritterschaft capitulirten, 
ward die Widcrhcrstellung der alteren Verfassung versprochen 
und auch größtentheils bewerkstelligt, noch ehe Livland im 
Nystadtcr Frieden vom I . 1721 förmlich von Schweden an 
Rußland abgetreten ward. Nur die besonderen Waiscnge-
richte wurden nicht restituirt, sondern blieben mit den Land
gerichten vereinigt; auch das rigische Burggericht ward auf
gehoben und dessen Geschäfte dem rigifchen Landgerichte über
tragen. 

§. 1 1 . 

Verfassung EslhlcmdS während der schwedischen 
Herrschaft. 

Die Provinzen Harnen, Wierland und Ierwen, wel
che sich im I . 1561 dem schwedischen Scepter unterworfen 
hatten, wurden im Wesentlichen bei ihrer früheren Verfassung 
gelassen. Nachdem in der Folge auch die Wiek von den 
Schweden erobert worden war, wurden i m I . 1584 alle vier 
Provinzen zusammengezogen und bildeten das Fürstenthum 
oder Herzogthum Esthland. An der Spitze desselben stand ein 
königl. S t a t t h a l t e r oder Gouverneur , welcher später dem 
Generalgouverneur von Livland untergeordnet ward. Er erhielt 
zugleich das Präsidium imOber landger ich t , welches im Ne
bligen seine frühere Verfassung beibehielt, nur daß von demsel
ben in gewissen Fallen die Revision an den König offen gelassen 
ward. Eine neue Justizbehörde entstand in dem Burgger i ch t 
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inReval, dessen Jurisdiction alle Bewohner des revalschen 
Schlosses und Doms, so wie der königl. Güter in Esthland 
untergeben wurden. Die Manngerichte der älteren Zeit 
blieben als erste Instanz, nur wurden, statt der früher jahrlich 
neu bestellten Glieder derselben,- im I . 1630 bestandige 
Mannrichter und Assessoren angeordnet. Auch die alten H a-
kenrichter wurden beibehalten. Aus den drei Mannrichtern, 
den vier Hakenrichtern und den sechs Manngerichtsassessorcn 
mit dem Ritterschaftshauptmann als Präsidenten, bildete sich 
das Niederlandgericht, als erste Instanz für geringfügige 

.Schuldsachcn, von wo, wie von den Manngerichtcn, die 
Appellation an das Oberlandgericht ging. Dieses Nieder
landgericht ward spater (im I . 1724) zugleich Landwaisenge
richt.—Die Ritterschaft, als Corps durch den Ritterschafts
hauptmann vertreten, erhielt 1651 das Recht, eine Ritterbank 
zu halten und eine Matrikel anzufertigen, was aber erst 1667 
geschah. — Die esthl. Kirchenverfassung ward erst unter 
der schwedischen Herrschaft gehörig organisirt durch Errichtung 
desSynodus i m I . 1627, eines Landesconsistoriums im I . 
1629, und Ernennung eines esthlandischen evangelischen B i 
schofs i m I . 1641.—DerZustand der Bauerschaft, welcher 
noch zu Anfang der schwedischen Regierung sehr drückend war, 
wurde wahrend derselben auch in Esthland durch Beschrän
kung der Patrimonialjurisdiction, Einrichtung der Wacken-
bücher:c. sehr gemildert.—Unter den Städten hob sich Reval 
durch Handel und bedeutende Privilegien und bildete sich 
immer vollständiger in seiner. Verfassung aus, die es aus der 
früheren Zeit beibehalten hatte; dasselbe gilt von Narva. 
Dagegen wurden die übrigen Städte, Hapsal, Wesenberg 
und Weißenstein minder bedeutend.—Diese Verfassung, wie 
sie sich in Esthland wahrend der schwedischen Herrschaft aus
gebildet hatte, behielt das Herzogthum unverändert, als es 
sich 1710 Rußland unterwerfen mußte. 

§. 12. 

Verfassung Ocsels wälrend der dänischen und schwedischen 
Herrschaft. 

Die Insel Oescl war bereits im I . 1559 durch Kauf 
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an den Herzog Magnus von Holstein, Bruder Königs Frie
drich I I . von Dänemark, und Titularkönig von Livland ge
kommen. Nach seinem Tode, im I . 1 5 8 3 / ward Oesel, 
nebst den dazu gehörigen Inseln, unmittelbar mit Dänemark 
vereinigt, und blieb bei diesem Reiche bis 1645/ wo es durch 
den Brömsebroer Frieden an Schweden abgetreten ward. Der 
oberste Vorgesetzte der Insel war während der danischen Herr
schaft ein königl. S t a t t h a l t e r , der auch, wie es scheint, 
in dem Landger i ch t , welches aus vier Landrathen bestand, 
und die erste Instanz bildete, präsidirte. Von diesem Land
gerichte ging die Appellation an den König. Auch erisiirte 
bereits zur dänischen Zeit e inConsistor ium. Das Land be
hielt übrigens den Titel eines St i f tes, auch scheint in der er
sten Zxit das Capitel beibehalten zu seyn. Später werden 
als Landes stände genannt die Ritterschaft und die Stadt 
Arensburg, welche letztere im I . 1563 Stadtrecht und eine 
der rigischen nachgebildete Verfassung erhielt. 

Als Oesel schwedisch geworden war , blieb Anfangs 
Alles auf dem dänischen Fuße. Darauf stand die Provinz 
eine Zeit lang unter dem esthländischen Gouverneur, bis sie 
einen eigenen königl. Landeshauptmann oder Landshöf
ding erhielt. Später ward ein Landgericht nach Art der liv-
ländischen errichtet und dem dörptschen Hofgerichte unterge
ben ; das Landrathscollegium ward indeß beibehalten. Der 
Nach der Stadt Arensburg, von welchem früher an das ösel-
sche Landgericht appellirt wurde, wurde 1695 gleichfalls 
dem dörptschen Hofgerichte untergeordnet. 

§. 13. 

Verfassung CurlandS unter den Herzögen. 

Die Herzogthümer Curland und Semgallen hatte im I . 
1561 König Sigismund August von Polen dem letzten Herr
meister des deutschen Ordens in Livland/ Gotthard Kettler, 
als ein auf dessen männliche Erben zu vererbendes Lehn er-
theilt. Die Verfassung, die sich in diesen neuen Lehnsher-
zogthümern bildete, und durch eine königl. polnische Com-
mission im Jahre 1617 in der sog. Regimentsformel fester 
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begründet wurde, beruhte auf folgenden Grundsätzen: Der 
H erzog regierte das Land mit Zuziehung seiner v ierOberrä-
the , des Landhoftneisters, Canzlers, Burggrafen und Land-
Marschalls, aus dem besitzlichen einheimischen Adel, und zweier 
Doctoren der Rechte, welche, in Ermangelung adeliger I n d i 
viduen , auch von bürgerlichem Stande seyn konnten. Die 
Oberrathe hatten das Recht, den Herzog in M e i n , was die 
Gesetze und Privilegien des Herzogthums betrifft, wenn den
selben zu nahe getreten wurde, zur Aufrechterhaltung dersel
ben zu ermahnen. Diese Oberräthe und Rathe bildeten zu
gleich das Hofger icht (Oberhofgericht), in welchem der Her
zog selbst präsidiren konnte, als zweite Instanz in Civil- und 
Criminalsachen, von welchem die Appellation an dm König 
von Polen und dessen Relationsgerichte ging. Die erste I n 
stanz in Civil- und Criminalsachen bildeten mit ihren Assessoren 
die vier Oberhaup tmanner (der selburgische, mitausche, 
goldingensche und tuckumsche), welche gleichfalls aus dem ein-
eingebornen besitzlichen Adel vom Herzoge gewählt, und aus 
denen in der Regel die vacanten Stellen der Oberrathe besetzt 
wurden. Acht H a u p t m a n n er mit ihren Assessoren hatten die 
Landespolizei zu ihrem Ressort, desgleichen übten sie die Ci
v i l - und Criminalgerichtsbarkcit über die Unterthanen der 
fürstlichen Güter. Die Appellation ging von ihnen ans Hof
gericht. Spater (im I . 4622) kamen noch für Erecutionssa-
chen die M a n n r i c h t e r , einer in jeder Oberhauptmannschaft, 
hinzu. Streitigkeiten zwischen dem Herzoge und einem oder 
mehreren vom Adel gehörten unmittelbar vor die königlichen 
Gerichte. — A l l e zwei Jahre wurde in Mitau ein vom Herzog 
auszuschreibender Landtag gehalten, zu welchem der Adeln
des Kirchspiels seine Deputaten, Landboten, mit genügender 
Vollmacht zu schicken hatte, und auf welchem die Landesangc-
legenheiten, unter Leitung des Landbotenmarschalls, berathen 
und beschlossen wurden. — Das Kirchenwesen Curlands war 
schon vom ersten Herzog Gotthard organisirt worden, indem 
dieser im I . 15?0 einen Superintendenten und sechs Pröbste 
anordnete, welche nebst den Oberräthen und Räthen unter dem 
Präsidium des Canzlers das im Anfange des 17. Jahrhunderts 
dergestalt organisirteConsistorium bi ldeten.—DieStädte, 
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wovon mehrere, z. B . Goldingen, Windau und.Mitau, 
schon früher eristirten, andere erst von den Herzögen ge
gründet wurden, als Libau, Friedrichsstadt, Iacobsiadt :c. 
hatten meist eine der rigischen nachgebildeten Verfassung, 
waren jedoch in mancher Rücksicht, namentlich hinsichtlich 
der peinlichen Gerichtsbarkeit, beschrankt. Die Appellation 
von den Stadtmagistraten ging an das Hofgcricht. — Die 
Baue rn waren fast ohne Ausnahme leibeigen, dem Erbherrn 
zu Zinsen und Frohnen verpflichtet, standen unter seiner 

.Patrimonialjurisdiction auch in peinlichen Sachen, mit Aus
nahme der Capitalverbrechen, und waren landpflichtig. 

Diese Verfassung der Herzogthümer Curland und 
Semgallen ward in der Folge, besonders hinsichtlich der 
Rechte des Herzogs, der Oberräthe und des Adels, durch 
Beschrankung der ersteren und Erweiterung der letzteren 
zwar modisicirt, erhielt sich jedoch im Uebrigen, auch nach 
Aussterben des Kettlerschen Mannsstammes, im I . 1737 , 
unter den folgenden Herzögen, bis zu der Zeit, wo^ noch 
vor der letzten Theilung Polens, Curland und Semgallen 
sich dem russischen Sccpter unterwarfen. 

§. 14 . 

Dclfassimg Piltens voll 1H61 bis 179F. 

Das frühere Bisthum Curland oder Pillen war im 
I . 1559 durch Kauf an den Herzog Magnus von Hol
stein gekommen, nach dessen Tode (1583) sich Dänemark 
und Polen um dasselbe stritten, bis letzteres es ersterem im 
I . 1585 abkaufte. Der König von Polen hatte die Ver
einigung dieser Landschaft, welche seitdem den Titel des pi l -
tcnschen Kreises führte, mit Curland versprochen, diese kam 
aber erst im I . 1656 förmlich zu Stande. Aber schon 
im I . 1717 kam Pilten wieder unter die unmittelbare Ober
herrschaft Polens, und blieb dabei, bis im I . 1795 die 
piltensche Ritterschaft derselben entsagte und sich Rußland 
unterwarf. 

Die oberste Landesbehörde des piltenfchen Kreises war 
das i m I . 1611 organisirteLandgericht, bestehend aus sechs 
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Landrathen und einem Landnotanus, welche vom Adel aus 
semer Mitte gewählt und vom Könige von Polen bestätigt 
wurden. Das zu gleicher Zeit errichtete Untergericht mit 
einem Richter und vier Assessoren, als erste Instanz in Ci-
vilsachen, wurde schon im Jahre 4617 wieder aufgehoben, 
und das Landgericht für die einzige Landesbehördc in Civil-
und Criminalsachen erklart. ^ Bald darauf wurde aber als 
Landespolizei- und erecutive Behörde das Manngericht aus 
einem Mannrichter und zwei Assessoren formirt. Die Lan
desangelegen hciten wurden von dem Adel auf den Landtagen 
berathen, und das Kirchenwesen stand unter einem beson
deren Superintendenten und Consistorium. 

Die beiden Städte des piltenschen Kreises, Pilten und 
Hasenpoth, hatten ihre eigenen Stadtgerichte mit Civil- und 
Criminaljurisdiction. Vom Hasenpothschcn Magistrat ging 
die Appellation eigentlich an den König, aber auch an das 
Landgericht. Für Pilten war der Starost von Pilten die 
Appettationsinstanz.— Der Zustand der Bauern war dersel
be, wie in den Herzogthümern Curland und Semgallen. — 
Bei dieser Verfassung erhielt sich Pilten bis zum I . 4795. 

i §. 46 . 

Veränderungen in der Verfassung L io - , Csth- und Cur« 
lcluds während der russischen Herrschaft. Einführung' 

der StatthalterschaftSverfasfung. 

Nachdem im Jahre 4710 Livland, Esthland und Oe-
sel der russischen Herrschaft unterworfen worden waren, wur
de .in den beiden letzteren Provinzen die Verfassung dersel
ben auf dem Fuße gelassen, wie sie zur Zeit der Unterwer
fung bestand; in Livland ward die Verfassung, wie sie vor 
dem I . 4694 bestanden hatte, restituirt (S . oben §. 40 
-— 42). Auch gingen darin bis zum I . 4783 keine 
bedeutenden Veränderungen vor. Zu bemerken ist nur, daß 
das Reich sjustizcollegium Oberinstanz für das livlandi-
sche Hofgericht und das esthländische Oberlandgcricht, des
gleichen für den rigischen, revalschen und narvaschen Roth 
wurde, und über jenem der Senat als höhere Instanz stand. 

-> 
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Oesel wurde bald zum rigischen Gouvernement geschlagen, 
bald davon abgesondert und mit einem besonderen Statthal
ter versehen, dann wieder mit Livlcmd vereinigt. Narva 
ward von Esthland getrennt. Die Verfassung der kleineren 
Städte Livlands ward im Jahre 1766 neu organisirt :c. 
Aber im I . 1783 ging unter Catharina I I . in der Verfassung ' 
beider Provinzen eine Hauptreform vor, durch Einführung 
der sg. S ta t tha l te rschaf tsver fassung. Livland ward 
mit Oesel zur rigischen Statthalterschaft mit 9 Kreisen, Esth
land zur revalschen Statthalterschaft mit H Kreisen umge
schaffen. I n jeder von beiden Statthalterschaften ward, mit 
Aufhebung der früheren Behörden, eine Statthaltcrschafts-
oder Gouvcrnementsregicrung, als oberste Administrativbchör-
de des Landes, nebst einem Procureur, ein Eameralhof, 
mit einem Vicegouverncur an der Spitze, als oberste Fi-
nanzbchörde, unter welcher in jedem Kreise Rentercim stan
den, errichtet. Oberste Justizbehörden der Statthalterschaf
ten wurden die Gerichtshöfe bürgerlicher und peinlicher 
Rechtssachen, an welche die Appellation von den in jedem 
Kreise als erste Instanz errichteten Kreisgerichtcn ging. Es 
wurden Gouvemementsünwalde, und Anwälde für Krons
und peinliche Sachen bestellt; Nicderlandgerichte in jedem 
Kreise, als Landespolizeibehörden, und überhaupt alle in der 
Gouvcrnementsverordnung vom Jahre 1775 angeordneten 
Behörden, als Niederrechtspficgen, Landwaisengerichte, Col-
legien allgemeiner Vorsorge :c. errichtet. Die Kirchenver-
faffung dagegen ward in der früheren Art beibehalten; des
gleichen behielten Anfangs die Ritterschaften und die größe
ren Städte ihre bisherige Verfassung, nur daß in Riga und 
Reval Gouvernementsmagistrate errichtet wurden, und der 
Adel Gouvernements- und Kreismarschälle wählen mußte. 
Aber schon im I . 1785 wurden auch diese Thcile der f rü
heren Landesverfassung, die Landrathscollegien und Landtage, 
die Rathe der größeren Städte' mit ihren Nicdergerichten 
und Verwaltungen :c. aufgehoben, und auch in dieser Hin
sicht die Gouvernementsverordnung v. I . 1775, die A d e l s - ' 
und S t a d t o r d n u n g v. I . 1785) die P o l i z e i o r d n u n g 
vom I . 1782 für Liv- und Esthland in Kraft gesetzt. 
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Als im I . 4795 die Herzogtümer Curland und Sem
gallen, so wie der piltensche Kreis an Rußland gekommen wa
ren , wurde noch in demselben Jahre auch aus diesen Provin
zen ein Gouvernement, das curländische, mit 9 Kreisen formirt. 
Auch hier wurden alle diejenigen Behörden organisirt, und 
überhaupt Alles in der Art eingerichtet, wie es die oben ge
nannten Verordnungen vorschreiben. Das Consistorium er
hielt einen besonderen Präsidenten aus dem Adelsiande, den 
Superintendenten zum zweiten Präsidenten, und vier geistli
che Affessoren. Das piltcnsche Consistorium ging ganz ein. 
Nur das Forstwesen ward fast ganz auf dem alten Fuß ge
lassen. 

§. 46 . 

Fortsetzung. Restitution der früheren Verfassung. Fers 
nere Veränderungen. Aufhebung der Leibeigenschaft. 

Als Kaiser Paul den russischen Thron bestieg, wurde, 
mit Aufhebung der Statthalterschaftsverfassung, in Liv-, 
Esth- und Curland durch die Ukasen vom 28 . Novbr. und 
24 . Decbr. 4796 und vom g . Febr. 4797 die altere Verfas
sung, jedoch mit einigen Modisicationen, wieder hergestellt. 
Es wurden nemlich in allen drei Gouvernements die Gouver
nementsregierungen nebst den Gouvernementsprocureuren und 
die Cameralhöfe nebst den Rentereien, desgl. die Collegien 
allgemeiner Vorsorge, beibehalten. Das l iv l . Hofgericht, 
das eschl. Oberlandgericht und das curl. Obechofgericht, desgl. 
das piltcnsche Landrathscollegium (frühere Landgericht) wurden 
unter die Appellation des Senats gestellt. Das piltensche 
Consistorium ward nicht wiederhergestellt, sondern in der Ar t 
mit dem curlandischen verbunden, daß in dem letzteren außer 
dem curl. Superintendenten und den sechs curl. Pröbstcn auch 
der piltensche Superintendent und ein piltenschcr Probst Sitz 
und Stimme erhielten, und der Canzler wieder Präsident 
wurde. Appellationsinstanz für diese Behörde ward das 
Reichsjustizcollegium. I m Uebrigen wurde die frühere Ver
fassung auch des Adels und der Städte auf den Fuß restituirt, 
wie sie vor Einführung der Statthaltersichaftsvcrfassung bestan-
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den hatte, und ist es im Wesentlichen geblieben, wiewohl 
außer den aus der Zeit der Statthalterschaftsverfassung aus
drücklich beibehaltenen Stücken, auch manches Andere in der 
Praris sich erhielt, was zum Theil einen schwankenden Rechts
zustand veranlaßt hat. 

Zu den bedeutenderen Veränderungen, welche diö 
Verfassung der Ostseeprovinzen in dem gegenwärtigen Jahr
hunderte erfahren hat, geHort: 

1) Die Vereinigung L iv - , Esth- und Curlands in ein 
Gene ra l gouve rnemen t (») ; später wurde auch das ples-' z 
kausche Gouvernement dazu gezogen (K), in der neuesten ^ 
Zeit aber wieder davon getrennt (o). - ^ 

2) Das wichtigste Ereigniß ist unstreitig die Aufhe
bung der Leibeigenschaf t . Nachdem in Livland bereits 
im I . 1765 einige Schritte zur Verbesserung des ZustandeS j 
der Bauern geschehen und im I . 1797 noch mehrere Er- ' 
leichterungen ihnen vergönnt worden waren, ward durch 
die am 3. Febr. 1804 Allerhöchst bestätigte Bauerverord
nung die Leibeigenschaft sehr gemildert, indem den Leibeige
nen das Recht verliehen ward, auch unbewegliches Eigenthum 
zu erwerben, indem ferner, mit Aufhebung der Patrimoni
algerichtsbarkeit, für die Bauern eigene, auch mit Gliedern 
aus ihrer Mitte besetzte Gerichte angeordnet,^ das Maaß 
der Abgaben und Frohnen genau bestimmt wurde :c. Diese 
Einrichtungen fanden auch in Esthland und Curland Nach
ahmung. I n Esthland namentlich wurden seit dem Jahre 
1802 verschiedene Erleichterungen des Zustandes der Leibei
genen denselben zugestanden und durch die am 27 . August 
1804 bestätigte Bauerverordnung fester begründet, bis im 
I . 1611 die gänzliche Aufhebung der Leibeigenschaft be
schlossen, und nach den Grundsätzen, welche die, am 2 3 . 
Ma i 1816 Allerhöchst bestätigte Bauerverordnung aufstellt, 

e) N- U. v. ?. Sept. i8oi. I « der Folge hatte jedoch Esth
land eine Zeitlang einen besonderen Generalgouvernem. 

b) N. U. v. 9. August ,82?. 
°) N< U. vom i . Januar i»zo. 
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allmälig ausgeführt ward. Hierauf erfolgte die gänzliche 
Aufhebung der Leibeigenschaft in Curland nach ähnlichen 
Grundsätzen, welche die am 26. August 1847 Allerhöchst 
bestätigte Verordnung festsetzt; und zuletzt in Livland auf 
Grundlage der am 26. März 1819 Allerhöchst confirmir-
ten Bauerverordnung. So bildete sich, neben dem Stande 
des Adels und dem Bürgerstande, ein dritter fteier Stand 
in den Ostseeprovinzen, der B a u e r n s t a n d . 

3) Gleichzeitig mit der Einfuhrung der Baucrnfreiheic 
in Curland, und damit im Zusammenhange stehend, war 
die Aufhebung der besonderen Verfassung des pi l tenschen 
Kreises, indem dieser zu einw Oberhauptmannschaft des cur-
ländischen Gouvernements umgeschaffen und darin, anstatt 
des Landrathscolleglums und Manngerichts, ein Oberhaupt
mannsgericht und zwei Hauptmannsgerichte organisirt wur
den. Von den piltenschen Landräthen kamen drei in das 
Oberhofgericht, welches einen Präsidenten erhielt und in Zu
kunft aus sieben Gliedern bestehen sollte ä) . Schon früher 
waren die Hauptmannsgerichte zu reinen Landespolizeibehör-
dcn, und die Oberhauptmannsgerichte zu reinen Justizbehör
den umgeformt worden «). 

4) Endlich wurden während der russischen Regiemngs- ' 
zeit in allen drei Ostseeprovinzen mehrere Zweige der Ver
waltung und Verfassung theils neu eingeführt, theils anders 
organisirt, z. B . das Medicinalwesen, die Polizeiverwaltung 
in den größeren Städten, die Post- und Zollverwaltung, die 
Universitats-, Schul- und Censurbchörden « . Die aus
führlichere Darstellung dieser Institute gehört, als noch be
stehend, in das System selbst. 

6) N« U> vom 25. August und ,o. Decbr. i«»?. 
e) N» U. vom 26. Mai 1812. 

"^ 
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Zweiter Abschnitt. 
Que l len , L i teratur und Hü l f sm i t t e l des l i o - , esth-

und curlandischen öffentlichen Rechts. 

Quellen des l iv - , esth« und curl. öffentl. Rechts. 

Die Quel len des l i v - , esth- und curländischen öffentli
chen Rechts sind theils allen drei Provinzen gemein, theils sind 
es besondere Quellen für die einzelnen Provinzen. Zu den 
elfteren gehören besonders die neueren Rechtsquellen aus der 
russischen Regierungszeit, von welchen indeß keine besondere 
Sammlung cristirt. Ueberhaupt sind es nur einzelne Ver
ordnungen größeren oder geringeren Umfanges, durch wel
che die einzelnen Zweige des Verfassungs- und Verwaltungs
wesens organisirr worden sind, und deren Aufzahlung hier 
unzweckmäßig ist, da sie bei jedem einzelnen Institute ohne
hin genannt werden müssen. Es wird hier daher genügen, 
die wichtigsten Sammlungen der Rechtsquellen überhaupt na
her zu bezeichnen. Was 

I . die alle drei. Ostseeprovinzen betreffende ru ssisch e 
Gesetzgebung betrifft, so geHort hierher vor Allem'die neue, 
von der zweiten Abtheilung der eigenen Canzlei S r . Kaiser!. 
Majestät herausgegebene Sammlung der russischen Gesetze, 
welche den Titel fuhr t : Ho^noe co6^Ä»'ie ZÄ^onosI» l)oc:-
ciiic«oii Hmne^'i». Ogil«iniie!iieg6^i'1), 1830. 4 . 45 
Thcile in 48 Banden. Diese Sammlung enthalt die russi
schen Gesetze vom I . 1649 bis 1 8 2 5 , und namentlich auch 
die für die Osiseeprovinzen erlassenen. Als Fortsetzung dersel
ben erscheint eine zweite Sammlung (^o6^uie «m«,^«!), 
welche die Gesetze seitdem 1 . 1 8 2 5 enthalt, und wovon bis 
jetzt 6 Bande herausgegeben worden, welche bis zum 
Schlüsse des I . 1860 reichen. I n jedem Jahre soll die 
Sammlung der Gesetze des vorhergehenden Jahres in einem 
oder zwei Banden erscheinen. Als Repertorien für die O?l-
seeprovinzen sind zu bemerken: F. G. v. B u n g e ' s chro
nologisches Repertorium der russischen Gesetze und Verord-
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nungen für Liv-, Esth- und Curland. Dorpat, 1323 — 
4833 .8 . , bisjetzt4Bde., und G. F. Neander's Aus
zug aus den seit der Unterwerfung Kurlands unter den — 
Seepter Rußlands in dem Kurlandischen Gouvernement—er
öffneten— Manifesten, Masen «. Mitau, 1804. O. 
nebst sechs Fortsetzungen: 4) Mitau, 1805. 2) das. 
1807. 3) das. 1809. 4) das. 1817. 5) das. 1824 
und 6) das. 1830. 8. 

I I . Insbesondere für Livland ist als Sammlung 
von Rechtsquellen aus der angestammten und schwedischen 
Periode vorzüglich zu merken: G. I . v. Budden brock'S 
Sammlung der Gesetze, welche das heutige livländische Land
recht enthalten. 1 . Bd. Mitau, 1802. 2. Bd. Riga, 
1821. 4 . , und demnächst die sg. livlandische« Landesord-
nungcn. Riga, 1707. 4. 

I I I . Für Esthland: Des Herzogthums Ehsten Rit
ter- und Landrechte. Mit erläuternden Urkunden und er
gänzenden Beilagen herausgegeben durch I . P. G. Ewers. 
Dorpat, 1821. 8. 

IV . Für Curland sind besonders wichtig die Bei
lagen zu Ziegen horn's Staatsrecht der Herzogthümer 
Curland und Semgallen. Königsberg, 1772. toi. 

V. Das Gewohnheitsrecht ist eine auch für das-
öffe»tliche Recht wichtige Quelle. 

§. 18. 

Literatur des l io - , esth- und curlälidischen öffentlichen 
Rechts. 

Das l iv- , esth- und curländische öffentliche Recht ist 
bis jetzt noch nicht vollständig bearbeitet worden. Das vor
zügliche Werk von C. G. v. Ziegen hö rn : Staatsrecht der 
Herzogthümer Curland und Semgallen. Königsberg, 
1772. toi. und Zusätze dazu: Frankfurt, 1776. to i . , ist, 
wegen der seit der Unterwerfung Curlands unter Rußland vor
gegangenen bedeutenden Veränderungen, zum Theil.anti-
quirt. Die Werke, welche über das livlandische Staatsrecht 
geschrieben worden, sind ebenfalls theils veraltet, thcils un-
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vollständig. Dahin gehört: 1) T. O. Gregorovius 
Probe eines Entwurfs von der Staatsverfassung Lieflands, 
nach Achenwallischer Ordnung. Danzig, 4755. 8 . , auch 
in C. I . v. Caspari's Preußen, Polen, Cur- und Lief
land. (Königsberg, 1756. 4.) S . 319—366. 2) C. 
F. Baron v. Schoultz's kurzgefaßte Abbildung des Liev-
ländischen Staatsrechts; noch ungedruckt; die Original
handschrift liegt im livl. Ritterschaftsarchive. Noch ist hier 
zu nennen: 3) Gerichts - Ordnung für Livland und Oesel. 
Sie ist bei der zweiten Abtheilung der eigenen Canzlei Sr. 
Kaiser!. Majestät von dem Landrath R. I . L. Samson v. 
Himmelstiern aus den bestehenden Quellen dargestellt und 
zu Riga im I . 1832 in 5al. lithographirt. 4) B a l t h . 
Fr Hr. v. Campenhau sen's Lieflandisches Magazin oder 
Sammlung publicistisch-statistischer Materialien zur Kenntniß 
der Verfassung und Statistik von Liefland. Th. 1. Gotha, 
1803. 8 . , worin das erste Stück ist: Kurze Uebersicht der 
Verfassung des Liefländischen Gouvernements bis zum I . 
1783. S . 1 — 18. 5) C. H. Nielsen's Handbuch 
zur Kenntniß der Polizeigesetze und anderer Verordnungen für 
—Lief- und Ehstlanb. 2 Thle. Dorpat, 1794 und 9s. 4. 
— Die specielle Literatur wird unten bei einzelnen Instituten 
angeführt werden. 

§. 19. 

Hülfsmittel des l iv«, esth- und curländischen öffentlichen 
Rechts. 

3u den Hül fsmi t te ln des l iv - , esth- und curländi
schen öffentlichen Rechts gehört: 

' 1) DK Geschichte L i v - , Esth- und Curlands 
überhaupt und insbesondere die Rechtsgeschichte. Letztere ist 
noch nicht vollständig bearbeitet; die Literatur der ersteren 
findet man m (F. C. Gadebusch's) Abhandlung von Liv-
ländischm Geschichtschreibern. Riga, 1772. 8. , und K.' E. 
Napiersky's fortgesetzter Abhandlung von livländischen Ge-
schichtschrcibern. Mitau, 1824. 8. Die geschichtlichen 
Hauptwerke-sind: ») F. C. Gadebusch's livl. Iahrbü-



Abschn. 2. Quellen, Literatur und Hülfsmittel. 2^ 

chcr. 4 Theile in 9 Bden. Riga, 1780 — 83. 8. b) W. 
C. Friede's Handbuch der Geschichte von Lief-, Ehst-und 
Kurland, 5 Bdchen. Riga, 1791—94. 8. «-) H. v. 
Jannau 's Geschichte von Lief- und Ehstland. 2 Thle. 
Riga, 1793 und 96. 8 . , auch in Hupel 's neuen nord. 
Miscell. Stück 3 u. 4 und 15 u. 16. 6) Für Curland ins
besondere das im §. 18 angeführte Werk von Ziegenh orn. 
S . 4 — 1 0 6 . 

2) Die Geographie und Stat is t ik der Ostsee
provinzen. Hierher gehören folgende Hauptwerke: ») A. 
W. Hupel ' s topographische Nachrichten von Lief- und Ehst- zi 
land. 3 Bde. Riga, 1774—82.8 . Als vierter Band 
dieses Werkes wird angesehen: A. W. Hupel 's gegenwär
tige Verfassung der Rigischen und der Revalschen Statthalter
schaft. Riga, 1789.8 . K) H. v. Bienenstamm's 
geographischer Abriß der drei deutschen Ostsee-Provinzen Russ
lands, oder der Gouvernements Ehst-, Liv- und Kurland. 
Riga, 1826. 8. o) W. Chr. Friebe's physisch-öko- ^ 
nomisch und statistische Bemerkungen von Lief- und Ehstland. 
Riga, 1794. 8. 6) P. von Keyserling's und E. v. 
D erschau's Beschreibung der Provinz Kurland. Mitau, 
1805. 4. 

3) Auch die Geschichte und das Staatsrecht derjenigen 
Reiche gehört hierher, mit welchen Liv-, Esth- und Curland 
vereinigt gewesen sind; also namentlich die Geschichte und das 
Staatsrecht des deutschen Reiches, Danemarks, Schwedens, 
Polens; besonders aber die russische Geschichte und das rus
sische Staatsrecht. Nur die vorzüglichsten Werke zur Kennt-
niß des letzteren mögen W r Erwähnung finden: ») V a l t h . 
v. Campenhause^'s Elemente des russischen Staatsrechts. 
Göttingen, 1792. toi. d) A. L. v. Schlözer's histori
sche Untersuchung über Rußlands Reichsgrundgesetzc. Gotha, 

«. 1777. 8 . o) ^o . Pu i -Ao lä >̂o äiuei-zi« Imperi i Nu«-
zici nr6ir>il,n8,— Nl><: non äe 6iner8i8 lclri» compston» 
ti^»u8. HLaßäeb. 1786. 8. ä) Hovitiiilee ^xo»o^oniLo 

on^bena. 2 ^I20IN«. Mac«22, 1826. 27. 8- Hierher gebort 
der erste Theil. — Eine umfassende Darstellung des gesamm-
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ten russischen Rechts in 14 Banden ist in Kurzem von der 
zweiten Abtheilung der eigenen Canzlei S r . Kaiserlichen M a 
jestät zu erwarten. 

4) Andere allgemeine Hülfsmittel des öffentlichen Rechts 
sind: philologische und Sprachkenntnisse, Philosophie, 
Staatswissenschaft, Politik, Völkerrecht, allgemeines Staats
recht und die übrigen Zweige der Rechtswissenschaft überhaupt 
,c. Die hierher einschlagende Literatur ist in vielen Werken 
speciell angegeben worden, und kann hier füglich übergangen 
werden. 

§. 20. 

Umfang und Plan des Ganzen. 

Von einem l i v - , esth- und curländischen Staatsrechte 
kann zwar gegenwartig keine Rede'seyn, wohl aber von ei
nem öffentlichen Recht der deutschen Ostseeprovinzen Ruß
lands, welches einen Theil des russischen Staatsrechts bildet. 
Dieses provincielle öffentliche Recht kann sich aber nur mit 
denjenigen öffentlichen Rechtsverhaltnissen befassen, welche 
die Provinzen selbst betreffen, und schließt daher Alles das- ? 
jenige, was das russische Reich im Ganzen angeht, z. B . ^ 
die Lehre von den Reichsgrundgesetzen, von der Staatsform, 
den Rechten des Monarchen und des Kaiserlichen Hauses, 
den Hofamtcrn, Titel und Wappen des Reichs, Orden :e. 
desgleichen von der Verfassung der höchsten Rcichsbehör-
den, dem Reichsdienst überhaupt, er mag Civil- oder M i -
litairdienst seyn, ;c. aus. Aber auch derjenige Theil der 
inneren Verfassung und Verwaltung der Ostseeprovinzen, 
der in denselben ganz gleichmaßig auf russischen Fuß einge
richtet ist, könnte von dem Begriffe des besonderen öffent
lichen Rechts der Ostseeprovinzen ausgeschlossen werden, 
wenn man darunter blos den Inbegriff der von den im 
ganzen Reiche bestehenden Einrichtungen abweichenden I n 
stitute verstehen wollte. Eine solche ganzliche Trennung 
der in den Ostseeprovinzen eingeführten russischen Institute 
würde jedoch theils den Zusammenhang des Ganzen stören, 
theils hat auch bei diesen Instituten das provincielle öffent-
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liche Recht manches Eigenthümliche. Zweckmäßig ist es 
indeß. Alles, was L iv - , Esth- und Curland von dergleichen 
Instituten gemein haben, zusammen abzuhandeln, und so
dann die eigenthümlichen Institute jeder einzelnen Provinz 
besonders folgen zu lassen. Hiernach lassen wir also das 
Ganze in vier Bücher zerfallen, nemlich: 

4) Allgemeines l i v - , esth- und curlandisches öffentliches 
Recht. 

2) Besonderes livlandisches ) 
3) Besonderes esthlandisches> öffentliches Recht. 
4 ) Besonderes curlandisches) 



Erstes Buch. 
Allgemeines l i v » , esthe und curländisches 

öffentliches Recht. 

Einleitung. 

Allgemeine llebersicht. 

V a d u r c h , daß theils bei der Wiederherstellung der Pri
vilegium Verfassung der Ostseeprovinzen im Jahre 1796 
(§. 16) dennoch einige Stücke der russischen Gouverne
mentsverfassung beibehalten, theils seit jener Zeit man
che Institute des öffentlichen Rechts für alle drei Pro
vinzen gemeinschaftlich, oder zwar in jeder einzeln, jedoch 
auf dieselbe Weise, eingeführt wurden, hat sich ein allge
meines öffentliches Recht L iv - , Esth- und Curlands gebil
det. Es gehört dahm fast das ganze Administrativwe
sen, und zwar namentlich: 
1) die eigentliche Verwaltung oder Regierung der Provinzen, 
2) fast das gesammte Finanzwesen, 
3) der größte Theil des Polizeiwesens, und 
4) das Schulwesen und die Verwaltung der milden St i f 

tungen. 
Hiernach zerfallt denn auch dieses Buch in vier Ab

schnitte, unter welchen die Verfassung und der Wirkungs
kreis der einzelnen für jene Fächer angeordneten Behörden 
und Beamten dargestellt werden sollen. 



Abschn. 4. Reg. der Gouvts. T i t . 4 . Generalgouvern. 29 

Erster Abschnitt. 
Regierung der Gouvernements. 

Erster T i t e l . 

Vom Generalgouberneur. 
Que l l en : Gouvernementsverordnung vom 7. Novbr. 1775, Cap. 

IV. § 8« — 95 Meist nur historisches Interesse hat die 
Instruction, welche I . K. M> dem Generalgouv. über Liv« 
land Gabriel Bengtsohn Oxenstierna lc. auferlegt, v. 30. 
August ,645, in Budden brock's Sammlung der Gesetze 
B . U. S. 15,2 — _Hc>5. 

§. 22 . 

Generalgouverneur; dessen Anstellung. Canzlei, Verhält-
niß zu den Obern ic. 

Die drei Gouvernements L i v - , Esth- und Curland sind 
zu einem G e n e r a l g o u v e r n e m e n t vereinigt. I n diesem 
steht der Kriegsgouverneur von Riga, der als solcher zugleich 
Generalgouverneur oder Civiloberbefehlshaber der drei Ost
seeprovinzen ist » ) , an der Spitze der Verwaltung b).> 
Er wird von Kaiserlicher Majestät verordnet 0 ) , und hat 
für seinen Geschäftsbetrieb als Generalgouverneur eine beson
dere Canzlei mit einem Canzleidirector, drei Secretairen, 
nemlich einem für jedes Gouvernement, und vielen anderen 
Canzleibcamten 6 ) ; außerdem noch für das Bauerdepar
tement einen Canzleirath und einen Secretairen, von dmen 
elfterer vom Senat bestätigt wird «). Die übrigen Canz
leibcamten, selbst den Director, stellt der Generalgouverneur 
selbst an t ) . Als Kriegsgouverneur hat er noch eine be-

2) N- U. vom 9. Veptbr. lzo». §. 2. und vom ,. Jan. 183«. 
Vergl. oben F. «6 und N. U. vom ,5. April 1803. 

b) Gouvtsverordn. v. 7. Novbr. »?75. F. «< 
c) das. F. 53. 
<l) N . U. v. 12. Febr. ,8«^, v. 3» Jul i »504 und v. 2?. März 

1825. 

«) N. U. v. 25. August ,8!?. 
y N- U. v. 2 i . April »803. 
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sondere Kriegscanzlei für die militairlschen Gegenstände, so 
wie endlich mehrere Adjutanten 3) und einzelne Beamte zu 
besonderen Aufträgen K). 

Der Generalgouverneur steht unmittelbar unter dem 
Kaiser und unter dem Senate, von welchen allein er Be
fehle erhalt; und nurbeim Senat ist über ihn zu klagen i ) . 
Wenn sich der Generalgouverneur in der Residenz befindet, 
so hat er sowohl in der allgemeinen Versammlung des Se
nats, als auch in dem Departement, wohin die seiner Vor
sorge anvertrauten Geschäfte gehören, hinsichtlich derselben, 
Sitz und Stimme, gleich den Senatoren K). I m Falle 
der Abwesenheit des Generalgouverneurs l) vertritt seine 
Stelle der Civilgouverncur i n ) ; in Granzfesiungen steht wah
rend dieser Zeit die Polizei unter dem Commendanten n). Der 

ß) Vcrgl. G.«V. §- 92. 
K) Zum Etat feiner Canzlci ist dem G.-G überhaupt eine jähr

liche Summe bestellt (gegenwärtig 32,020 Rbl . Bco>), welche 
derselbe beliebig unter die Canzleibcamtcn vcrtheilcn, und 
deren nach Erfordernd mehr oder weniger anstellen kann; 
nur darf die jährliche Etatsumme nicht überschritten werden 
(Allerh. dcstöt. Beschl- der Ministcrcom. v. 16. Fcbr. ( S . 
U. v. 8. Apri l) 1326). 

i) S . U. v. 14. Sptbr ,778, in Betreff des l iv l . G.-G. Gra-
fen Browne. Vcrgl. das Man. v. 8. Septbr. 1302 F. 4 
u. die allgem. Verordnung über die Ministerien v. 25. Juni 
,8,» §. «72 — 2?^. Der N . U. v. 14. März ,8cx), wonach 
der Senat nur dem Civilgouverneur Befehle zu crthcilen, 

. und dieser darüber erforderlichen Falls mit dem Generalgou-
vernrur zu conferiren hatte, ward durch N . U. v. 17. März 
,801 wieder aufgehoben. 

K) G . -D - F. Z l . Auf die, die Civilangelegenhcitcn verwalten-
den Krirgsgouverneure ausgedehnt mittelst N> U. vom 27. 
Januar ( S . U. v- 15» März) ,320. ^ « 

y . Dafür wurde nach den früheren Gesetzen blos die Abwesen
heit außerhalb seines Gouvernements angesehen (G.<V. F. 102. 
Allerh. Resol. v. 26. Ju l i 1731 Z. l . ) ; nach dem N . U. v. 12. 
October ,797 t r i t t die Stellvertretung schon ein, wenn der 

. G.<G. seine Gouvernements bereist. 
m) G >V. §. lo«. N- U. v. ,8. October izc». 
n) Allerhöchst bestät. Unter!, des Kriegsministers vom 27. Ja

nuar l L l i . 
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Abwesenheit des Generalgouverneurs wird eine schwere Krank
heit, die ihn an der Wahrnehmung seiner Geschäfte hindert, 
gleich geachtet, so daß auch in diesem Fall der Civilgouver-
neur ihn vertritt o). 

Anmerk. Ueber die Uniform des Generalgouverneurs s. N. 
U vom 2i . Juli l Z i l , und über dessen Emolumente: G.-V. 
§. y^. Allerhöchste Resol. vom 24. März »781. N> U. vom 
4. Mai und 6. October »731, vom 5. Januar ,797, vom 
,5. Januar »822, vom 4. October 1302. Allerhöchst be-
stät- Reichsrathsgutachten övm »6. Juli (S . U. vom 18. 
August) ,819. Allerhöchst bestat. Beschluß der Ministerco» 
mitat vom ,6. Februar. cS. U. vom 8: Aoril) ,826 und 
vom 19. October (S. U- vom z«. Deccmber) l826. 

Z. 23 . 

Pflichten und Wirkungskreis des Generalgouverneurs. 

Der Gencralgouvcrncur soll sich überhaupt nach-der 
Gouverncmentsvcrordnung richten ^ ) ; er hat auf die Auf
rechthaltung dieser Verordnung zu sehen b), und streng und 
genau darauf zu halten, dasi alle ihm untergebenen Behör
den und Beamten die Gesetze, und ein jeder seinen Beruf und 
seine Pflicht erfülle; die Ucbertreter der Gesetze und ihrer 
Pflichten hat er dem Gericht zu überliefern «). Er ist 
Bcwahrcr der Gesetze und befördert die Erfüllung derselben, 
erleichtert die M i t te l , einen jeden auf gesetzmäßige Weise zu 
befriedigen 6 ) ; er ist Vermittler des allgemeinen und S r . 
Kaiserlichen Majestät Besten, Vertheidiger der Bedrängten, 
und ein Betreiber solcher Sachen, in denen sich kein Kla-

0) Allerh. bestät. Beschl. der Minister««, v. 19. Januar ( S . 
U v. 25. Febr.) 1326. 

2) N . U. vom 15. April »8c>z. 
» N. U. v. 26. Sptbr. (S. U- v. i . Octbr.) 1782 §. ,. u. v. 

5. Avril 1734. 
c) G.-V- ö. 8 l . 
ä) G.<V- §. 83. 
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ger sindet. I n allen seinen Handlungen soll er Wohlwolle«/ 
Liebe und Mitleiden ftrs Volk bezeigen «). Findet er et
was zum Nutzen des Dienstes, zur Vermehrung der Krons? 
lasse, insbesondere aber zum Vortheil, zur Zufriedenheit und 
Erleichterung der Unterchanen gereichend, so hat er es dem 
Senat zu unterlegen k ) ; er selbst darf aber keine Verord
nungen erlassen s) . Dem Generalgouverneur sieht das Recht 
der Bestätigung gewisser Beamten, die ihre Acmter durch 
Wahlen erhalten, so wie deren Entlassung zu K). Kein 
Beamter der eigentlichen Gouvernemcntsbehörden darf ohne 
Bewilligung des Generalgouverncurs einen Urlaub erhalten i ) . 
Auch hat letzterer das Recht, den Civilgouvcrneuren der ihm 
anvertrauten Gouvernements zu erlauben, in Dienstsachen 
zu ihm nach Riga zu kommen K). Insbesondere ist dem 
Generalgouverneur !) 

1) die Oberaufsicht über die S t a d t - und L a n d 
p o l i z e i in seinen Gouvernements anvertraut m ) ; er 
sorgt daher für gute Ordnung in denselben n ) ; ihm gebührt 
es, allen und jeden Mißbrauchen, besonders dem überma
ßigen Lurus, Einhalt zu thun, und Ucbermuth, Liederlich
keit, Verschwendung, Tyrannei und Harte zu zähmen " ) . 
Er soll sowohl Verschwendern, als tyrannischen Gutsbesi
tzern die Verwaltung ihres Vermögens entziehen und daS-

°) G.»V. §- «2. Vergl. livl. Bauervrrordn. v. 26. März ,8»? 
§. 81. Esthl. Bauervrrordn. für den drfinit. Zustand v. 2z. 
Mal i8l6 §. 61. Curl. Bauergesetzbuch v. 25. August ,817 
§. 53. 56. 

l ) N. U. v. 26. Sptbr. l?Lo F. 2. 
8) das. F. ,. 
l>) Die einzelnen Fälle werden gehörigen Orts erwähnt werden. 

Vergl. den N- U. v. 23. October «sil. 
5) G. U. v. 8. August 1733. N. U. v. I?. April ,305. S-

U. v- 3l. August 1828. 
5) Allerh. Befehl/ eröffnet mittelst S- U. v. 23. Juli ,324. 
I) Vergl. auch unten §. 26. Anm. «. 
n>) G-,D. §. 84. N- U. v. i l . Mai »«oi. 
n) G.-V. F. «3. 
0) G.'V. §- 84. 
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selbe unter Curatel setzen, und dem Senat darüber berich
ten. I n den Gouvernements, welche keinen General- oder 
Kriegsgouverncur haben, thut es der Civilgouvcrneur, je
doch erst nachdem darüber von der Adelsversammlung ein 
Beschluß gefaßt und dem Senat unterlegt worden ?). Der 
Gcneralgouvcrncur sorgt ferner für die Sicherheit der Reichs-
granze, und ergreift dazu im Nothfall kriegerische Maaßre« 
geln, in welchem Falle der in den Gouvernements befindli
che Befehlshaber der Truppen, wenn er auch hinsichtlich 
des Dienstalters vor ihm den Vorzug bätte, ihm Folge 
leisten muß. Wird aber eine kriegerische Operation vom 
Kaiser einem besonderen Militairbefehlshaber aufgerragen, so 
ist es dessen Sache, für Alles zu stehen, aber auch dann ist 
der Gcneralgouverneur verpflichtet, die Truppen mit Allem, 
was nöthig ist, zu versehen i ) . Unter seinem Commcmdo 
stehen alle in den Festungen seiner Gouvernements befindli
chen Commcndanten, die Garnisonen, die Feldregimenter 
und ctwanigen Wachten r ) , desgleichen die Militairlazarethe 
in der S tad t , wo er sich aufhalt s). Auch bei Unglücks
fällen, bei Aufständen, bei Waffers? und Feuersnoth, bei 
Seuchen :c. muß ihm der Militairbefehlshaber Folge leisten t ) . 
Ueber alle in den Gouvernements vorfallenden Ereignisse der 
Ar t , als Ungehorsam, Aufruhr, ansteckende Krankheiten und 
Viehseuchen, Rauberbanden, desgleichen über Truppendurch-
marsche muß ihm von den Polizeibehörden berichtet wcr-

?) N. U. v. 4- April l8»?. Allerh. bestät. Reichsrathsgilrach« 
ten v. 8- März (S. U. vom 30. Optbr.) 1322. Allerhöchst 
bestät. Beschluß der Ministercom. v. 31. Jan. (S- U. v 18. 
März) 1325. Vergl Institutionen des russischen Rechts 
Bd. l . ( S t . Petersburg, ,8>9. «.) § z u fgg. ??4- - - S. 
bes. auch das Allerh. bestät. R.<R.<G. v. 4. Febr. (S . U. 
v. 2 i . Febr.) »329. 

1) G. V §. 89. Vergl. N . U- v. 23. Decbr. »73?. 
r) G.»V. §> 9°. 
») N . U. v. 25. Juni l8l6 u. v- 9. Juni 1317. Er kann die-

selben zu jeder Zeit revidiren. N . U. v. 23. Jul i «321. 
t ) G.-V. §. 8?. 

3 
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denn), und er berichtet darüber am 1 . und 15. jedes Mo
nats an den Kaiser v ) , und zweimal wöchentlich, und in sehr 
wichtigen Fallen noch besonders, dem Minister des I n 
nern " ' ) . Er soll dazu mitwirken, die Contrebande zu 
unterdrücken ^ ) . I h m ist die Censur der in seinen Gouver
nements erscheinenden periodischen Schriften untergeordnet ?) . 

°§. 24 . 

Fortsetzung. 

2) Der Generalgouverneur ist gleichsam der W i r t h 
seiner Gouvernements » ) ; als solcher ist er verbunden, zum 
voraus dafür zu sorgen, daß in seinen Gouvernements an 
nothwendigen Lebensmitteln, als Getreide, Salz und der
gleichen kein Mangel sey d). Er sorgt für die Richtigkeit 
der Abgaben, und für die Beobachtung einer niemand lä
stig fallenden A r t , sie zu heben; die Aushebung der Rekru
ten ist gleichfalls seiner sorgsamen Aufsicht empfohlen «). 
Er ertheilt Podoroshnen, und erhalt zu diesem Behuf vom 
Senat Blanquete zu Podoroshnen in Krons- und Privat
angelegenheiten; erstere versendet er an die Stadtpolizeien, 
letztere durch die Cameralhöfe an die Kreisrentereien <!). 

u) G-D. §. 237. 2Z8. 24!- 242. 244. 247. 256. 260. 263. 264. 
und 27c). N. u. v. 24. August 1733. 

' ) N. U. v. 24. August 1733 und v. ». Mai (E . U. vom »i. 
Juni) ,822. Nach dem letzteren sollen die Civilgouverneure 
auch blos dem Generalgouverneur, und nur in sehr dringenden 
Fällen dem Kaiser direct berichten. Von den Berichten über 
Truppendurchm<lrsche s. N- U. v. 15. Msrz 1303. 

n) Clrculairvorschr. des Ministers des Innern vom 19. Sptbr. 
18Q1. 

x) Allerh. bestät. Befchl. der Ministercom. v. 25. Juni ,»24. 
?) Allerh. bestät. Censurregl. v. 22. April 182z F. 3. 
2) G -V. F. 85. a. E. 
K) G.-V. §. 8?-
e) das. §. 88. 
ä) Allerh, bestät. Reichsrathsgutachten vom 4. Juli ,528. 
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I h m werden die Verschlage über die Landesleisiungen zuge
fertigt, welche er sodann, nebst seinem Gutachten, an den 
Finanzminister befördert e). 

3 ) I n Beziehung auf Just iz ist Hauptgrundsatz, daß 
der Gcncralgouvcrncur nicht Richter ist i ) . Er ist daher 
zwar verpflichtet, sich eines jeden anzunehmen, der sich über 
Verzögerung seiner Sache von Seiten irgend einer Behörde 
zu beschweren hat, und die Gerichtsbehörden seiner Gouver
nements anzuhalten, diese oder jene Sache zu entscheiden, 
er soll sich aber auf keine Art in den Lauf der Sache selbst 
mischen 3). Wenn von irgend einer Gerichtsbehörde etwas 
widerrechtlich entschieden worden wäre, so kann er die Vo l l 
streckung des Urtheils aufhalten, und dem Senat, oder in 
Sachen, die keinen Aufschub leiden, dem Monarchen selbst 
darüber berichten ^ ) . Er bestraft niemand ohne Urrheil 
und Recht, sondern liefert die Uebertreter der Gesetze und 
ihrer Pflichten an diejenigen Gerichtsbehörden ab, vor wel
che sie nach den Gesetzen gehören i ) . Die Gouvernements
regierung darf, aber auch keinen Beamten absetzen, suspen-
diren, oder dem Gericht übergeben, ohne Einwilligung des 
Gcneralgouverncurs, welcher, wenn er der Regierung nicht 
beistimmt, die Sache aufhalt und darüber dem Senat be
richtet lc). Nach den früheren Gesetzen mußten vom Gene-
ralgouvcrneur auch alle Criminalurtheile der obersten Ge
richtshöfe der Gouvernements (des livlandischen Hofgcrichts, 
esthlandischen Oberlandgerichts, curländ. Oberhofgerichts, 
des rigischen und revalschcn Raths) bestätigt werden ! ) . 

«) Allerh. bestät. ReichSrathsgutachten v. ,6 März u. S. U. 
v. ;. Mai ,826. 

l) G.<V. ö. 82. 85. 
8) G.-'V. §. 85. Vergl. E. G^ v. Vröcker: Etwas über den 

Unfug mit Bittschriften in Rußland. Riga/ «gl?. 4. 
K) G.»V. §. 86. S. U. vom zl . Mai »327. 
i) G . 'V -s . s«. 
K) N- U. v. 7- 3uni i8Q5. 
1) G.-V- §- 86. N. U. vom 4> August ,?8». Allerh. bestätigte 

Senatsunterl. v. 25. Mai <S. U. v. 17. Juni) ,734- V. 
U. v. lz. October 1735., v. ?..Mörz l?8?. N . U. v. i z . 
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Jetzt liegt dieses den Civilgonverneuren ob; dem Generalgou-
verncur ist jedoch das^ Recht vorbehalten, solche Criminal-
fachen zur Durchsicht zu verlangen, welche wegen ihrer be
sonderen Wichtigkeit, oder wegen Klagen über ungerechte 
Entscheidung der Gerichte, seine besondere Ausinerksamkeit 
erregen i " ) . Eine Abänderung der Criminalurtheile ist ihm 
aber nicht gestattet n). Vor den Generalgouverneur gehö
ren übrigens auch Klagen der Bauern über von der obersten 
Instanz (Hofgericht in Livland, Oberlandgericht in Esthland 
und Oberhofgcricht in Curland) verweigerte Justiz. Des
gleichen tragt er, auf Suppliken der Bauern gegen Urtheile 
der obersten Instanz, dieser die Revision der Acten aus; und 
berichtet, wenn er, nach geschehener Revision, das Urtheil 
dennoch ungerecht findet, darüber dem Kaiser o). 

Z w e i t e r T i t e l . 

V o m Civilgouoerneur. 

Que l len : Gouvernementsverordnung vom 7.November 1775, bes. 
Ca». V. P. U. vom ,6 August 1802. — Fast nur rechts, 
historisches Interesse haben die alteren Instructionen für die 
Gouverneure vom Januar 1719, vom 30. August (publicirt 
am 12. September) 1728 und vom 21. April 1764. 

§. 26. 

Anstellung, Rang, Verhältnisse zu den Oberen; Canzlei, 
Uniform, Emolumente. 

I n jedem Gouvernement ist ein C iv i l gouverneur 

Ottober i8oQ, AUerh. bestät. Senatsunterl. v. 29. Decbr-
58QO. I n letzterer ist die allgemeine Regel auch auf die Cri< 
minalurtheile deS rigischen Raths erstreckt. S. U. vom 4. 
Mai lsoz und vom 28. Jul i 1304. 

m) Allerh. Rescript v. 17. März ,82a und Allerh. bestätigtes 
Reichsrathsgutachten v. ,8. Sptbr. (S- U. v. 25. Octo« 
der) ,823. 

, n) S. U- v. ,. August 1797. 
0) Esthl. des. B.-V. F. 214. 2,5. Cur!. B.-G«B. F. 402 und 

40z. Livl. B-'V. §. 247. 
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angeordnet »), welcher, wenn er nicht schon einen höheren 
Rang hat , so lange er im Diensie ist, zur vierten Claffe 
gerechnet wird K). Er wird vom Kaiser selbst verordnet o), 
welchem bei jeder Vacanz der Senat dazu zehn erprobte 
Manner als Candidaten vorzustellen hat 6). — Der Civilgou-
verneur steht unter dem Kaiser und dem Senate. Wenn 
letzterer demselben eine Bemerkung oder einen Verweis zu 
ertheilen verfügt hat, muß darüber zuvor dem Monarchen 
unterlegt werden e ) ; von allen solchen Verweisen muß zu
gleich die Ministercomitat in Kenntniß gesetzt werden H. 
Ueber den Empfang der an den Civilgouvcrneur durch dm 
Senat, die Minister, oder sonst zur unmittelbaren und per
sönlichen Erfüllung erlassenen Allerhöchsten Befehle, so wie 
über deren Erfüllung berichtet der Civilgouverneur direct an den 
Monarchen s) . Den Ministern macht der Civilgouverneur in 
der Regel durch den Generalgouverneur Unterlegungen; Berich
te über laufende Sachen läßt er an die Minister unmittelbar 
gelangen; desgleichen Antworten auf Anfragen, die die M i 
nister direct an ihn gerichtet haben; endlich hat er den M i 
nistem unmittelbar zu berichten, wenn er die Aufträge des 
Generalgouverneurs für widergesetzlich erachtet l i ) . Auch 
können die Minister dem -Civilgouverneur Bemerkungen 
machen und Verweise ertheilen; jeboch müssen sie davon 
der Ministercomitat Anzeige machen ' ) . Beurlaubt wird 

2) G.-V. F. 3. 
b) das. §. 47-
e) das. §. 55». N. u. v. 3. Mai ,82?. Anhang 5«b I<it. ä. 
6) N . U. v. 8. December iLol. 
e) N- u. v. 13. Febr. ,8,7. Allerh. bestöt. Beschluß der M i -

nistercom. v. 27. Dccbr. 132?. Vergl. N . U. v. 13. Mai 
,8l?. 

k) N- U. v. 30. October »8,6. 
8) Allerh. Befehl enthalten im S. U. v. 26. August u. 0. 23. 

November 1827. 
!,) Allgein. Verordn. über die Ministerien v- 25. Juni i 2 l l . 

§. 27; — 277. 
'») N- U. vom Zv October i8l6. 
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der Civilgouverneur auf 10 Tage vom Gencralgouvcr-
neur lc), auf 28 Tage vom Minister des Innern I ) , auf 
längere Zeit, bis zu vier Monaten, von der Ministercomitat; 
wegen eines Urlaubs auf langer als vier Monate, desglei
chen schon wegen einer Beurlaubung über 28 Tage mit Bei
behaltung des Gehaltes, ist dem Kaiser zu unterlegen m ) ; 
und zwar kann er den erhaltenen Urlaub n), wenn er bei 
dessen Empfange durch Geschäfte behindert wird, auch spä
ter benutzen, und muß nur dem Minister des Innern dar
über Anzeige machen; hat er aber den erhaltenen Urlaub 
in Jahresfrist nicht benutzt, so muß er durch den Minister 
des Innern um einen neuen Urlaub nachsuchen o). Er
holungsferien hat der Civilgouverneur nicht zu genießen ?) . 
Wahrend der Abwesenheit des Civilgouverneurs, welcher eine 
Krankheit desselben gleich geachtet wird y) , vertritt dessen 
Stelle der Vicegouverneur r ) , und wenn auch dieser abwe
send oder seine Stelle vacant ist, der Präsident des Hofge
richts in Livland, des Oberhofgerichts in Curland, und der 
älteste Landrath in Esthland «). Dieselbe Stellvertretung 

K) N» U. v. 8- September ,8zo. 
I) Allcrh. bestät. Beschl. der Ministercom. v. i?. August (G. 

U. v. zl . October) 1326. Jedoch muß der Minister die ge
schehene Beurlaubung der Ministercom. anzeigen (ebendas.). 

m) N. U. v. 3. Mai 1329. Tab. U. F. 3. 
n) Im Urlaub ist immer/ er mag in eigenen oder Dienstangele

genheiten ertheilt werden, die Zeit der Beurlaubung zu be
stimmen (Allerh. bestät. Beschl- der Ministercom. v- 25. Ja« 
nuar >8l6). Ueberhaupt ist den Civilgouverneuren in der 
Regel nur auf 28 Tage Urlaub zu gestatten. l N . U. v. 2?. 
December 131?. §. i>). 

<,) Allerh. best. Beschl- der Ministercom. v. 5- Febr. «F. U. vom 
23- Mai) l824-

p) N. U. eröffnet durch den G. U. v. 25. August l8<^. Da
durch ist der N. U. v. 5. Mai (S. U. v. 26. Mai) ,793 
aufgehoben. 

O N. U- vom 20. Juni 1797. 
5) G--V- §. 94 Allerh. bestät. Beschluß der Ministercom- vom 

24. Mai (S. U- v. 27. Juni) »82l. 
«) N- U. v. l . September 1302 und 12. Juni 1304. Letzterer 
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findet bei Verabschiedung oder Versetzung des bisherigen 
Civilgouverneurs Stat t Y. So lange indeß der Civilgou-
vcrneur nur von der Gouverncmentsstadt abwesend ist, sich 
aber in Dienstangelegenheiten innerhalb den Granzen seines 
Gouvernements befindet, behalt er dic ihm persönlich ob
liegenden Verpflichtungen und wird nur als Präsident der 
Gouvc.rnementsregierung, und in Sachen, welche schleuni
ge Beförderung erheischen, vertreten u,). — Der Civilgou-
verneur hat für seine besonderen Geschäfte eine eigene Canz-
lei mit einem Secretairm v ) , dm er selbst anstellt n ) ; so 
wie zwei Beamte für besondere Aufträge; ausiercrdem kann 
er erforderlichen Falls übercomplctte Stabsoffiziere der in
neren Garnisonsbataillone zu besonderen Auftragen gebrau
chen x ) . 

Anmerk. Ueber die Uni form der Civilgouverneure s. N. U. v. 
l». Mai ig»,, und über deren Emotumente: N- U- v. 
lg. Januar ,?8o, v- 26. December »736, vom i4- Juli »302, 
vom 30. Juni 18QS. Allerhöchst bestätigtes Reichsrachs, 
gutachten vom »6. Juli (S . U. vom ,8. August) 1319. 
Allerhöchst bestätigter Beschluß der Minisiercom. vom 25. 
November 1819. 

§. 26. 

Wirkungskreis des Nvilgouvernrurs. 

Der Civilgouvcrncur ist als solcher zugleich Präses 

verfügt zugleich, daß wenn der Generalgouverneur in der 
Gouvcrnemenrsstadt gegenwärtig ist/ er in der Gouverne« 
mentsrcglerung vrasidire, und daher hier keine Stellvertro 
tung des abwesenden Civilgouverneurs erforderlich scy. Ue-
brigens sind die Präsidenten des Hofgcricbts lc. bei der Stell, 
Vertretung mannigfach beschränkt. (Ebendas.) Vcrgl. auch 
unten §. 23. Anw. !. und das Allerh. bestät. Reichsraths« 
gutachten v ?o. Octbr. lS. U. v. 22. Novbr.) 1327. 

r) S. U- v. 27. Januar ,327. 
u) N» U. v. ,2. October 1737., v. 4. November 1793 und v. 

z i . Januar i«,o 
-,) N. U. v. ,8- Fehrnar ,8cx>. 

>7) N. U. v. 2l. April l8c» .̂ 
x) N- U- v. 26. April (S. U. v. ^,. Mai) 1827. 
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der Gouvcrnementsrcgierung »), des Collegiums allgemein 
ner Vorsorge d) , der Versorgungscommission «) und der 
Commission zur Einführung der neuen Bauerverfassung 6). 
Außerdem liegen ihm aber noch für seine Person besondere 
Functionen ob, und nur von diesen ist hier die Rede; von jenen-
wird bei den einzelnen Collegien und Commifsionen gehandelt 
werden. 

1) I n p o l i z e i l i c h e r Hinsicht haben die Civilgou-
verneure zum Theil dieselben und ähnliche Verpflichtun
gen, wie der Generalgouverneur «). Insbesondere haben 
sie auf Sicherheit ihres Gouvernements zu sehen; für die 
Beraubung der Post werden sie abgesetzt, oder ersetzen den 
Schaden aus ihrem eigenen Vermögen t ) ; sie sorgen für 
die Erhaltung der Wege und Brücken und der öffentlichen 
Gebäude in gehörigem Stande ß), so wie dafür, daß die 
Bauten in den Städten vorschriftmaßig geschehen K ) ; die 
öffentlichen Bauten haben sie besichtigen zu lassen, und 
darüber, so wie über die darauf verwandten Summen jahr
lich dem Minister des Innern zu berichten i ) . Sie sollen 

a) Vergl. O.«V. §. 5 und 94. 
b) das. §. 39. 
e) N- u . ». l4. April 1822 §. ! l . 
ch Llvl. B.-2?. F. 6O2. Instruction f. d. Commission zur Einfüh-

rung der Bauetverfassung in Esthland v. 2z. M a i 1316 §. 
3 dcsgl. in Curland v. 25. August ,817 §. ^. 

e) Vergl. z. B . die §. 23. Anmerk. u. angeführten Gesetze und 
andere. S. auch N- U- vom l6. August 1302 §. ,o. und 
bes. den S . U- vom 13. Octobcr 1831, in welchem es heißt: 
die Rechte und Pflichten der Genernlgouverneure in Bezie
hung auf die Regierung des Gouvernements sind dieselben, 
wie die der Civllgouverncure "derjenigen Gouvernements, in 
welchen leine Generalgouverneure sind; wo aber letztere vor
handen sind, da concentrirt sich die Gouvernementsverwal
tung in ihrer Person. 

l ) N- U vom i . März igoo. 
Z) N . U. vom 3. Ju l i lZQi. Allcrh. besiät. Unter!, des Finanz-

Ministers vom l8- Apri l »805. N- U. v. 17. Octobcr 1327. 
K) N- U. v. ,6. August iLQ2 § 9. 
i ) S U. vom 3'. .Mai i8«6 und vom »7. October 1328. 

Uebcr dle Wirksamkelt der Cwilgouverneure dum Bau von 
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Bestechungen wehren K), die verbotenen Kartenspiele aus
rotten l ) ; sie achten auf die Erfüllung der Paßgesetze m ) , 
fertigen selbst Paffe aus n ) , und ertheilcn Ausländern Auf
enthaltsscheine o). Sie ordnen öffentliche Dankgebete an p) . 
Ihnen liegt die Anfertigung der Verschlage über die Preise 
der Lebensmittel, Sa lz , Fourage :c. für das Commistari-
atsdepartcment ob, welchem sie überhaupt bei Anschaffung 
von Proviant und Fourage behülflich scyn müssen C). So l 
che Verschlage haben sie auch monatlich der Reichscontrolle 
einzusenden r ) . Sie berichten monatlich an den Minister 
des Innern und des Kriegs über die mittleren Preise aller 
Producte, Sachen, Arbeitslohn :e. «) und im Herbst und 
Winter an das Departement der erecutiven Polizei über die 
Preise der Lebensmittel, und sorgen für die Befolgung der 
Vorschriften über Arrestantenverpflcgung t ) . Sie haben 
jahrlich ein statistisches l^dleau, ihres Gouvernements an
zufertigen und dem Minister des Innern einzusenden " ) . 

Kirchen s. insbesondere den Allerhöchst bestit. Beschluß der 
Ministercom. v. 9- März (S. U. v. 22. Juni) «826. 

K) N. U. vom 16. August lZQ2. Z. i l . 
!) N. U. vom 15. Juni »Zog. 

m) G> U.°vom 23. December l82 l̂. 
n) Vergl. Allerhöchst bestat. Beschluß der Ministercom. vom 27. 

März (S. U. vom 16. Juni) 1326. §. «. Wegen der Pod«-
roshnen s. das Allerh. bestät. Reichsrathsgutachten vom 4. 
Juli (S. U. v- 8> October) 1323 und oben F. 24. Anm. <i. 

0) Vergl. N- U. vom 30. September 1329. Ueber die im Gou
vernement sich niederlassenden', so wie über die wegreisenden 
auslandischen Schafzüchter und Schäker hat der Civilgou« 
verneur jedesmal dem Finanzminister zu berichten. N. U. 
vom i<5. Mai (S. U. vom ,?. Juni) «326 §. 4. 

?) Allcrh. Befehl, enthalten im S. U. vom 26. Januar ,832. 
y) S. U. v. g. März l8cx>. N. U. vom 3. April «802 und v. 

z i . August l8Qz. G. U. vom zi . Mai l8>4 u. a. in. 
r) S- U. vom ^ l . Mai '8l4 und vom 28. März 1330. 
«) AUerh. bestat. Gutachten des Rcichsraths vom 2?. October 

(G. U. vom 22 Dccembcr) 1326 
t) Allcrh. bestät. Beschluß der Ministercom. v. >8. Jan. '8.'?-

- u) Für die frühere. Zccl vcrgl. S. U. vom i.. Novcmoer »777, 
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Sie müsse,! zu jeder Zeit eine Charte des Gouvernements 
in Bereitschaft haben, um selbige nebst einem Rapport über 
den Zustand des Gouvernements dem Kaiser auf dessen Rei
sen zu überreichen v ) . 

2) I n Beziehung auf das Finanzwesen haben die 
Cwilgouverneurc für Prompte Beitreibung der Abgaben zu 
sorgen ^v), Mittel zur Erleichterung der Auflagen zu erfor
schen, Verschlage über die Landesleistungen anzufertigen 
und dem Gencralgouverncur einzusenden x ) , auf die gehö
rige Erhebung und Verwaltung der Stadteinkünfte zu se
hen 7 ) ; sie sind Mitglieder der Comitat, welche die Orte 
im Gouvernement, in welchen die Rekruten empfangen wer
den und die Verthcilung der Kreise unter die Empfangs-
commissioncn bestimmen 2 ) ; mit dem Empfange der Re
kruten selbst aber haben sie gegenwartig nichts zu thun. 

3) I n Hinsicht auf Jus t i z gehen gegenwartig die 
Criminalurtheile der obersten Gerichtshöfe der Gouverne
ments (des livlandischen Hofgerichts, rigischm Raths, esth-
landischen Obcrlandgcrichts, revalschM Raths, curländischen 
Oberhofgerichts) zur Bestätigung an den Civilgouver-
ncur »n). Findet er die Untersuchung unvollständig, so 

vom »9. Apri l 1773, vom September 1800 und vom l . Otto» 
der >8o3. 

v) Allerhöchster Befehl vom »9. Ju l i 1330. 
w) Der N . U. v. »5. April ^737 befiehlt, wegen Abgabenrück< 

stände Sequester auf das Vermögen der Civilgouverneure zu 
legen, 'Vcrgl . N . U- vom '6. August 1802 L. ,4. 

x) N> U. vom 29. Ju l i <S- l t . vom ig. September) »802. N . 
U- vom 21. October lgiz- S> U. vom l , . August »324. 
Allcrh vestät. Reichsrathsgutachten vom l<5. März 1526. 
Vcrgl auch oben §- 24. Anm. «. 

?) S- U vom 16. Ma i 1327. 
») Nckrutenrcglemenr vom 23. Jun i '83'. §. »39. Vergl- auch 

§. «;4 und 156. 
«») S> U vom 4» Mai ,32?, auf die Osiseeprovinzen ausge, 

gedehnt mittelst S . U. vom 28. Ju l i '804. Allerh. bestllt. 
I^eicksrathsgutachten vom »8- September ( S . U- vom 25. 
October) ^23 . Nach dem N U vom 22. September 1329 
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kann er sie ergänzen lassen, und hat alsdann die Ergänzun
gen dem Gerichtshofe zuzufertigen, welcher, mit Angabe sei
ner Gründe, sein früheres Urtheil bestätigt oder abändert, 
und sodann wieder dem Civilgouverneur zustellt. Dieser 
muß es jedoch in einem solchen Falle, auch wenn er da
mit übereinstimmt, dem Senat zur Bestätigung unterle
gen bb). Alle Criminalsachen, in welchen der Thätcr 
nicht ausgemittelt worden, gehen schon von den Niederge
richten an den Civilgouverneur, welcher, wenn er die Unter
suchung unvollständig oder gesetzwidrig findet, die Sache 
an den obersten Gerichtshof des Gouvernements zur Revi
sion sendet co). Wenn ein Kronseigenthum durch ein Ur
theil eines Gerichtshofes der Krone abgesprochen wird, muß 
der Civilgouverneur sein Gutachten darüber dem Senat ein
senden 6l l) . Der Civilgouverneur ordnet fiscälische Klagen 
an oe) ; jedvch darf er keine Untersuchung versteckter Weise 
einleiten, noch unterdrücken tk ) , und sich überhaupt sonst 
nicht in Civi l- oder Criminalproccsse einmischen 3s). Er 
bekommt indcß laufende Berichte über abgemachte und un
abgemachte Sachen, und sorgt dafür, daß diejenigen, die 
sich Verschleppung, Bedrückung und Ungerechtigkeit zu 
Schulden kommen laffen, durch die Gouvcrncmentsregierung 
dem Gerichte übergeben werden l ik ) . 

erhalten die Civilgouucrneure vom Senat einen Verweis, 
wenn sie widergesetzliche Urtbcile des Gerichtshofs bestätigen. 

l>K) Allerh. bestät Reichsrathsgutachten vom «. Januar l S -
U- vom 2y. Januar) >8Z'. 

<:<:) , Allerh. bestät. Reichsrathsgutachten vom 2Z. Dcbr. »82l. 
S- U- vom 27. August '82z und vom ?». Ma i »827. 

6c!) N- U- vom »9. August »735». S . U- vom 30. Apr i l '803. 
e«) G < D . §- >Q5». 
l t ) N- u vom '6 August >8Q2 F. 2. 
ßß) Das. § 3- und 4. und Allerh bestat- Senatsunterlegung v. 

14- Ma i '79? S- U vom 30 November '«»l-
Kl,) N» U-vom '6 August »5Q2 §. 12. Der Civilgouverneur 

ist für die Verschleppung der Rechtssachen m den Behörden 
seines Gouvernements selbst uerantwortl'.ch. Beschluß der 
Ministercom. vom 27. April >8^6 F. :. 
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3. 2 7 . 

Fortsetzung. 

Der Civilgouverneur macht jährlich eine, oder nach 
Erforderniß mehr Reisen zur R e v i s i o n seines G o u v e r 
nements 2 ) , um an Ort und Stelle die Unordnungen 
in den Behörden abzustellen, Verzögerung der Verhand
lungen und Bedrückung der Parten zu heben, die Wege zu 
besichtigen, und Mißbrauche aller Art auszurotten. Alles, 
was er auf solchen Revisionsreiscn sin den Kreisen und Städ
ten wahrgenommen, hat er, nach seiner Rückkehr, der Gou
vernementsregierung vorzulegen; und über die wichtigsten 
Gegenstande dem Senat zu berichten b). Desgleichen un
terlegt er, nach Beendigung seiner Hauptrevisionsreise in alle 
Kreise des Gouvernements, einmal im Jahre über den Be
fund und die von ihm getroffenen Anordnungen dem Kai
ser o). Die obersten Gerichtshöfe der Gouvcrnelnents sind 
indeß der Revision des Clvilgouverneurs nicht unterworfen 6). 
— Ucbcr seine gesammte Wirksamkeit in Beziehung auf die 
Verwaltung seines Gouvernements muß der Civilgouverneur 
jahrlich dem Minister des Innern berichten und zugleich Vor
schläge zur besseren Organisation desselben beifügen, worüber 
vom Minister Sr< Majestät zu unterlegen ist e). — I m Ue-
brigcn sollen die Civilgouvcrncure die in den Gesetzen be
zeichneten Granzcn ihres Amtes und ihres Wirkungskreises 
nicht überschreiten t ) . I n dieser Hinsicht ist noch insbe-

2) N» U. vom 17. September 1799 und »3. October »827. Zu 
jeder in Dienstangelegenheiten im Gouvernement unternom
menen Reise sind dem Civilgouverneur Progongelder auszu« 
zahlen. AllcrK. vestat. Beschluß der Vlinistercom- v. 4. De< 
ccmber 1N20. 

^,) S . U- vom 11. November »815. 
c) N- U vom lg. Octobcr »827 und vom 24. Ju l i 1829. 
6) S . U. vom 15. November «330. 
«) N- U. vom 50. Apri l »828. 
l) N . U. vom 2 l . Svtbr. «79? und vom 16. August »302 §. 

2. S . U. vom 30. Rovbr. »8'4. 
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svndere vorgeschrieben, daß sie die- ihnen anvertrauten-
Gouvernements durch die Gouvernementsregicrungcn und 
nicht in ihrer eigenen Person verwalten sollen 3 ) ; daß sie 
von sich aus keine in den Etats nicht aufgenommene Be
amte anstellen n ) ; daß sie, außer in wichtigen und außer
ordentlichen Fällen, keinen Beamten mit besonderen Auf
tragen beschweren, und dadurch seinen Dienstpflichten ent
ziehen i ) ; daß sie die Bewohner des Gouvernements nicht 
mit unnützen Arbeiten belästigen sollen K ) ; daß ŝie den 
Versammlungen des Adels nicht beiwohnen 1) und sich nicht 
in die Wahlen der adeligen und städtischen Corporationen 
mischen sollen m ) ; ebensowenig in Sachen, welche zur geist
lichen Jurisdiction gehören n ) ; daß sie den Procureuren 
keine Ordres ertheilcn dürfen o), und in allen Sachen^ 
welche ihr Amt betreffen, sich officiell an die Behörden, 
und nicht an einzelne Personen richten ?). Sie sollen end
lich durchaus keine Geschenke annehmen und ihnen keine 
dergleichen von den Corporationen dargebracht werden y) . 

8) N. U. vom is. August »gas F. i . S. U. vom 30. Novbr. 
,8l<4 und vom 2l . August lZi<5. Dasselbe ist hinsichtlich der 
Collegien allg. Vorsorge verordnet im Allerh. bejtät. Beschl. 
der Minisiercom. vom 30. Novbr. '8,6. 

K) Allerh. bestät. Beschl. der Minisiercom- vom 3. Jul i 1323. 
i) N. U. vom 16. August »8O2. §. 7. S. U. v. 24. Jul i »823. 
K) N. U- vom 5> Mai »79?. 
i) S. U. vom Novbr. ,788. Vergl. indeß N. U. vom ?. März 

1798. Eine Ausnahme ßndet wohl auch Statt , wenn der 
Civilgouverneur in die Adelsmatrifel aufgenommen ist. 

m) N- U. vom »6. August '822 §. 5. 
n) S- U. vom ?. November '8,7. 
<,) S- U- vom 25. September 1325. Vergl. indeß Gouvts.,V. 

§. «04. 
I,) N U. vom l6. August l8Q2. F. 16. S. U. vom 30» No» 

vember '8'4' 
<l) N> U- vom »t. October »802» vom 13. November lgio, vom 

lo. März l8>2. Allerh. bestät- Beschluß der Ministercom. 
vom 2. August ( S . U. vom l , . October) »821. S- N- v-
9- März 1832. 
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D r i t t e r T i t e l . 

V o n der Gouvernementsregierllng. 

Quel le : Gouvtsverordnung v. I . »775 Cap. V. §. 94—104. 

§. 28 . 

Bestand, Canzlei und Verhältniß zu den Oberen. 

In jedem Gouvernement ist eine Gouvernements
regierung errichtet»), welchem der Gouvernementsstadt ih
ren Sitz hat b), und aus dem Generalgouvcrneur, als 
Oberpräsidenten, dem Civilgouv erneur, als Vorsitzer 0), 
drei <l) Regierungsräthen von der sechsten Classe e), 
und einem Assessor h von der achten Elaste 3) besteht̂ ). 
Die Regierungsrache und der Assessor werden vom Se
nat verordnet ' ) ; beurlaubt werden sie auf 28 Tage von 
der Regierung, auf längere Zeit vom Senat; jedoch muß auch 
im ersteren Falle dem Senat berichtet werden K): Die Re-

«) G-V F. 4. I n Liv« und Esibland errichtet mittelst N. U. 
vom 5. Juli '78? und bestätigt mittelst N- U. vom 28. No
vember 1796. I n Curland errichtet in Folge N> U- v- 2. 
Mai 1795 und bestätigt mittelst N- U. vom 24. Decem» 
der «796. 

d) G<V § 4"> 
c) G.-V. §. 5- 94- Ueber ihre Stellvertreter s. §. 22 und 25. 
ü) Der dritte Rat!) angeordnet durch N> U- vom 3. October 

(S. U. vom 10. November) »321. 
v) G--V. §- 4?- Zu Rtgierungsräthen sollen keine Beamten 

angestellt werden, welche einen niederen als den Titulairraths-
rang haben. Ullerh. bestät. BeschL der Ministercom. vom 
6. Juni '822. 

h Derselbe wurde in Folge der Allcrh. bestät. Unterlegung des 
Finanzmlnisters vom 18« April »805/ deSgl. des Finanzmin. 
und Min. des Innern vom 2. Mai '806 vom Cameralhofe 
zur Gouvernementsregierung übergeführt. 

ß) G.-V- §- 5'. 
l,) S. uberh. G-V. §- 5- 94» 
j) G«V. §- 6r. 
l̂ ) N> U. vom 20. Februar >8oz. H. 9. Vergl- S. U. vom »l. 

Juli i?82. 
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gierungsräthe, welche dem Gouverneur zur Hülfe gegeben 
sind, erwägen und beurcheilen die in Vortrag kommenden 
Sachen und bringen hierauf den Schluß des Gouverneurs 
zur Ausführung. Sollte es sich treffen, daß die Ver
ordnungen des Gouverneurs dem allgemeinen Besten, oder 
dem Kaiscrl. Diensie nachtheilig/ oder den Vorschriften der 
Gesetze zuwider waren, und die Rathe den Gouverneur 
durch ihre Vorstellungen nicht davon abhalten könnten, 
so sollen sie ihre Meinung schriftlich bei der Gouverncmcnts-
rcgierung beibringen, und dem Gcneralgouverncur sowohl, 
als dem Senat darüber berichten. Indessen können sie die 
Verordnungen des Gouverneurs nicht abändern, sondern 
sind gehalten, selbigen Folge zu.leisten I ) . Der Rcgie-
rungsassessor hat zwar hauptsachlich und zunächst das Bau
wesen unter sich; er kann aber auch zu anderen, die Gou-
vernemcntsregiörung betreffenden Geschäften vom Gouver
neur gebraucht werden, hat gleich den übrigen Gliedern 
Sitz in der Regierung, unterschreibt mit ihnen die Jour
nale und Verfügungen, und die das Bauwesen betreffenden 
Sachen werden, gleich den anderen Angelegenheiten, im 
Namen der ganzen Regierung verhandelt m). I n Landes-
angclegenheiten tr i t t in Lioland der residirende Landrath mit 
der Regierung in Conferenz »). 

Die C a n z l e i der Gouverncmentsregierung besteht aus 

Y G--V. §. »oz. Wenn der Präsident des obersten Gerichts, 
Hofes die Stelle des Civilgouverneurs vertritt (G. oben §. 
25.), so muß er, im Fall eines Zweifels, oder wenn er mit 
den Rathen nicht gleicher Meinung ist/ die Sache bis zur 
Zurücklunft des Civilgouverneurs, wenn dessen Abwesenheit 
nicht von langer Dauer ist/ aufschieben; ist der Gouverneur 
auf längere Zeit abwesend, so muß er die Sache demselben 
zuschicken und dessen Entscheidung abwarten (N> U. v- 12. 
Juni 1804). 

m) S . U. v> »4. Januar 1827. Vergl. Allerb. bcstät. Instru
ction für die Cameralhöfe vom 24. März ,?8l §. 83 — 90. 

») König!. Resol. vom 4. Juli »64z §. ,., v. 1?. August 1643 
§. 2., vom 2z. November »660 §. 9», vom io. Mai »673 
§. 6. Allerh. Resol. v. ,. März l ? " §. 5. Vergl. G> I . 
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zwei Expeditionen o ) , einer russischen und einer deut
schen 1'), mit drei Secrctaircn i ) und mehreren niederen 
CanMbeamten, welche insgesammt von der Regierung 
selbst angestellt werden r ) . 

Anmerk..,. Uebcr die Gouverncments<Uni form s. N. It. 
vom ,. Januar »Lz». — Den E ta t der Gouverncmcntsre, 
gicrungen f. in den in Anm. ?. und <?. angegebenen Etats 
von den Jahren «797 und ,324. Vergl. auch den Vcschl. 
der Minister««,, v. i.Scpt. >8>7- 5« Privatsachen genießen 
die Gouvernemcntsregierungen das Recht, Canzleigcbüh, 
ren zu erheben. N- U- vom 3. April «798 für die livl. 
Gouverncmentsregierung; N- U. vom 29. Sptbr. «793 für 
die curländische und vom 6. Febr. »Loa für die esthlandifche 
Regierung. 

Anmerk. 2. Ueber die Geschäftsvcrtheilung in der livlöndischen 
und curlandifchen Gou'vcrnemcntsrcgierung s. den Anhang 
zu diesem Titel. 

v. Vuddenbrock's Beitrag zur Kcnmniß der Provinzial-
Verfassung und Verwaltung des Herzogthums Livland (S t . 
Petersburg, '8c>4- 8-). §. »5-

0) Deshalb «st die Regierung nicht als in zwei Departements 
gethcllt zu betrachten (N> U vom '4- Novbr- »733 §. ».). 

p) Für i!ivland: N. U. v- 3- Juli '783- §. 8. Etat des livl. 
Gouvernements vom 26. Februar 1797; für Esthland: Etat. 
des esthlandischen Gouvernements vom 26. Februar '797; 
für Curlaud: Etat des curlandifchen Gouvernements vom 
'9. Februar 1797. 

y) Etat der Gouvernementsregierungen v. '4. November '824. 
Vergl. den Allerh. bestat. Beschl. der Mimstercom. vom >. 
Mai '82z/ wonach der Minister des Innern die Anstellung 
mehrerer Secretaire bei der Regierung erlauben kann, 

r) Vergl. die in der Anm. p angeführten Etats; desgleichen 
die AUcrh. Resol. vom ä<5. Juli (S. U. v. 30. August) >?«! 
und N. U> vom 4« Februar >8o? §. ?- Nach den Allerh. 
bestat. Unterl. des Senats vom 5. September ,76; und 2. 
Juli 1802 mußten,die Regierungssecretaire vom Senat de» 
stätigt werden. Der N- U. vom 4- Februar »8oZ überließ 
deren Anstellung den Regierungen selbst. 
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§. 29 . 

GcschäftSkieis der GonvernementSrcgi'erling. 

Die Gouvcrnementsregierung ist diejenige Behörde, 
welche laut den Gesetzen a) im Namen Kaiserlicher Maje
stät das ganze Gouvernement verwaltet 1>); ihre Gewalt 
erstreckt sich aber auch nicht weiter, als der Bezirk des 
Gouvernements, in welchem sie errichtet ist c). Sie hat 

1) alle Secretaire, Protocollisten und Translateure 
bei sich selbst, den Gerichtshöfen und Unterbehörden des 
Gouvernements, auf Vorstellung derselben, so wie die Fis-
calc, auf Vorstellung des Procureurs, anzustellen 6) ; des
gleichen alle Beamten der Behörden des Gouvernements, 
selbst die vom Senat verordneten, diese jedoch nur auf 28 
Tage, zu beurlauben e). Sie vocirt die Prediger für die 
Kronspfarren. H< 

2) Die Gouvcrnementsregierung p u b l i c i r r in ihrem 
Gouvernement die Allerhöchsten Gesetze, Verordnungen 
und Ukasen, so wie die des Senats und anderer dazu be
rechtigten Reichstribunale ß ) , und tragt dieselben in be
sonders dazu eingerichtete Bücher ein K). An die Gou-

») Nach dem S. U. vom 23. Mai und vom<i8. December 1305 
an die curländisch« Gouvernementsregierung, hat die Regie
rung sich in allen zu ihrer Competenz gehörigen Sachen nach 
der Gouvernementsuerordliung und den dieselbe ergänzenden 
Gesetzen (und nicht nach den Provincialgeseßen) zu richten; 
in den gedachten Ukasen ist insbesondere von der Verhand
lung von Arrestsachen die Rede-

d) G.-V. 5-?5. 
c) das. § 413. P» 2. 
6) N. U. vom 4. Februar ( S . U. vom io. März) ,303 §. 7. 

Vergl. S. U. vom 5. April 1785, vom 20. Juli 1797. ^ 
e) N- U. vom 4. Februar 1303 §. 9. Vergl. auch S. U- vom 

17. December 178», vom 9. Januar 1790 und vom 26. Au
gust 1821. Dadurch sind die älteren Vorschriften in den S. 
U. vom 11. Jul i i?82/ vom 2. Juli 1802 lc- aufgehoben. 

l ) l iv l . Reg.<Patent v. ?. Sept. 1733, deSgl. v. 6. Nov. »730 F. 9. 
8) G.-V §. 95-
d) S. U- vom 12.. Mai 1804. G.-V- §. 4<25- P. 1. 

4 
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vernementsregicrung wenden sich alle untergeordneten' Be
hörden des Gouvernements, wenn ihnen bei Hinwendung 
der Gesetze Zweifel aufstoßen i ) . 

3) Die Gouvcrnementsregierung sorgt mit aller mög
lichen Aufmerksamkeit dafür, daß den Gesetzen- überall Folge 
geleistet werde, sie halt die Ungehorsamen, Widerspenstigen, 
Nachlassigen und Saumseligen zu ihrer Pflicht an, verur
t e i l t sie zu Geldbußen oder Pönen (nen«) K ) , und überant
wortet sie, wenn keine Besserung erfolgt, nach eingezoge
ner Genehmigung des Gencralgouvcrneurs 1) dem Gericht m) , 
worüber sie jedesmal der Hcroldic berichtet n) . Vor die 
Göuvernemcnrsregierung gehören daher auch alle Beschwer
den über Verzögerung der Gerechtigkeit in den ihr unter
geordneten Gerichten, welche nach Befinden der Umstände 
von derselben zur Erfüllung ihrer Pflichten angehalten wer
den o). Auch hat die Regierung auf die gehörige Führung 
der peinlichen Untersuchungssachcn zu sehen i>). 

4) Als oberste P o l i z e i b e h ö r d e des Gouverne
ments wacht die Regierung für die genaueste Beobachtung 
aller in Absicht der Polizei und des Handels getroffenen 
Anordnungen; sie hilft zu rechter Zeit allen gesetzwidrigen 
Unordnungen ab, und laßt es sich mit allem Eifer ange
legen scpn, gute Sitten und Ordnung, und, nicht nur in 

i ) S. U. vom 6. December 1825. 
K) G.-V- §. ?6. S. U. vom z i . Mai 1815- Zwar können auch 

andere Behörden im Verlauf der Sache, falls sie bei den 
Unterbehördcn oder Beamten eine Langsamkeit, Unordnung 
oder Nachlässigkeit bemerken, eine Pön verhangen/ sie müssen je« 
dock die Bestimmung des Grades derselben der Bevrüfung 
und dem Ermessen der Regierung anheimstellen. S. U. v. 
31 Mai 1315. Vergl. übrigens S. U- v. 23. Juni 1722. 

- I) N. U. vom 7. Juni »305. 
m) G--V. §. 96. 
n) S. u. vom 3. December 1827. 
0) G.»V. §. 98. Allerh. besiat. Reichsrathsgutachten vom 28. 

Juni (S. U. vom 16. August) 1320. Vergl. S- U. v- 15. 
Juni 1821. 

?) - S. U- vom 30. Januar 1303. 
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den Städten und Dörfern, sondern auch auf allen ihr an
vertrauten Ländercien, Gewässern und Heerstraßen, überall 
Friede, Ruhe und Sicherheit zu bewirken, zu befördern 
und zu erhalten i ) . Ucber alle außerordentlichen Ereignisse 
aber hat sie ungesäumt und ausführlich dem Senat zu 
berichten r ) . 

.3) Der Gouverncmentsregicrung gebühren die Anord
nungen über die Aufnahme der A u s l ä n d e r in die russi
sche Unterthanigkeit und Vereidigung derselben, nachdem 
sie die erforderlichen Nachrichten über deren Fübrung ein
gezogen; nach geschehener Aufnahme ist darüber dem Fi 
nanzminister zu berichten »). 

6) Das ganze B a u w e s e n , ncmlich in Betreff der 
Erbauung und Erhaltung aller Krons- und öffentlichen 
Gebäude im Gouvernement, welches früher den Ca-
mcralhöfcn oblag Y , ist gegenwärtig den Gouverncments-
regierungcn übertragen " ) . Für dieses Fach ist in jedem 
Gouvernement ein besonderer G o u v c r n c m e n t s a r c h i t e c t 
angestellt v ) , welcher zunächst die Aufsicht über das öffent
liche Bauwesen im Gouvernement hat, die Anschläge zu den 
aus öffentlichen Mitteln zu erbauenden Hausern :c. prüft 
und begutachtet, auch zuweilen selbst welche mit den erforder-

r) S. U- vom 22. December i8i?. 
«) Allerh. best. Beschl. der Ministercom. v. 6. Februar (S. U. 

vom iz. April) 1826. S. U. vom 27. Mai und 13. Juli 
i8Q7 u- Bunge's Darstellung des russischen Handelsrechts ' 
(Riga, 1829. 3.) §. ?8> bes. Anm. b. 

- t) G -V. §. 118. Instruction f. die Cameralhöfe v. 24. März 
i?8 l §. 83 - ^ ?o. 

u) Allerh. bestat. Unter!- des Finanzministers vom ,8. April 
i8o; und des Finanzmin. und des Ministers des Innern v. 
2. Mai 1326, S- U, vom 14. Januar 1327. Vergl. oben §. 
28. Anm- l. und m. 

v) Etat des curl Gouvernements vom 19. Februar ,797, des 
livländ. vom 26. Februar, des esthl- vom 26.' Februar 1797. 
Allerh. bestät. Rcichsrathsgutachten v. iz>. November 1313 
(S. U. vom lo. Januar 1320). 
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lichen Rissen anfertigt, bei der Taration von Gebäuden 
concurrirt n ) , und für die unter seiner Leitung aufgeführten 
Gebäude verantwortlich ist ^ ) . 

- 7) I n polizeilicher Hinsicht gehören überdies vor die 
Regierung: Arresiantentransport ^ ) , Gefängnißwesen, De

serteurs- und Lauflingssüchen, Einquartirungswesen, Recru-
tenaus Hebung, Taren von Lebensmitteln, Aufsicht auf Maaß 
und Gewicht, auf Wege, auf das Postwesen und die Posti-
Lungen, Stellung von Schüßen und Podwoden; sieconcurrirt 
überhaupt mehr oder weniger in allen Zweigen des Ver
waltungswesens im Gouvernement 2). Schließlich ist hier 
noch zu erwähnen, daß bei der Gouvernementsrcgicrung 
die zu öffentlichen Bekanntmachungen in jedem Gouverne
ment herauszugebende Zeitung ( A m t s b l a t t ) redigirt 
wird a»). 

§. 3 0 . 

For tse tzung. 

8) I n Hinsicht auf F inanzwesen hat die Gou-
vernnncntsregicrung, auf Requisition des Cameralhofs, für 
ungesäumte Beitreibung der Kronsrestantien zu sorgen ») , 
jede Beeinträchtigung des Kronsinteresse, worüber ihr vom 

n ) N> U. vom 7. October 1805. S. U- vom April i8l6. 
^) S> U. vom , l . December 1766. 
?) Vergl. Alierh. bestöt. Beschl. der Minisiercom. vom ,8. Ja

nuar 1827 §. i . s. 7. 8. und einen gleichen Beschluß von 
demselben Datum, enthalten im S- U. vom 24. Febr. 132? 
§ 9. S. U. vom '8- März 1323 u. a. 

2) Die Art und das Maaß der Wirksamkeit der Regierung in 
allen diesen Angelegenheiten ist in vielen dieselben betreffen
den Gesetzen bestimmt. 

22) Allerh. bestat. Verordnung über die Herausgabe von Gou
vernementszeitungen vom 27. October 1332. S- U- vom? . 
December 1330. Ueber das livl. Amtsblatt insbesondere s 
das livl. Regierungspatent v. 22. Mai 1330. 

») G.-V. §. 140. S. U. vom 28. Febtuar ,732. 
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Procureur Anzeige geschehen muß d ) , zu verhüten, na
mentlich auch in Beziehung auf den Schleichhandel mit 
Branntwein «) :c. Von der den Regierungen früher über
tragen gewesenen Revision der Proviantmagazine 6), sind sie 
in der Folge wieder entbunden worden «). 

9) Eigentliche Iustizsachen und Rechtssireitigkeiten 
comvetiren der Gouvernementsregierung nicht l ) . Dage
gen sollen 3) bei derselben, wofern nicht für besondere Falle 
Ausnahmen statu irr sind 3)/ al le'Erecutionssachen oder 
solche, welche schleunige Besorgung oder Befehle erfordern, 
desgleichen Sachen, bei welchen kein Widerspruch und Streit 
Statt finden kann, angebracht, besorgt und ausgefertigt 
werden; als namentlich Forderungen aus unstreitigen Wech
seln und Schulddocumenten, anerkannten Rechnungen, Con-
tracten, rechtskräftigen Urtheilen 3c. Alle solche Sachen 
werden bei der Regierung eingeklagt und von ihr durch die 
untergeordnete Polizeibehörde zur Crecution gebracht. So
bald aber eine solche Sache zweifelhaft oder streitig ist, 
wird sie von der Regierung an die comvetente Justizbehörde 
vcnviesen K). — K) Die Verhangung eines Sequesters auf 

l») E. U- vom 26. Mai 1813. 
e) S. u . vom 6. November 1733 u. a. 
6) Reichsrathsgutachten vom 15. März l8»o. Vergl. «uch E. 

U. v. 15. December 1781. 
«) Allerh. bestat. Reichsrathsgutachten v. 17. Februar (S. U. 

vom 26. Juni) 1825. 
l ) N- U. vom »6. August (S. U. vom ,5. September) 1302. 

Allerh. bestat. Reichsrathsgutachten vom 28 Juni (S- U-
pom 16. August) 1822. 

L) S- z. B. Samson v. Himmclstiern's Institutionen des 
Livl. Prozesses. Bd. U. §. loio. Auch Stadtbchörden in 
Livland nehmen Executionsgesuche an. 

li) G.-V> §- 5>7- Vergl. Livl. Landgerichtsordinanz vom 1. Fe
bruar ,632 §. 39. König!- schweb. Executionsverordnung v. 
,c>. Juli 1669 §. 2. S. U. vom ,8- December »805 und v. 
22. December 1329. Das Allerh. bestat. Rcichsrathsgutach-
ten vom 28. December 1521 (S. U- vom 15. Januar 1322), 
welches von diesen Vorschriften Abänderungen festsetzte, ist 
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das ganze Vermögen eines Schuldners, oder auch nur 
auf einen Theil desselben, sobald die competente Behörde 
darauf erkannt hat, steht gleichfalls in der Regel i) nur 

. der Gouvcrnementsregicrung zu K). >— e) Ebenso hat,man 
in Livland bei einem Spolium um die Erlassung eines man-
<jati lio non tul,-1>l,n<io bei der Gouvernementsregierung nach
zusuchen, welche, nachdem sie es erlassen, dem Landgerichte 

. die Ausführung der Sache übertragt ! ) . —- Endlich werden 
auch <1) die Sachen solcher Freiheitspratendenten, welche von 
Nichtadeligen als Leibeigene besessen werden, von der Gou? 
verncmentsregicrung verhandelt und allcndlich entschieden m). 

10) Noch sind hier anzuführen die unter der Gouvcr-
nementöregierung stehenden G ou v er lern ents lan dm esser, 
deren einer in jedem Gouvernement angestellt ist, und zwei 
Landmesser zu Gehülfen, so wie die erforderliche Anzahl von 
Schreibern hat n). Unter, dem Gouvcrnementslandmesser 
stehen die Kreis landmesser oder K re is rcv i so ren in je
dem Kreise «). Sie werden von dem Messungsdcpartcmcnt 

in den Osiftcvrouinzcn nicht anzuwenden. Allerhöchst bcstat. 
MichsrlliKsMtüchtm vom 27. März (S. U. vom l?. April) 
182 .̂ Samson v. Himmelst icrn's Institutionen des 
Llvl Prozesses. Vd. U. Z. io,a fgg. 

i) Auch hier machen die Ctadtbehörden in Livland eine Aus- ^ 
nähme. 

l") G.'V. §, 58. S- U. vom 28. Dcccmber 1325. Curl- Reg. 
Publ. v. 24. Januar 1306. Vergl.'Samson !. c F. ,093 
fgg. i lQi. Von Personalarrest ist in der G.'V- I. c. nicht 
die Rede, 

1) Granzplacat des livl. Generalgouv. v. Tott vom 17. Mai 
1670. tzamson a. a- O- §. n?i fgg. 

m) Allcrh. bcstat. Rcick^rathsgutachten vom 2^. October i8>6, 
desgl. vom 19. Februar (.S- U. v. 31. Mai) 1324. S. U. 
vom ^o. Juni 1825. 

«) Allerh. bestat. Rcichsrathsgutachten vom lQ. Juli 1325». S. 
U. v. 8. October 1330. S. auch die in der folgenden Note 
angeführten Gesetze. 

«) G./V. § 10. 24. 411. 412. S. auch die §. 29 Anw. v. an-
geführten Etats des liv-, esth- und curland. Gouvernements 
von 1797. 
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des Senats angestellt ?) und haben die Messungen bei Granz« 
sireitigkeiten mit Privatleuten sowohl, als .bei der Abthcilung 
und Verwaltung der Kronsländercien und Wälder zu be
werkstelligen, so wie die erforderlichen Charten zu verfertigen. 
Der Gouvernementslandmcsser wird zu der 8ten Classc ge
rechnet g). 

§. 3 1 . 

Veihältniß der GouvernementSregi'eruug zu den Oberen, 
den eoordini'rten und untergeordneten BeHorden. 

Ueber das V e r h ä l t « i ß der Gouvernementsregierung 
sowohl zu ihren Oberen, als zu den coordinirten und unter
geordneten Behörden verordnen die Gesetze Folgendes: 

1) Die Gouvcrnementsregierung nimmt außer von 
Kaiserlicher Majestät und vom Senat, von niemanden Ge
setze und Befehle an, gicbt und sendet auch sonst niemanden 
Berichte und Vorstellungen ein u). Bemerkungen und Ver
weise, welche der Senat der Gouverncmentsregurung zuer
kennt, müssen Zuvor durch die Ministercomität zur Aller
höchsten Bestätigung unterlegt werden >''). Beschwerden 
über die Gouverncmentsrcgicrung werden beim Senat ange
bracht o). 

2) Die Gouvcrnemcntsregicnmg gehört zu dm Pala-
ten und ist daher den übrigen Palaten des Gouvernements 
( l iv l . Hofgericht, esibl. Oberlandgericht, cur!. Oberbofge-
richt und Camcraldof) cooroinirt. Die ülngen Justiz- und 
Polizeibehörden des Gouvernements sind idr untergeordnet. 
An jene sendet sie Communicatc und Requisitionen, und em
pfangt dergleichen von ihnen; an die subordinirten Behör-

«̂) G--V. § 5». Allerh. bcstät. Instruction für die Gouverne
ments, und Kreislandmcsser v. 31. I u l l 1328, publicum durch 
den S- U. vom 28. August d. I . 

2) G--V. §- 4l3- P- i-
b) N> U. vom 2?. December 1316 und vom 15- Februar i8l?. 
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den sendet sie Befehle und Verordnungen und erhalt von 
ihnen Berichte und Vorstellungen 6). 

3) Den übrigen, ihr nicht untergeordneten Behörden 
sowohl in ihrem Gouvernement, als außerhalb desselben, ist 
die Gouverncmcntsregicrung coordinirt, und corrcsvondirt 
mit ihnen, namentlich auch mit Militairbcfcblshabern, Re
gimentern und Militaircommando's e ) , durch Communicate 
und Requisitionen H. 

4) Ucberhaupt ist die Gouvernementsregicrung diejenige 
Behörde, durch welche die ihr untergeordneten Behörden 
des Gouvernements mit den Behörden eines anderen Gou
vernements corresöondiren, und zwar in der A r t , daß die 
Gouvernementsrcgierungen der verschiedenen Gouvernements 
in solchen Sachen- einander gegenseitig Mittheilungen ma
chen und an die ihnen untergeordneten Behörden ihres Gou
vernements die erforderlichen Vorschriften erlassen 3)/ indem 
auch die Gouvernementsrcgierung eines Gouvernements 
von sich aus keiner Behörde eines anderen Gouvernements 
etwas befehlen kann h ) . Die Palaten der verschiedenen 
Gouvernements correspondiren dagegen unter einander sowohl, 
als mit den niederen Behörden eines anderen Gouvernements 
unmittelbar. Nuv im Fall die Antwort auf die Requisition 

cl) G..V- §- 99. 4'3 fgg-
«) S. U. vom 25. Februar 1798. N. U. vom 3. Mai 1304. 

,Vergl. dagegen N. U. vom 1?. März 1802. 
5) Vergl- z. B- S. U. vom 3c?. September 1782 (womit freilich 

der S. U. vom 13. Januar 1793 im Widerspruch steht); S> 
U. vom 28. März 1795, vom 14. Januar i8<x>, vom 25. De-
cember ig»8 u. a. m. 

ß) Vergl. G.-V. §. ,29. 4'6 fgg. Dieses Verfahren wurde 
zwar durch das Allerh. bestat. Reichsrathsgutachtcn v. 28. 
Dccember 1821 (S- U. vom 31. Januar ,322) abgeändert/ 
jedoch die Wirksamkeit dieses Gesetzes für die Ostseeprovinzen 
mittelst Allerh. bestät. Reichsrathsgutachtens vom 27.'März 
(S- U. vom 19. April) 1323 eingestellt, und für dieselben 
das alte Verfahren beibehalten. Vergl. übrigens auch den 
S. U. vom 29. Dccember 1323. 

5) , S. U. vom 31. Ottober 1825. 
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der Palate verzögert würde, halt letztere bei der Regierung 
ihres Gouvernements um Hülfe an, welche zu diesem Zweck 
eine Requisition an diejenige Regierung ergehen läßt, von 
welcher die in ihrer Antwort saumselige Behörde ab
hangt i ) . Endlich ist hier noch 

5) zu bemerken, daß an die (livländ.) Gouvernements-
regierung keine Suppliken und Eingaben mit der Post ein
gesandt werden dürfen K), und daß die mit der Post an die 
Regierungscanzlci eingehenden Suppliken für Rechnung der 

-Sollicitantcn zurückgesandt werden. I ) . 

i) G.-V. §. 128. 4'4. S- U. vom 23. März 1734. 
K) Livl. Regierungspatent vom 30. Juni »782. 
!) Desgl. vom i . März 1767. Vergl. indeß den S. U. v. 19. 

April i8cx). Darnach können nemlich Personen, welche sich 
ihres Dienstes oder anderer Verhältnisse wegen aus dem 
Gouvernement, in welchem sie wohnen, nicht entfernen kön
nen, wegen Forderungen aus Wechseln (und anderen Verbin» 
dungsschriften) wider Personen, welche sich in anderen Gou
vernements befinden/ sich an die Regierung ihres Gouverne
ments wenden, welche die Regierung des Gouvernements, in 
welchem der Schuldner wohnt oder fein Vermögen hat, we
gen Beitreibung der Schuld zu requiriren hat. Alle übrigen 
Gläubiger, bei welchen dergleichen Abhaltungen nicht Statt 
finden, sollen ihre Schuldgesuche über die Post an diejenige 
Gouvernementsregiermig absenden/ in deren Gouvernement 
der Schuldner sein Domicil oder sein Vermögen hat. 

A n h a n g . 

Die bereits in der Anmerk. 2. zu §. 2«. erwähnte von der 
livländischen und curländifchcn GouvernemcntSregierung getroffene 
Vertheilung ihrer Geschäfte, bei jener in vier, bei dieser in drei 
Abtheilungen / ist folgende; 

^ . Geschäftsoertheilung bei der l iv l . Gouvernementsregierung *). 

Erste Abthc i lung. 
Vor diese gehören: 

1) Erfüllung solcher Masen, die in diesem Gouvernement vubli-

») Bekanntmachung der livland. Gouvtsreg. v. 6. März 1328. 
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cirt werden; derjenigen, welche'auf Beschwerden über Sa
chen erlassen worden/ die in der deutschen Expedition ver-
handelt sind/ und solcher, welche sich spcciell auf dieses Gou-
verncmcnt beziehen. 

2) Besorgung der die Verwaltung- dieses Gouvernements be-
treffenden Sachen, a ls : 2) Erhaltung der Ruhe und Ord« 
nung; b) MediciNÄlpstege; <-) Krons-, Landes« und Stadt, 
abgaben; 6) Branntweins »Accise und Branntwcinspodriad-
fachen; e) Recrutenaushebung und Stel lung; ;h Seelen» 
revision; g) Krons Vorraths, und Baucrmagazine; d) Eta-
peeinrichtung; i l Forstwesen; li) Aemterbestallungen, 
Verabschiedungen, Präsentationen zu Avancements, Beur
laubungen :c.; l) Schiffahrts- und.Etrandungssachen; m) 
Bauerangelegenheitcn in Beziehung auf die Ausführung der 
Baucrvcrordnung. 

z) Schuldfordcrungssachcn und Beschwerden der Einwohner die
ses Gouvernements wider Privatpersonen und Behörden, und 

- der Letzteren wider einander, Iurisdictionsstreitigkeiten u. s. w. 

4) Correspondcnz mit denjenigen Gouvernements, wo die deut
sche Sprache üblich ist, in Beziehung auf alle vorgenannte 
Gegenstände. 

Z w e i t e A b t h e i l u n g . -

Vor diese gehören: 

1) Erfüllung solcher Scnatsukasen, die sich auf Personen be, 
ziehen', welche in einem Gouvernement sich befinden, wo die 
russische Srrachc herrscht, und wo also die Ausfertigung in 
russischer Svrache geschieht, und wenn sie in dieses Gouver
nement ergchen, mit deutschem Translate zu begleiten sind. 

2) Besorgung der die Verwaltung des Gouvernements betreffen
den Sacken, als: ») Milirairbedürfnissc; b) Podwoden-
stcllung und Cchüße überhaupt; c) .Proviantsachen, Tor-
ge u- s- w- 6) Deserteurs- und Läufiingssachen aus oder 
nach russischen Gouvernements; s) Arrestantensachen; H 
Vollziehung der Criminalurthcilc; Z) Beitreibung der Krons-
rü'ckftände, wo die Schuldner in russischen Gouvernements 
domiciliren; K) Rcquisitionserfüllung wegen Ausmittelung 
von Personen und Vermögen. 

3) Schuldforderungsfachen aus russischen Gouvernements, oder 
von hiesigen Privatpersonen an Schuldner, die in russischen 
Gouvernements domiciliren. 

4) Corrcsvondenz mit den russischen Behörden in Beziehung 
auf alle vorgenannten Gegenstände. 
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z D r i t t e A b t h e i l u n g . 

^ Vor diese gehören: 
) i) Heerstraßen, Weqe, Brücken und Ueberfahrten. 
^ 2) Postwesen und Postirungen-
z 3> Beitreibung aller Kronsrestanticn in diesem Gouvernement. 
^ 4) Deserteurs» und Läustingssachen in diesem Gouvernement. 
t 5) Taren für Bäcker, Ueberfahrten, Krüge, Gasthäuser und der 
< Lebensartikel an Brod, Fleisch, Bier und Branntwein. 
'̂ 6) Verschönerung der Städte-

7) Monatliche Proviant- und Fouragepreise, Hospitalbedurf-
' nisse und dergl. 

L) Arrestantenalimentationssachen. 
9) Correspondenz in allen diesen Angelegenheiten. 

lc>) Vcrbotanlegungen und Hebungen auf Anordnungen des di-
rigirenden Senats oder auf Requisition russischer Gouverne-
lUems. 

V i e r t e A b t b e i l u n g . 

Vor diese gehören alle Bauangclegenheiten, Abhaltung der 

l Torge, Abschließung der Contraete und was sonst noch zum Bau
wesen gehört. 

L. GeschäftsoertheilunZ bei der curs. GouoernementsregierunZ *) . 

. Erste A b t h e i l u n g , 

Vor diese gehören: 
i) Die Bekanntmachung aller Mascn und öffentlichen Verord

nungen. 
2) Alle Verhandlungen wegen nachzusuchender Anschreivung zur 

Revision. 
3) Alle Anstellungs«, Vcurlaudungs- und Abschiedsgesuche-
4) Alle Krons- und Priuatrccklssachen, insofcin sie vor die 

Regierung gehören, als 2) Resittutioncn; d) Ex» und I m 
missionen; c) Sequestrationen; ä) Arrcstsachcn; «) Granzstrei-

^igkeiten; k) liquide Schuldforderunstcn; 3) Execuiionen 
rechtskräftiger Urthcile; K) Querelen über Nu l l i tä t ; i) Quc, 
rclcn nach Grundlage der Baucrucrordnung. 

5) Beschwerden über verzögerte Rechtspflege-
6) Alle Vauangclegcnhcitcn, mit Ausnahme der Kronsbrücken 

auf Land" und Heerstraßen. 

*) Bekanntmachung der curl. Gouvcrlmncntsrcgicruna vom >?-
Februar 1224. 
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?) Alle zur inneren Verwaltung des Gouvernements gehörenden 
Gegenstände, wenn sie nicht speciell zu deir anderen Abthei
lungen der Regierung gehören. 

8) Mittheilungen / Berichte und Verschlage: «) über aus-
gebrochene und gerichtlich nachgegebene Concurse; b) 
über merkwürdige Begebenheiten und die öffentliche Ru« 
he und Sicherheit störende Vorfälle; c) über abgemachte 
und unabgemachte Sachen; 6) über die pendenten Wald-
servitutsachcn; «) über richtig gestempeltes Maaß und 
Gewicht; l) über Depositengelder und Documente; ß) über 
erhobene Straf- und Pöngelderund deren Absendung; d) über 
Revision der Kaufmannslckden oder Buden; i) über facaden« 
maßige Erbauung von Gebäuden, Pforten, Zäunen u- s. w. 
^) über Taxen von Brod, Fleisch, Bier, Branntwein u s. w./ 
gleichwie für Gastwirthe und Arbeitsleute; l) über den Preis 
der Baumaterialien und des Arbeitslohnes der Handwerker 
und Tagelöhner. 

Z w e i t e A b t h e i l u n g . 

Vor diese gehören: 
' ) Alle Dislocationsgegenstände des Mi l i ta i rs. 
2) Die Einquarticrungsangelcgenheiten in den Städten. 
3) Die Prüfung der Servicebciträge, so wie die Anordnungen 

wegen exccutiver Beitreibung derselben. 
4) Die Remigrantenangelegenheiten, insofern sie noch nicht 

erledigt sind. 
5) Die Revision der von den Polizeibehörden in Hehlungssachen 

gefällten Gutachten. 
6) Alle Arrestantensachen. 
7) Hie urtheilSmäßige Versendung der Verbrecher. 
8) Alle Verhandlungen in Beziehung auf Gefängnißlocale. 
9) Mitthcilungen, Berichte und Verschlage: 2) über die in Arrest 

gewesenen, der Haft entlassenen und noch vorhandenen Arrestan
ten; b) über die Verwendung der für Arrestanten abgelassenen 
Gelder; c) über ein- und auSmarschirtes M i l i t a i r ; ä) über 
Durchmarsche; s) über Getreide- und Fouragepreise; l ) über 
Lazarethbedürfnisse; 3) über abgedankte Georgenritter; K) über 
Soldatenkinder; i) Conduitenlisten über all« zum Avance
ment sich qualificirende Beamte; K) Conduitenlisten über alle 
Gerichtsglieder überhaupt; l) Verzeichnisse über alle etatmä
ßig angestellte Beamte, mit Bemerkung der Function, des 
Characters und der Decoration. 

D r i t t e A b t h e i l u n g . 
Vor diese gehören: 

i ) Die Anordnung wegen Beitreibungen: 2) der Kronsrückstän-
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de; b) der Recrutenresianticn; <:) der Präsiandcngelder; 6) 
der Landeswilligungen; )̂ der Wegcstrafgclder. 

2) Die Beitreibung der Avancementsgelder und für den Druck 
der Patente, 

z) Die Anordnung wegen Wirthschaftsuntersuchungen auf 
Kronsgütern» 

4) Die Beitreibung der Strafgelder auf Kronsgütern. 
5) Alle Verfügungen wegen zu bestellender Sicherheit fürKrons-

guter. 
6) Alle Anordnungen in Rücksicht der Heer- und Landstraßen, 

Brücken und Fähren. 
?) Die zu treffenden Bestimmungen wegen der auf großen Stra

ßen zu erbauenden Kronsbrücken. 
8) Alle Anordnungen, die Poststationen betreffend. 
5>) Die Verbotanlegungen auf Anordnung Eines dirigirenden 

Senats oder auf Requisition anderer Gouvernemcntsre-
gierungen. 

io) Die Requisitionssachen anderer Gouvernemenrsregierungcn 
wegen Ausimttelung von Personen und Vermögen, 

i i ) Verschlage über ausgeschriebene und gestellte Podwoden- und 
Schüßpferde. 

V i e r t e r T i t e l . 

V o n dem Gouvernementsprocureur. 

Que l l en : Allerh. Instruction für die Procureure vom 27. April 
,722 und v. 3. September 17??. Gouvernemcmsverordnung 
vom 7. November 1775 §- 404. 405. 4°7- 4°8. Allerh. be
stätigte Ordre des IusNzministers an die Gouvernements-
procureure vom 26. September (S. U. vom 15. December) 
1802. 

L i t e r a t u r : Vergl. Samson von Himmelstiern's Gerichts-
Ordnung für Livland und Oesel. §. 173 — 192. 

- §. 32 . 

Anstellung, Rang, Canzlei, Gehalt ic. 

I n jedem Gouvernement 2) ist ein Gouvcrnements-

2) G.-V- §- 42. Vergl. G. U. vom 2. April ,731. 
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v rocu reu r angestellt^), der in den Osisecprovinzen, auch 
nach Auftcbung der Stattbalterschaftsverfa^ung, beibcballen 
worden ist c), und in denselben seine Amtspflichten in vollem 
Maaßc auszuüben hat <Y.. Er M d auf Vorstellung des 
Iustizminisicrs (der, als solcher, zugleich Generalprocureur 
ist) vom Senat verordnet o ) , und , so lange er im Dienste 
siebt, wenn er nicht schon sonst einen höheren Rang hat, 
zur sechsten Classc gerechnet Y . Wahrend seiner Abwesen
heit wird er in Livland vom Oberfiscal, in Esihland vom 
^'ainlM885rw8 Ü8«i, in Curland vom Gouvernementsfiscal 
vertreten 3). Der Gouvcrnementsprocureur hat bei der Gou-
vcrnementsregierung seine besondere Cammer, in welcher er, 
sobald er sich nicht in der Behörde befindet, sitzt, und da
selbst seine Expedition hat K). Er hat seine eigene Ccmz-
lei, zu welcher ihm zwei Beamte aus den Canzlcien der Gou-
verncmentsregicrung und des Cameralhoft zugeordnet wer
den sotten, welche Beamte, ohne seine Einwilligung nicht 
wieder entlassen oder zu anderen Geschäften gebraucht werden 
h ^ , n i ) . — Der Gouvcrnementsprocureur steht dircct un-

d) Schon seit dem I - 1721 gab es Oberprocureure beim Senat 
und Synod, und Procurcurc bei den Collegicn ( N . U. v. ! . 
April '721/ vom 12. Januar ,722 § 4 und 5.). Unter Ca« 
tharma l . abgeschafft, wurden sie von der Kaiserin Anna 
wieder angeordnet (Man. vom 2. Octbr- 1730) «nd namens« 
Uch auch in den Gouvernements ( S . U- vom 2. Avri l 1731). 

c) N- U. vom 28- November und 24.. Decembcr 1796 und vom 
5. Februar 179? §. 7- S . auch die Etats der Gouverne
ments Liv-. Esth» und Curland vom 19 Und 26 Febr. 1797. 

6) S- U- vom i8- Februar 1327 §. Z, vom 15. December 1802 
und vom 9 October 1830. 

e) G.V. §. ??. ' N - U. vom 4. Februar (S. U. v. ic,. Msrz) 
I80Z §. 6. 

i ) G.-V. §. 49. 
Z) Vergl. S . U- vom 20. Januar 1785» 
K) N . U. vom 14. November i?8z §. 2. S . U. vom 13. März 

i?9«. 
i ) S . u. vom 8. Februar 1766, vom 12. Avr i l 1798. Allerh. 

vesiat. Retchsrathsgutachten, enthalten im S- U- vom 22 
März 1325 
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tcr dem Iusiizminisier oder Generalpromreur; cr ist, wie 
die Gouveruementsverordnung sich ausdrückt, in allen Sa
chen das Auge des Generalprocureurs, und bat ihm über alle 
zu seiner Amtspflicht gehörigen Sachen Bericht abzustat
ten K). Zugleich steht aber der Procurcur, namentlich hin
sichtlich der Bcabndung für Amtsvergehungcn, unter dem 
Senat l ) . I n unmittelbarer Verbindung sieht cr sunst mit 
dem Senate nicht m). 

Anmerkung. Ucbcr die Uni form des Gouverncmentsprocurcurs 
s. N. U. v. !5- Mai >8ll und über dessen Emolumcn te 
die Etats der Gouvernements Liv-, Esth- und Curland vom 
i9. und 26. Februar 1797 und N- U. vom iz. März 1825. 

§. 33 . 

Wi'lkungskreis und Pflichten des GouvernemcnfsprociireurS. 

I m Allgemeinen hat der Gouverncmentsvrocureur da
für zu sorgen und zu wachen, daß jede durch die Gesetze 
eingeführte Ordnung in allen Dingen beobachtet werde. Er 
laßt sich die unveränderte Aufrcchthaltung der Gewalt, der 
Anordnungen und des Interesse Kaiserlicher Majestät ange
legen scyn »)< Insbesondere soll der Gouverncmentsvrocureur 

1) wenn er irgendwo Mißbrauche gewahr w i r d , die 
den Gesetzen zuwiderlaufen, darüber der comvetcnten Behörde 
auf eine angemessene Art Erinnerung tbun, und sowohl die 
Gouvcrnementsregierung als den Iustizminister b) davon bc-

K) Instruction vom 27. April 1722 und v> 3. September 1753 
§. 2 und 8- G--V. §- 4c>5- P. 12. N. U. vom 5. April 

1) Vergl- S> U. vom 28. September 1823. 
m) Vergl. S- U. vom 9. November 1823. 
2) G<°V. §. 4°4-
d) Diesem bat er indeß nur über die wichtigsten Anträge, die 

er bei der Regierung macht/ nicht auch über solche zu berich« 
ten, wo es der Zurechtstellung von Seiten des Iustizmini-
sters nicht bedarf. Instr. vom 26. September 1322 §. s. 
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nach richtigen, damit der Mißbrauch abgestellt werde e). 
Vorzüglich soll er überall der Bestechlichkeit und Parteilich
keit zu steuern suchen 6). Er laßt zu Anfang des Sitzungs
termins in der Behörde diejenigen Stellen aus den Gesetzen 
verlesen, deren Einschärfung er zur gehörigen Handhabung 
der Ordnung und Gerechtigkeit für besonders erforderlich 
halt; jedoch darf dieses Lesen nie über eine halbe Stunde 
dauern e). 

2) Der Procureur hat darauf zu sehen, daß alle Ver
handlungen in den Behörden des Gouvernements nach den 
Gesetzen und ohne Aufenthalt betrieben werden k ) ; daß keine 
Behörde sich die einer anderen anvertraute Gewalt anmaße 
und in deren Wirkungskreis eingreife s ) ; daß die Glieder 
der Behörden zur gehörigen Zeit in die Sitzungen kommen, 
und solche nicht vor der gesetzlichen Zeit verlassen, daher ihm 
monatliche Sitzungsverschläge zu übergeben sind, die er an 
den Iustizminister befördert K). 

3) Er sieht darauf, daß Sachen in den Behörden nach 
der gesetzlichen Form und Ordnung verhandelt i) und ent
schieden, und die Entscheidungen ohne Anstand zur wirklichen 
Ausführung gebracht werden. Cr soll sich daher oft erkun
digen, ob eine Sache in einer solchen Zeit, als zur 
Vollendung derselben erforderlich ist, wirklich vollendet 
worden; und wenn sie aus irgend einem Grunde nicht voll
endet ist, soll er die Vollendung derselben einschärfen lc); 

c) G.'V- §. 405. P. 2. N. U. v 9. November 1736. Vergl. 
Instr. vom 3. September 17^ §. l . und vom '26. Septvr. 
l.802 F. i u. 3, S l l . v- 15- März ,804. 

ü) G -V- §. 404- Instr- vom 3. September 1733 §. 2. 
6) G. V. §. 4°5-P 3" 
l ) N. U. vom 20. Mai 1724. S. U- vom 13. Dccember 177z 

§. «- N. U- vom 2. Juni l??4. 
3) G-«V. §. 405. P̂  5. Instr. v. 1302 §. 5. 
K) N. U. vom 2;. November 1756, wobei auch ein Schema zu 

den Sitzungsvcrsch lägen. 
5) Instr. vom 26. September 1322 §. 5. 

K) Instr. 0. 1722 §. ,. Desgl. v. 1733 §. 1. G.-V. s. 405. 
P. 5- S. U- v- 3l . December 1765 §. 6. Insbesondere hat 
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cr empfangt daher monatliche Verschlage über- abgemachte 
und unabgemachte Sachen, und befördert selbige an den 
Iustizminister l ) . 

4) Wenn der Procurcur in irgend einer Behörde von 
einer gesetzwidrigen Verfugung, die zum Nachtbeil des Dien
stes, oder zur Beeinträchtigung des Kronsintereffe, oder zur 
Bedrückung des Volks gereicht, Kenntniß erhalt, soll er, ohne 
die Erfüllung einer solchen Verfügung aufhalten zu dür
fen m ) , der Gouvcrnementsregicrung darüber Vorstellung 
thun, und dem Iustizminister die Sache berichten n). Is t 
die Verfügung auf Befehl irgend eines Ministers getcoffcn, 
und erscheint dem Procureurcn zweifelhaft, so hat er, ohne 
etwanigc Bemerkungen zu machen, darüber mit der nächsten 
Post dem Iustizministcr zu rapportircn " ) . 

5) Wenn der Gouvernementsvrocureur siebt, daß je
mand sein Amt-und seine Pflicht nicht erfüllt, so ist er ver
bunden, davon nicht nur dem Gencralgouvcrneur, sondern 
auch dem Iustizminister Bericht abzustatten ?). 

6) Er sorgt dafür, daß die unter Arrest befindlichen 
Leute ihren Unterhalt haben, daß ihre Sachen bald entschie
den, und sie selbst bald abgefertigt oder in Freiheit gesetzt 

er auf schleunige Erfüllung der von der Reichsleihbank der 
Gouvernementsregierung übertragenen Sachen zu sehen. Re
glement der Reichsleihbank vom 23. December 1736 §. 9. 
S. U- vom 2i. Januar 1790-

j) Instr. von 173z §. 6. N. U. vom 25. November »756 (mit 
einem Schema). S. U. vom 23. April ,797/ vom 15. Decem
ber 18Q2. N. U. vom 27, April (S- U. v. 31. Mai) 1326 
§. 3. Das livländische Hofgericht, esthländische Oberland
gericht und curländische Qverhofgericht senden ihre Vcrschla» 
ge über abgemachte und unabgemachte Sachen direct an den 
Senat ein (S. U. vom 21. August und 8. Oktober 1797, 
letzterer auf Allerh. Resolution erlassen), 

m) N. U. vom 9. November 1786 und vom 8. December lsaz. 
") Instr. vom 26. September 1802 §. i . S. U. vom 26. Mai 

l8lz. 
0) Instr. v. F. 18Q2 §. 2. 
?) G.-V. §. 405. P- 12. 

5 
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werden y ) ; er hat deren ctwanigc Suppliken durchzusehen 
und an die compctente Behörde zu befördern r ) , und über 
Criminalurtheilc, die ihm bedenklich erscheinen, sofort dem 
Iustizministcr zu berichten «).. Er soll oft, und wenigstens 
einmal wöchentlich, nemlich am Froitag Nachmittags, die 
Gefängnisse besuchen, damit er sich persönlich von' dem Zu
stande der Gefangenen unterrichten, und untersuchen könne, 
ob ihnen Alles, was für sie verordnet ist, zustieße, und sie 
menschlich behandelt werden t ) . Zu demselben Zweck hat er 
jederzeit ungehinderten Zutritt in die Zucht- und Arbeitshäu
ser u). Ueber alle diese Gegenstande, Criminal- und Unter
suchungssachen, und den Zustand lc. der Gefängnisse und 
Arrestanten betreffend, hat der Procurcur monatlich dem 
Iustizministcr -ausführlich zu berichten v) . 

7) Insbesondere liegt dem Procurcur die Betreibung 
der Sachen der Freiheitsrcclamanten, so wie die Anmeldung 
der Appellation wider denselben ungünstige Entscheidungen 
ob >v). 

8) Er hat überall das Kronsintereffe in jeder Hinsicht 
wahrzunehmen ^ ) , auf gehörige Erhebung der Kronseinkünftc 
und darauf zu sehen, daß niemand verbotene Abgaben vom 
Volke erhebe i ) , desgleichen auf Erfüllung der Stcmpclpa- -

y) G.-V. §. 425. P. '3- Instr. von 1733 §. 6. N- U. vom 
27. April (S . U. vom 31. Mai) ,826 §. z. «. Allerhöchst 
bestat- Bcschl. der Ministercom. v. ,8. Januar 1327 §. io. 

r) S- U. vom 13. April und 3,. December 1827 und vom 9. 
November l«2g. 

«) Allerh. bcslät. Vcschl. der Ministercom. v. Novbr. /8l6. 
t) G.-V. §. 425- P. 13. N. U. vom 3. (S. U. vom 25.) Fe

bruar I«27. 
u) S. u. dom 15. Januar löio. 
' ) Instruction vom 26. September 1802 §. 4. 
" ) N> U. vom 3. December ^797. Allerh. bestat. Genatsunterl. 

vom 19. Mai (S. U. vom 22. Juni) 1799 u. a. m. 
x) G.«V. §. 404. Instr. v. 1733 §- 8- Allerh. besiät. Reichs-

rathsgutachten vom 3. December 1830, S. U. vom 5. Ja
nuar 1831 u. a. m. 

?) G.-V. 5 424. Instr. von 1733 §> 5. 
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picrgcsctze 2) ; er sitzt in der Recrutenemvfangscommission, 
jedoch nicht als Glied derselben, sondern um auf Erfüllung 
der gesetzlichen Vorschriften zu achten ^ ) . 

9) Der Gouvcrncmcntsprocurcur soll der Gouverne-
mcntsregierung von Allem, was in ihr Amt einschlagt, und 
zu seiner Wissenschaft gelangt, Bericht abstatten; nament
lich : n) wenn in irgend einer Behörde die Gesetze und Be
fehle nicht genau beobachtet und erfüllt werden; d) wenn 
irgendwo im Gouvernement sich Ungehorsam und Widerspen
stigkeit zeigt; 0) wenn jemand Amt und Pflicht ver
nachlässigt ; 6) wenn die Erfüllung der ergangenen Vcrord--
nungen und Verhandlung der Sachen verzögert w i rd ; ?) von 
Übertretung der Regeln guter Polizei, und von jedem Aer-
gerniß gebenden und gesetzwidrigen Verfahren, Vergehen oder 
Verbrechen; l ) von verbotenem Handel oder von gesetzwi
driger Hinderung des erlaubten Handels; 3) von Störung 
der allgemeinen Sicherheit; K) von Übertretung des Eides 
der Treue; i) von allen der Krone oder dem Gemeinwesen 
nachteiligen Sachen ^ , ) . 

§. 34 . 

Fortsetzung. Verhältnis des Gouvernemenl^procureurS zu 
den verschiedenen Behörden des Gouvernements. 

Die im vorstehenden §. 33 dargestellten Amtspflichten 
hat der Procureur zwar überhaupt im ganzen Gouvernement 
zu üben, daher ihm zu keiner Behörde der Zutritt verwehrt 
und die gehörige Auskunft auf seine amtlichen Nachfragen 
verweigert werden kann » ) ; ihm müssen namentlich auch. 

2) Verordnung über Stemvelpapier vom n . Februat 1312 §. 3. 
S. U- vom 30. Juni 1825 §. lo. 

2») N- U. vom 19. Septbr. ,776. S. U. vom 30. März i?8?. 
N. U vom'16. September 1311. S. U. v. 24. Aprll 1312. 
Allerl). bestät. Recrutenreglement v. 23. Juni »331 F. 152. 

dl») G.-V. ö- 405. P- 4. S. U. vom 26. Mai 1313. 
a) N. U- v. '4. November '?»4 §. 5. Hier wird insbesondere 

des rigischen Rathes erwähnt. S- U. v. »5. Decbr. 1802, 
worin namentlich der Behörden in Esthland gedacht wird-
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auf sein Verlangen, Acten in seine Kammer verabfolgt wer
den l i ) , und vor Allem sind die Sccretaire angewiesen, ihm, 
bei Strafe der Cassation, alle von ihm verlangten Nach
richten unweigerlich und ungesäumt mitzutheilen «). -Wenn er 
in einer Behörde erscheint, bat er aber daselbst blos seine Amts
pflicht als Wächter der Gesetze und der öffentl. Ordnung wahr
zunehmen <?), ein Stimmrecht hat er nie und muß im Ge-
gemheil, sobald die Behörde zu der Entscheidung einer 
Rechtssache schreitet, die Gcrichtsversammlung verlassen o). 
Er soll den Behörden persönlich mündliche Erinnerungeil 
und Bemerkungen machen und dieselben durch den Secrctair 
ins Journal verschreiben lassen; des überflüssigen Schrift
wechsels mit den Behörden soll er sich dagegen möglichst 
enthalten l ) . Dabei soll ihm niemand ins Wort fallen, 
sondern ein jeder soll seine Rechtsmeinungcn und Vorstel
lungen, die er kraft seines Amtes thut, ruhig und in stiller 
Aufmerksamkeit anhören 3). Die Behörden sollen endlich 
diese Vorstellungen und Erinnerungen des Procureurs in 
Erwägung ziehen K) , und , wenn sie dieselben begründet 
finden, darnach ihre Verfügungen und Entscheidungen, so 
lange selbige noch nicht ausgefertigt sind, abändern ' ) . A l -
lcs dieses gilt jedoch 

1) hauptsachlich von der Gouvernementsregierung und 
d.'n übrigen Palaten, in Beziehung auf welche, und beson
ders die erstere, der Gouvcrnemcntsprocureur zunächst in 
seiner Amtsführung wirksam ist lc ) ; mit den Untcrbchördcn 

K) S. U. vom lz. Msrz 1791. 
c) Insir. 0. 1722 und 1733 §- 4- S. U. v. 25. Januar 1793 

und 9. Qctodcr 1830. 
6) Vergl. S. U. vom 30. März 1789, vom 24. April 1312. 

N. N- v. 27. Februar l gn und S. U. v. 27. Decbr- 1329. 
e) G.-V. §. 4°6. P. 9. 
-l) Instr- vom 26. September 1302 §. 6. 
Z) G..V. §. 405. P. 9. 
K) S. U. vom 15. März 1304. 
i) S- U-'vom 12. November 1323. 

K) N. U. vom 14. November ,734 §. 2. S. U. vom 5. De-
cember 1305. 
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dagegen steht er in der Regel in keiner unmittelbaren Ver
bindung 1). Die Gouvemementsregierung und die Pala-
ten unterhalten vermittelst des Procureurs ibrc gegensei
tige Communieation; weshalb der Procureur zu jeder 
Zeit Eintritt in diese Behörden bat m). B ^ seinm Com-
nmnicaten (mündlichen oder schriftlichen) mit diesen Behör
den hat er das Recht, sich des Ausdruckes: „ ich trage dar
auf a n " ( n ^ ^ Ä r a i o ) zu bedienen n). 

2) Bei der Gouvernementsrcgicrung und den Palaren 
liegt ihm hauptsachlich ob, die Journale " ) und Erkennt
nisse derselben durchzusehen i>), und zwar namentlich auch die 
Journale :e. des livländischen Hofgerichrs y ) , csibländischm 
Oberlandgcrichtü und curländ. Obcrbofgcrichts, der Came-
ralhoft l-), desgleichen der Collegicn allgemeiner Vorsorge «). 

I) S- U. vom 5. December 1805. 
in) G.-V. §. 4"5- P. lc>. - . 
n) S. U. vom 8. Januar 131?. 
0) Und zwar alle Journale und Protokolle ohn« Ausnahme; 

namentlich beim livländischen Hofgcricht auch die die luiei-n« 
. betreffenden Journale. S . U- vom 9. Occodcr l8^o. 

p) S . U- vom 5. Apr i l 1767, vom 5. November 1768. Vergl. 
S . U. vom 24. September 1815 u. a. m. 

c>) S . U. vom 3. October 1332. 
r) S- U. vom 8. März 1798 und 3«?. März iL? l . Instruction 

für die Cameralhbfe vom 29. September igz i §. ü v . ^ Fol-
gendc Sachen zedoch werden vom Camcralhofc ohne vorgän» 
gige Durchsicht des Procureurs erfül l t : ») wenn sie cine 
Gcldauszahlung betreffen, über welche ein klarer Befehl de? 
Oberen, oder eine Rcauisition des Gouverneurs vochandcn 
ist, hinsichtlich eines Gegenstandes, welch« Znnem Z'ic::V. 
unterworfen ist; 2) hinsichtlich der Adsendung der c.:: ^::: 
Cameralhof gelangten Summen und Saloge an «.ine ^v^.--
rentcrei; ^) hinsichtlich der Adsendung von SlempU^ü: i:?. 
Nach geschehener Erfüllung müssen aber auch die i.'l>:l>. O . 
chen betreffenden Journale dem Procureur zur Turchü^t zn' 
gestellt werden (Ebendas. §. m . ) . 

L) S U-'vom 16. Ma i 1316. I n Rußland aus« die Iom:Mc 
der Gcwissensgerichtc ( S - U. v. 26. Ju l i 1328), r.ic^: aber 
die der AdelöUl-rsämmlungen ( S . U. v «5- März !Z2-,. 
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Von allen, diesen Behörden müssen dem Procureur die I ou r - ' 
näle gleich nach deren Unterschrift von Seiten der Gerichts-
gliedcr und durchaus vor der Erfüllung und Ausfertigung 
derselben zur Durchsicht vorgelegt werden t ) ; der Procureur 
darf dieselben nicht länger als drei' Tage bei sich behalten, 
und Sachen, welche schleuniger Beförderung bedürfen, muß 
cr sofort zurückgeben n). Er hat auf den Journalen und 
Erkenntnissen blos das W o r t : „gelesen" und das Datum, 
wann dies geschehen, durchaus aber keine weitere Bemerkun
gen zu verzeichnen ^'). 

I ) Ucbcrhcmvt ist aber der Procureur keiner der ge
dachten Behörden, namentlich auch nicht dem Civilgouver-
neur in irgend einer Hinsicht'untergeben, und muß viel
mehr als Wächter der Gesetze stets in directcr Oppo
sition gegen dieselben stehen ^ ' ) ; der Gouverneur darf ihm 
keine Ordrcs erchcilcn x ) , und der Procureur von dem 
Gouverneur kein Zeugniß über seinen Dienst erhalten l ) . 

4) Wenn in der Gouvcrnementsregierung oder den 
Palaten bei irgend einer Sache ein Zweifel darüber entsteht, 
vor welches Gericht die Betreibung derselben gehöre, oder 
in jedem anderen Falle, wenn die Richter wegen eines Ge
setzes zweifelhaft sind, communiciren sie die Sache dem Pro
cureur, hören zufördersi dessen Rechtsmeinung und schreiten 
alsdann zur Entscheidung. Solche Rcch t sme inungcn muß 
der Procureur dem Iustizminisicr communiciren, und von 
ihm Zurechtweisungen annehmen, damit die Gesetze überall 

<) E- U- vom 2 i . Decnnber ,809, vom zo. September 1824, 
vom l2. November 1828. Auch diejenigen Journale stnd da
von nicht ausgenommen, in welchen etwa verfügt worden/ 
gegen Protestatio««:« des Procurcurs dem Senat Erklärun» 
gen zu unterlegen lc. ( S . U. vom 21. Februar »83'). 

u) S . U. vom 32. September 1324. Vergl. S . U- v. g l . De-
cember 130?. 

v) S . U vom 32. Juni !Lo<?. 
n ) Al lerg bcsiat. Besch! d r̂ Miniftercom. v. 1. Februar zIiZ. 
^) G U. vom 29. September 1805-
7) S. U. vom ^8. September !328. 
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auf gleiche Weise ausgelegt und angnvendet werden 2). Sa 
chen, welche zugleich Privat- und öffentliche, oder Zwar 
Privatsachen sind, jedoch solche, welche zugleich das Krons-
interessc betreffen, z. V . Criminalsachen, Sachen,'welche 
verbotenen BrannNveinshandel betreffen :c. na), muffen 
gleichfalls dem Gouvernementsprocureur conununicirt, und 
vor der Entscheidung dessen RcchtSmeinung vernommen wer
den Kd). Findet der Procureur in solchen Sachen die Ver
handlung unvollständig, so kann er deren Ergänzungen ver
langen ee). Dergleichen RechtSmeinungen oder Gutachten 
können aber blos die Regierung und die übrigen Palüten 
einfordern, nicht auch die Untcrbebördcn 66). 

A n h a n g . 

V o n der Palatenconfcrenz. 

§. 35 . 

Zusammensetzung uud Zweck der Palatenconferenz. 

Bei wichtigen und außerordentlichen Vorfäl len, oder 
beim Empfange neuer und allgemeiner Gesetze kann der Ge-
neralgouvcrneur die Palaten/ d. i. den Cameralbof, und das 
Hofgcricht in Lwland, das Oberlandgericht in Esthland, das 
Oberhofgericht in Curland » ) , zusammenberufen, um die 
Sache mit der Gouvcrncmcntsrcgicrung gemeinschaftlich in 
Uebcrlegung zu nehmen ^ ) . Diese Versammlung der ober
sten Behörden des Gouvernements wird Pa la ten confercnz 
genannt. Wenn namentlich neue allgemeine Gesetze oder 

2) G.»V. §. 4°5> P- 6. 
22) Vergl. S. U. vom 5. November 1732. 
Kb) G.-V. §. 405. P. ?. 
cc) S. u. vom 5- Movembcr 1782. § z. 
66) S. U vom 6. Deccmber 1325. 
») Früher gehörte in Curland auch das piltenschc LandratKscol« 

legium dahin (S- U. vom i ; . October 1305.) 
d) G. 'V. §- »öl. N. U. vom 13. Deccmber 1782. S- U. v. 

15. Octobcr 1^5-
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Befehle in cm Gouvernement geschickt werden, so sollen 
die Gouvememmtöregierung und die Palaten, wenn diese 
Gesetze ins Gesetzbuch eingeschrieben werden o ) , zuförderst 
darüber die Rechtsmeinung des Procurcurs vernehmen, wel
cher 'ihnen alsdann vorstellt, mit welchen Gesetzen das neu 
erlassene'übereinstimme, und welchen es zuwider sey, 
welche es verändere, oder verbessere, oder ergänze <l). Be
findet die Palarenconfercnz ein neues Gesetz unpassend oder 
nicht wohl anwendbar, so kann sie, auf cinmüthigen Be-
scylusi, dem Senat darüber Vorstellung machen. Wird das 
Gesetz alsoann von der höchsten Gewalt bestätigt, so muß 
demselben ohne Widerrede Folge geleistet werden o). 

Zweiter Abschnitt. 
Finanzverwaltung. 

E rs te r T i t e l . 

Vom Cameralhofe. 
Q^c!! '<!>: Gouvernemcntsverordnung vom 7. November 1775. 

Hytstck- 4X. Instruction für dic Cameralhöfe vom 2,. März 
1757. Mittelst N- U. v. i<5. April 1797 ward dem Reichs-
schHl'iücisicr aufgetragen eine neue Instruction für die Ca-
«'.eralhöfe anzufertigen, welche jedoch damals nicht erschien. 
Erst mittelst S- U- vom 30. October 1331 wurde eine neue 
am 29. September '83» Allerh. vcstät. Instruction für dic 
Eamcrcühcfc bekannt gemacht. 

I?cs"aüd des Cameralhofcs :r. 

Zur Obcrvlnrallung des Finanzwesens im Gmnxrne-

^ S Wen 3. 29. Nr . 2. 

t ) C.-'?. ^. :Ql. N . u . vom l3. December ,762. S . u. vom 
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mcnt (mit Ausnahme einiger unren ( Z / 3 7 ) genauer an
gegebenen Gegenstände) ist in jedem Gouvernement cm 
Camcralhof errichtet a), welcher seinen Sitz in der Gou-
verncmentsstadt hat b). Präsident des Camcralhofes ist 
der Vicegouv'erneur «), welcher von Kaiserlicher Maje
stät verordnet wird 6), und, wenn er an sich keinen höhe
ren Rang hat, so lange er im Dienste ist, zur fünften Rang-
classc gerechnet wird o). Beurlaubt wird er auf 28 Tage 
vom Finanzminister, auf längere Zeit von der Ministerco-
mitat l ) . Wahrend seiner Abwesenheit, desgleichen, wenn 
er die Stelle des Civilgouverneurs verwaltet K), vertritt 
ihn im Cameralhofe der dem Range nach ^älteste Räch K). 
Ferien hat er nicht ' ) . Der Cameralhof besteht nach der 
neuesten Einrichtung in Livland aus fünf, in Esihland aus 
vier Abtheilungen mit nachstehenden Beamten: 1) die öco-
nomische Abtheilung mit einem Ra th , einem Tischvorsie
her für das Revisionswcsen nebst einem Gehülfen und zwei 
Schreibern, einem Tischvorsieher für Kronsgüter und Bau
ern, nebst zwei Gehülfen und drei Schreibern. 2) Die 
Forstabtheilung besteht in Livland aus einem Oberför
ster, einem Tischvorsteher, zwei Schreibern und einem Land
messer; in Esihland ist sie mit der oconomischm Abtheilung 
vereinigt, indem unter dem Rathc derselben, der die Rechte 

n) G.-V. §. i l . 
K) das. §. 4 i i . 
c) das. §. ,2. i l?. Insir. vom 24. März ,?8l §. lZ. Instr-

vom 2?. Scvtcmbcr 1331 §. i. 
cl) G--V. §- 53. 
e) das. s. 48. Vcral. das Allnh- bcstüt- Rcichsrathsgutachtcn 
^ vom 19. März tS. U. vom 3. Mai) 1830. 
l ) Allcrh. bcstät. Bcschl. dcr Mmistercom. vom 9. November 

(S . U° vom 23. Dcccmber) 1826. 
Z) S- oben §. 25. 
!i) G- 'V. §. i l? . S. N. vom 6. März 1227.' Instr. vom 29. 

Scpr^mvcr 13^1 §. «6. 
Y N> U- <rrffzkcl dû ch dcn S. Ü. vo:»: 2;. August 13^4. ^>-.-

dur,.?. l̂ .nd abgllattdc'.t d.>r N- U. rom 5. Mui (S- N. ro::. 
25. ^lac) :?> !̂. 
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eines Gouvernementsförsters hat, ein Oberförster mit einem 
Canzleibeamtcn sieht tc). 3) die Abcheilung für das Sa l z -
und Branntweinswesen hat einen Rath an der Spitze, 
einen Tischvorsieher, zwei Gehülfen desselben und drei Schrei
ber; 4) die Gouvernementsrenterei mit einem (Rathe 
oder) Gouvernementsrcnrmcis ter , einem Tischvorsieher 
nebst Gehülfen, einem Controlcur nebst Gehülfen, einem 
Buchhalter nebst Gehülfen, und sechs Schreibern I ) ; 5) die 
Con t ro le -Ab th ei lung mit einem Rathe, welcher Gou -
vcrnementscont ro lcur i s t , drei Controleuren, zwei 
Gehülfen, einem Obcrschreibcr und vier Schreibern m). 
Außerdem gehören zum Cameralhof ein Assessor, ein 
E e c r e t a i r , ein Protocollist, ein Journalist n ) , meh-' 
rcre Schreiber und sonstige Canzlcibeamte, als ein Ar
chivar, ein Translateur, zwei Geschworene:c. «). Zur 
Unterstützung des Sccrctaircn im oconomischcn Fache And 
in: Rechnungswesen wird aus der Zahl der Ccmzlcideamten 
von diesem selbst ein Kammer ic r ( ^ e x o ^ ^ « ! ) ) gavahlt 
und vom Cameralhof bestätigt i>). Die Einrichtung des curl. 
Cameralhofes ^) ist eine ähnliche. I n demselben sitzen un
ter dem Vorsitz des Vicegouvcrneurs drei Rathe, von dc-

5) Allcrh. best. Verordnung über die neue Verfassung des Forst
wesens vom iS». Juni l826 (<4. Oktober 1827) §. ,. z. 4. 9. 
12. und Etat der Forsibeamten bei dieser Verordnung. 

!) Allerh. bestat. Reichsrathsgutachten vom 13- Decbr. 1323. 
»«) das. und Allerh. bestat. Reichsrathsgutachten vom 27. No

vember (S- U. vom 23. December) 1832. Vergl. überhaupt 
Instr. für die Cameralhöfc vom 29. September 1331 §. 1. 
3. 5. 8 - - io . 

u) Auch jede einzelne Abtheilung des CameralhofeS hat einen 
Journalisten, der aus den «lederen Canzlcibcamten (Schrei
bern) dazu bestellt wird. Instr. vom 29. September 1831 
§. i i . 

0) Allcrh. bestat. Reichsrathsgutachten v, ,8. December 1323. 
Vergl. die Etats für die Gouvernements Liv- und Esthland 
v. 26. Februar ,797. Instr. v. 29. September 1331 §. i . 2. 

?) Instr. vom 29. September 133: §. 39. 
<l) Vergl. cbendas. § 6. 
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ncn einer der Gouvernementscontrolcur ist, dem zugleich 
ein Controlcur beigeordnet ist r ) , ein Gouvernementsrenr-
lueisier mit einem Gchülfen, und ein Assessor. Die drei 
Rathc und dcr^Gouvcrnementsrentmeisier stehen jeder an 
der Spitze einer der vier Abthcilungcn, in welche der Ccune-
ralhof zerfallt. Die Canzlei hat einen Secrctaircn, in je
der Abtei lung einen Tischvorstchcr nebst Gehülfen und an
deren untergeordneten Beamten «). Das curl. Obcrforstamc 
ist vom Cameralhofe abgesondert t) . — D e r V icegouv er
neu r, als Chef des Ganzen', stehr keiner besonderen Ab-
thcilung vor u ) , und Hat keine eigene Canzlei v ) ; im Falle 
er für seine Person von Amtswegcn zu correspondircn hat, 
so kann er einen Canzleibeamtcn des Cameralhofcs adbibi-
ren " ' ) . Die Rathe des Camcralhofs, zu denen auch der 
Gouvernementscontroleur und Oberförster x) geboren, wer
den, wenn sie keinen höheren Rang haben, so lange sie im 
Dienste sind, zur sechsten, die Assessoren und Gouverne-
mcntsrentmcister zur achten Classe gerechnet ^ ) . Sic wer
den sammtlich vom Senat verordnet 2), die Gouvcrncments-
rentmcisicr auf Vorstellung des Reichsschatzmeisicrs 22). Der 

r) Allerh. bestät. Reichsrathsgutachten vom 27. November (S . 
U- vom 29. Dccember) l8zc?> 

s) Etat dcs curl. ß'ouverncmcnts vom 19. Februar 1797. Ai» 
lerhöchst bcstat. Mcmor^l dcs Gcncralprocureurs und Reichs-
scüatzmeisters vom ig. Felnuar ,8co. N- U.- vom 9. Scp, 
tcmder iLol und oben §. 28. Not. k. Bcschl. der Mlnistcr-
comität vom 25- Mal '?,!;. Vergl. auch die Instr. für die 
Cumeralhcfe vom 24. März 1731. 

t') Forstrcglement für das curl. Gouvernement v. i , . Novem
ber «304. övtstck- ?. 

u) Instr. für die Cameralhofe von l7«l §. 19. 
v) Instr. für die Cameralhofe von 133» §. 15. 
n) Ebendas s- 17. 
x) Verordnung über das Forstwesen vom ,9. June 1326 §. ?. 

Allerh. bestät. Reicbsratbsgutachten vom '8- Dccbr. 182z. 
y) G.-V. §. 49- 5'. Etats für kiv<, Esth« und Curland vom 

26. und 19. Februar 179?-
«) G--V. §. 61.̂ 62. 

2cl) N> u. vom 4, Feölt^: ^»3. u. vom L0. Zllirz) l2c>3 §. 6. 



5 6 V . l . Allg. l iv- , esih- und cur!, öffcntl. Recht. 

Oberförster wird von dem Finanzminister angestellt Kd). 
Ohne Bavilligung des Rcichsschatzmeisters und des Senats 
können die Glieder des Cameralhofs nicht aus einer Ab
theilung in die andere versetzt eo), und die Rache und Gou-
vernemcntsrentmeister nicht zu Geschäften im Gouvernement 
commandirt, sondern hierzu die Assessoren gebraucht wer
den llcl), welche auch im Falle der Abwesenheit oder Va-
can^ eines Rathes dessen Stelle vertreten e«). — Die bei 
dem Cümeralhofe und insbesondere bei der Gouvcrncments-
renterei angestellten Geschworncn, H^ncÄNniae f f ) , werden 
aut verabschiedeten Gardeunterofficieren genommen 38), und, 
auf Vorstellung des Cameralhofs an dm Reichs schatzmei-
ster, durch diesen von dem Kricgsminisier requirirt l l ! ' ) ; 
nur bei gänzlichem Mangel an Gardeunterofficieren werden 
dazu Armccunterofficierc genommen " ) . 

§. 37 . 

Gcschäfcskreis des Cameralhofcs; insbesondeil: von der all
gemeinen Versammlung und vom Viceguiwernenr. 

Der Wirkungskreis des Cc.l.leralhofes umfaßte in frü
herer Zeit fast alle Zweige der Finanzvcrwaltung im Gou-

db) Verordnung über das Forstwesen vom 19- Juni 1826 
('4 October »327) §. iz. 

cc.) S. u. vom IZ. Juli l«Q4. Allerh. bestat. Ncichsrathsgut« 
achten vom 25. März (S- U- vom 15. Juni) 1326 F. Z. 

clä) S- u. vom 23. April I8Q6 und vom lo. April I8l8> 
es) Insir. vom 2?. September 1831 §> 12. 
j'f) Nach dem N> U. v. 28. März l8oQ sollten sie (^eili'nn-cii, 

Geldzählcr/ genannt werden. Die Benennung Nin!cÄ?«ui»io 
ward aber in der Folge beibehalten, 

xg) G^V. §. '65 Allerh. bestat. Unter!- vom 5- Februar (S. 
U. v. ,8. Februar) 1776. N- U. v. ?i. März 1738, v. 4. 
Februar 1803 §. ?./ vom 12. October 1803. 

IiK) N- U. vom 4. Februar 1303 § 7. Allerh. bestat. Memorial 
dcö Rcichsschatzmeisters vom n . Dcccmber 1307. 

1'̂  N- U- vom 24. Dcccmber 1306. 
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vcrncmcnt a ) ; in der Folge wurden indcß einige dieser Ge
genstände der Verwaltung des Cmneralhofes mtzogcn, als 
namentlich: das Zollwesen d), das Vergbauwcsen e), das 
Bauwesen ch, die Vcnvaltung der Appanagegüter e). 
Die Geschäfte, welche noch gegenwartig zum Reffort des 
Cameralbofes geboren, werden bei den einzelnen Abte i lun
gen desselben verhandelt; einige davon gelangen alsdann auch 
an die allgemeine Versammlung des Ccnneralhofes t ) ; fol
gende Sachen aber geboren unmittelbar vor die allgemeine 
Versammlung: 1) Sachen, betreffend Torgc über Podriade 
und Pachtungen für dritte Behörden; 2) allgemeine An
ordnungen, welche verschiedene Abteilungen betreffen; Z) 
die dem Camcralhof auferlegten besonderen Verpflichtun
gen , welche zu keiner der einzelnen Abtheilungen geboren; 
4) Sachen, betreffend die Glieder und den Secrerairen des 
Cameralbofes; 5) Sachen, welche die innere Ordnung und 
^economic der Behörde angehen. Einige von diesen Sa
chen können vom Vicegouvcrneur den minder beschäftigte!; 
Abtbeilungen auferlegt Werdens). — Der Vicegouvcrneur 
correspondirt für seine Person nur auf Vorschrift des Fi-
nanzminisiers l,). Schriftliche Anträge beim Cameralhöfe 

5) Vergl. G.-V. §. 118 fgg. 
l») Instr. für die Cameralhöfe vom 24. März 1731 §. 36 — 41. 

Den.Cameralhöfen abgenommen mittelst N- U. v. ,9. No, 
vember 1796. 

e) Instr. für die Cameralhöfe von 1731 §. 42 — 47. Den Ca» 
meralhöfen abgenommen mtttelst N- U- vom 13. November 
1796. 

ü) Instr. für die Cameralhöfe von 1731 §. 83 fgg. Den Gou-
vernemrntsrcgierungcn übertragen durch die Allerh. bcstar. 
UnterU des Finanzministers vom '8. April 1805, desgl. des 
Finanzministcrs und Ministers des Innern v. 2. Mai 1806. 

«) Verordnung über die Kaiserliche Familie vom 5- April 179? 
§. 89. u- a. Den Cameralhöfe« entzogen durch den N- U. 
vom 15. Mai 1808. 

l ) Instr. für die Cameralhöfe vom 29. Septbr. »331 §. 23. 59. 
Z) das. §.24. 
K) das. §. 15-
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macht er nur auf Anordnung der Obrigkeit, besonders in 
geheimen Sachen, und wäbrend er sich in Dienstsachen im 
Gouvernement befindet. I n letzterem Falle kan'n er vor 
seiner Abreise dem Cameralhofe mündlich auftragen, welche 
Sachen derselbe, als besonders wichtig, ins Auge fassen 
soll i ) . Den Abteilungen erthcilt der Vicegouverneur von 
sich aus keine Vorschriften, sondern bemerkt nur im Tisch
register, welche Sachen schleuniger Erfüllung bedürfen K) . 
Nur im äußersten Nothfall, und wenn er durch Krankheit 
(sofern ihn diese nicht zur Abgabe des Amts an einen Stel l 
vertreter nöthigt) verhindert wird, in die Behörde zu kom
men, darf der Vicegouverneur Sachen'zu Hause verhan
deln ! ) . 

§. 3 8 . 

Fortsetzung. Geschäfte der öconomischen Aktheilung. 

Was die Gcschaftsvertheilung unter den einzelnen Ab
teilungen betrifft, so gehört 

1) zu den Geschäften der ökonomischen Zlbthcilung: 
n) die Sorge für die Anfertigung und Richtigkeit der Re
visionisten, Beitreibung der Strafe für die bei der Revi
sion übergangenen Seelen und Eintragung derselben in die 
Revisionisten, Ausschließung der Steuerpflichtigen aus dem 
Oklad aus verschiedenen Gründen, Anschreibung der Aus
länder zu den verschiedenen Ständen, Ueberführung der 
Steuerpflichtigen aus einem Stande in den anderen, Um
schreibung derselben aus einem Gouvernement, Kreise oder 
Orte in den anderen, Führung richtiger Okladbücher und 
Verzeichnung aller Veränderungen seit dn- Revision, so wie 
Mittheilung der erforderlichen Nachrichten an die Gouver-
ncmcntsrcntcrciabthcilung n). — d) Dieser Abthcilung 

i) Instr. v. 29. September 183» F. 16. 
K) das. §. iZ. 
1) das. §. -<?. 
2) Instr. vom 29. September »831 §. 26. P. , — io. Instr-
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liegt ferner ob die Berechnung wegen der Recrutenstcllung, 
und überhaupt Alles, was der Camcralhof in Beziehung 
auf das Recrutirungswescn zu erfüllen hat. I n Livland 
ist jene Berechnung hinsichtlich der Landgüter, und die Be
stimmung, wieviel Rccruten jedes Gut nach V.erhaltniß der 
ausgeschriebenen Anzahl in Natur zu liefern, oder was es 
Statt dessen an Geld zu zablen habe, dem livl. Landraths-
collegio überlassen, welches sodann die gemachte Ausrech
nung hinsichtlich der Kronsgüter und Pastorate dem Ca-
meralhofe zur Durchsicht zustellt d). — o) Die Aufsicht 
und Venvaltung der Kronsgüter o) im Gouvernement, und 

des Finanzminisiers über die Rechnungsablegung in den Ca< 
me'ralhöfen vom Jahre 1829 (publicirt durch den S. U. v. 
21. Januar 1831) §. 5. 20. S. auch H. ch^o^ana s)23. 

^Ä^cnlLeunüix1> ^.oxo^axl) c>«^.2^«i>ixt» » 0 i n c ^ S 
nuLN««cic:iiieü noA^2imi>ix1>. IVlc>c:«e2, I82I . 8- und 
Storch 's Gemälde des Russischen Reichs. Th. 1. (Riga, 
'797- 8-) S- 312 fgg. 

d) Instr.v. i8zl §. 26 P. i , — 13. Livl. B -V- §. <t?8. 4?9. 
Vergl. das esthl. V.<G«B. §. 567 fgg. und curl. B.-G.-B. 
Z> 542 fgg. S> über das Recrutenwesen überhaupt das neue 
Rccrmcnreglement vom 28. Juni 1331, welches jedoch für 
die Ostsceprovinzen nicht weiter zur Anwendung kommt, als 
es sich mit den für dieselben besonders erlassenen Vorschrift 
ten über das Recrutenwesen vereinigen laßt (Rccrutcnrcgle-
ment von 1831 §. i2.). 

c) Ueber die Kronsgüter in den Ostseeprovinzen (in Curland 
Feudalgüter genannt) und deren Verwaltung s. überhaupt: 
König!, schweb. Oeconomicstatthalterinstruction für Livland 
vom 21. August 1691. Königl. schweb. Oeconomicreglcment 
für Livland vom 2l. März 1696. Allerh. bestät- Scnatsun« 
terl. vom 5- December l?6; und vom 23. Dccembcr 1764 u. 
a. m. Campenhausen's Liest. Magazin Th. I. S. 141 
fgg. Buddenbrock's Sammlung der Gesetze:c. Bd. n. 
S> l»93 -> »243. Nielsen's Handbuch zur Kenntniß der 
«polizeigesetze TH I . S-22 fgg. Hupel 's nord-Miscellaneen 
Stck. 22 und 23. S. 18 fgg. 327 fgg. Ziegenhorn's 
curl. Staatsrecht. §. 620 — 622. S. 245 fgg. 
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das unbewegliche Kronseigcnthum überhaupt, sofern selbiges 
nicht unter der Forstabtheilung oder anderen BeHorden siebt; 
das Messungswcsen in Beziehung auf KronQgütcr und Krons-
ländereien. Zu dieser Abtheilung gehören ferner Sachen, 
betreffend vacante und der Krone heimgcfallcne Nachlaffen-
schaften; Podriadc und Verpachtung der unter dieser Ab
theilung stehenden Gegenstände; Streitsachen, welche das 
Kronseigentbum betreffen und zur Begutachtung an den Ca-
meralhof gelangen <!). — ä) Die Mitthcilung verschiedener 
Nachrichten über Gegenstände der öcon»mischen Abtheilung 
und überhaupt alle Sachen, welche ihrem Wesen nach die 
öconomische Abtheilung betreffen e)̂ > 

§. 3 9 . 

Fortsetzung. Geschäfte der Forstabtheilung in Lio- und 
EMand. 

2) Eine besondere Forstabtheilung hat nur der livlan-
dischc Cmneralhof; in Esthlcmd ist sie mit der ökonomischen 
verbunden; in Curland ist das Forstwesen ganz vom Ca-
meralbofe getrennt ^ ) . Die Forstverwaltung ist durch die 
am 19. Juni 1826 Allerhöchst bestätigte und mittelst N . 
U. vom 14 . October 1827 eingeführte Forsiverordnung 
auch für Liv- und Esihland neu organisirt worden. Au
ßer den bereits oben ( Z . 3 6 . ) angegebenen Forstabthei-

6) Instr. voml2Z.' September 1331 §. 26. P. 13 -» 24. Die 
im F. 26. P. 14 — 17 und 25 — Zi genannten Verpflich
tungen der öconomischcn Abtheiluna.cn fallen in den Ostsec-
provinzen wegen der abweichenden Verfassung derselben weg. 
Ucber die Wirksamkeit des Camcralhofcs rüM'chtlich der 
Verhältnisse der Bauern ?c. auf den Kronsgütcrn inLivland 
vergl. livl. V-V>§. ^'U. 4?. 71. 134. 152. 625. 64z. Vergl. 
des Finanzministcrs Instr. über die.Rcchnungsablegung der 
Cameralhofe von 1829 §. 6. 20. 

L) Instr. vom 29. September 1331 F. 26. P. 32 und 33. 
3) Verordnung über das Forstwesen vom ,9- Juni »826 (,4. 

October »327) Z. -/. S> U- vom 2v. Juni 1323. 

http://Abtheiluna.cn
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limgcn der Camcralhöfe sind beim Forstwesen in dm ss,-!s.» 
«ngestellt: in «i»laud sechs B e z i r k s » ' cbst « ^ G ^ 

oeznwsoisin nebst einem Gcl'ülsen und cm Förster!>)-
°>,,!e^em sind ,n beiden Gouvernements .wch noch E «der' 
" " ^ " ^ c h " >md Brnndlösihungsaltesie angestT" ' 
— Dem Obe sorster u, livland und dem Rache der öeo 
nouu.chen Abtheilung in Esthlund liegt ob: die m l V ° ^ 
waltung der Kronswälder überhaupt unter der Oberdir-ttion 
es <̂ a.nera Hofes, die Sorge für die Verbesserung ^ F o st^ 

cultu^, Anlegung, Hegung, Ausmessung und Eiutb >ma 
der Forsie»; er entwirft dm jährlichen Plan zun T ' 
haue» und Verkauf des Hohes, und die Tare f u r / o ^ 
und Holzarbeiten; er bereist jährlich die WÄder i H ! 
u rnement und stattet nach seiner Rückkehr dem CamerM 
über den Befund Bericht ab; bei allen wichtigeren N°f"?en 
.,. Va dem ,tellt er an Ort und Stelle Untersnchu '^ n, 
und hilft den Unordnungen und Mängeln ab <l), ?,.e,Vor5-

« m ^ ^ . ^ ' " 7 ? ° k k , " " " « " " " d die ö«nonWe 
Abtherlung) hat die etatmasi.gen Summen einzufordern und 
zu ve«lm e», de Aufsicht über die Untergebenen zu ? , , , 
und d.e.elben ft r Dienswergehen zu ahuden, allen ' 
«dnungen abzuhelfen, den Anschlag über das zu fälle de 
Holz,n Ausführung zu bringen, Contraete über de« ' " ' -
tnuf̂ des Holzes abzuschließe«, die Stammgelder und sonsiî  
ge «um.nen wzutreibeu, uud überhaupt zur Ausfübn »^ 
der em Oberförster zur Pflicht gnnachteu Maaßre ew 
ey°rderl.chen Unordnungen zu treffen, so wie in allen diesin 
Wachen den SchrifNvechsel zu führen. Alle diese Sachn 
»erden in der Forstabtheilung allendlich entschieden »). Da-

>>) Etat iei i n F»rst»er°rl>n»ng «,» .,, I„«z ,„,« 
°) Forstoe.o.inun, von ,826 §. 22, P 7 ' j ẑ i.,,' ^ 
^ b»s. « , . ; - , « , Nergl, Aller!,, ie«lt, Ve.orinung «oin . , 

N°»°«l« ,«,°. Die Meisen unternimm, »uch ,n 2M«" i 
der Obe.fttltee.uni nicht ier zzach le« C°n,ee«l»°fe« F °«' 

°) F»!sl°»°rdnung «0» iz,, Juni ,32« §, 21, 

http://der
http://Obe.fttltee.uni
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gegen gelangen an die allgemeine Versammlung des Camcralho-
fcs: Sachen über Einfahrt-, streitige und gemeinschaftliche 
Wälder, Einweisung Allerhöchst verliehener Landereien mit 
Waldungen, Ansprüche von Privatpersonen hinsichtlich der 
Kronswaldungen, und der Krone an Privatwäldcrn, alle 
Sachen, betreffend Neuerungen im Forstwesen, Requisition 
wegen Gelder außer dem Eta t , Reinigung unbedeutender 
Vuschlandereien zu Acker- und Wicsenland; Anstellung, 
Entlassung und Versetzung der niederen Forsibcamten; Ve-
prüfung des jährlichen Plans über das zum Fallen bestimm
te Holz und der Tare, und Vorstellung, beider zur Bestä
tigung an den Civilgouverneur, und sodann an das Depar
tement der Staatsbcsitzlichkeitcn; die jährlichen Rcchnungs-
vcrschläge der Forsiabthcilung; der Plan zur Eintei lung des 
Gouvernements in Bezirke, Forste und Unterforste; Vor
schlage zur Einführung einer regelmäßigen Forstcultur; Ur-
thcilc der Criminalgerichte über eigenmächtige Holzfällung; 
Erlaß von Rückstanden; Sachen, betreffend Verluste und 
Schaden im Forstwesen; Erkenntnisse über Vergehungcn 
und Untauglichkeit der Kreisforstbeamten, wegen welcher 
diese dem Gerichte zu übergeben, des Dienstes zu entlassen 
oder mit Geldstrafen zu belegen sind; Abgabe der zur Forst
gerichtsbarkeit gehörigen Acker- und Wicsenländereien auf 
Obrok; Sachen, betreffend die Insolvenz der im Forstfache 
mit der Krone Contrahirenden; Torge, Pachtungen und 
Podriade in Bezug auf das Forstwesen, und andere Sachen, 
welche der Vicegouverneur oder der Oberförster besonderer 
Beachtung für würdig befindet. Alle diese Sachen kommen 
zuvor bei der Forstabtheilung in Vortrag. Die, die Compe-
tenz des Cameralhofs übersteigenden' Sachen gehören vor 
das Departement der Staatsbesitzlichkeiten; Beschwerden w i 
der den Oberförster oder die Forstabtheilung vor den Came-
ralhof t ) . Das Gouvernement wird in Beziehung auf das 

l ) Forstverordnung vom 19. Juni 1826 §.- 22 — 24. S. über
haupt auch noch die Insir- für die Cameralhöfe v. 23. Se, 
ptember ,831 §. 28. 52. P. 4. K. 63. 
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Forstwesen in Bezirke, Forsten, Üntcrforsien und Distan-
zeî  cingetheilt, und zu einem Bezirke drei und mcbr For
sten gerechnet, deren wichtigstem der Bczirksforster selbst 
vorsteht.; die Waldjäger bilden die Forstwache 3>. Die 
Bczirksforster rcvidiren ihre Untergebenen wenigstens zwei
mal jährlich in Beziehung auf Geschäfts- und Buchführung 
und berichten über das Resultat der Forstabtbeilung l»>. 
Von allen Waldern muffen Beschreibungen und Plane ange
fertigt, und die dazu erforderliche Vermessung und Einlheilr.ng 
derselben vorgenommen werden, wobei zunächst die Abtbciluug 
der eigentlichen Kronsforsten von dm Waldungen, weiche 
den Bauern auf Kronsgütern gehören, zu bewerkstelligen 
ist ' ) . Die Wälder sind möglichst zu schonen und soll die 
Forstwirt!)schaft überhaupt nach wissenschaftlichen Grundsä
tzen betrieben werden K). 

§. 4 0 . 

Fortsetzung. Forsiverwaltung in Curland. 

Die Forstverwaltung in Curland n) ist von dein Ca-
mcralhofc unabhängig, und steht unter eimm Ober fo rs t 
meister von der sechsten Classe, welcher auf Vorstellung 
des Departements der Staatsbesitzlichkeiten l,) vom Senat 
bestellt wird. Derselbe steht unter dem Civilgouverneur und 
hat zu seiner Hülfe einen Forstmeister von der neunten 
Classe, welcher vom Departement der Staatsbesitzlichkeiten 

Z) Forstverordnung von 1526 §. 33 — 33. 
l,) das. §. 4a — 42. 
i) das. §. 43 ^ 43-
K) das. §. 52 — 56. S. auch die AUcrh. bcstät. Instruction 

für die Oberforsimeister und Forstmeister v 12. März 179?, 
das Allcrh. bestat. Forstrcglement vom n . November 1802 
u. a. m-

2) Das Forstwesen ist in Curland neu organisirr durch das Al 
lerhöchst bestat. curl. Forstrcglcment v. n . November 1824. 

K) M i t diesem ist das frühere besondere Forstdcpartcment, von 
welchem das Forsireglcmcnt spricht, vereinigt worden. 

> 
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verordnet w i rd , und eine Canzlci mit einem Seeretairen, 
unem Translateur, einem Archivar und mehreren nie
deren Ccmzleibemnten «). Zur Ausmessung der Krons-
waldcr in Curland und Eintheilung derselben in Waldschla
ge ch sind sechs Revisoren angestellt e), und in den 29 
Forsten oder Forsteten, in welche alle Kronswaldcr im «ir
ländischen Gouvernement abgcthcilt sind, cbensoviele För
ster, nebst 23 Unterförstcrn, mehreren Wildnisibcreitcrn 
und der erforderlichen Anzahl von Buschwachtern k). Die 
Oberforstmeister-, Forstmeister- und Försterstellen sind vor
zugsweise aus dem curl. Adel zu besetzen 3). Die allgemeine 
Pflicht der Forstverwaltung besteht: 1) in der Schonung 
der Kronswalder und Bewahrung derselben vor Brand, ei
genmächtiger Holzfällung und vor jedem Mißbrauch dersel
ben n ) ; 2) in der vorschriftmäßigen Benutzung derselben 
sowobl an Holz zu den Erfordernissen der Krone, zu den 
Bedürfnissen der Kronsarendcbcsitzer, der Bauern auf Krons-
gütcrn und sonstiger Berechtigten und zum Verkauf zum 
Besten der Krone i ) , als auch in Beziehung auf Jagd, F i 
scherei :c. K) ; 3) in der Wiederanpstanzung und Anlage 
neuer Wälder l ) . — Die Förster und Unterförster üben die 
Gerichtsbarkeit bei Waldvergeben und dictiren den Übertre
tern, welche sie auf der That betroffen, die im Gesetz verord
nete Strafe; wenn die Strafe mehr als 15 Thaler be
tragt, so ist vor deren Beitreibung die Bestätigung des,Ober-
forstmeisters einzuholen, an welchen auch die Beschwerden 

c) Curl- Forstreglement vom , i . November 1804 Hpsick- 1. §. 
3 — 5-

ä) Curl. ForstregZ. v. !8Q4 Hptstck. VIII. 
«) das. Hptstck. I. §. 6. 
k) das. Hptstck. I. F. ?. 8-
s) das. §. 7. Anm. 
K) das. Hptstck. u. 
i) das. Hptstck. iu . Allerh. besiät- Reichsrathsgutachten vom 
. 2. December 18 «4. . ' 

K) Curl. Forsireglement Hptstck. IV. 
l) das. Hptstck- V. 
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über die Förster und Unterförsier zu richten sind. Is t die 
Sache über das Waldvergehen streitig, so gehört deren Unter
suchung und Entscheidung, so wie über wirkliche Criminalver-
brechen, als Ansteckung des Waldes, Handanlegung an 
Forsibeamte:c. an die competentc Criminalbehördc »»). Was 
die Verpflichtungen der einzelnen Forstbeamten betrifft, so hat 

1) der Oberforstmeistcr die Direction und Oberaufsicht 
des Ganzen. Er erhalt aus dem Departement der Staats-
besitzlichkeiten Befehle, und sendet demselben Berichte ein; 
nimmt von dem Civilgouverneur Vorschriften entgegen, und 
macht demselben Unterlegungen; mit den übrigen Behörden 
des Gouvernements correspondirt er durch deren Präsiden
ten. Dem Forstmeister, den Förstern und übrigm Forst-
dedienten ertbeilc cr Ordres, und erhalt von ihnen Berichte. 
Er muß selbst die Kronsforstc möglichst oft bereisen, auch 
selbige durch den Forstmeister revidiren lassen, Bedrückun
gen von Seiren der Zorstbeamten und Unordnungen eMr 
Art abzuwenden suchen, die Nachlässigen strafen, und wegen 
der Absetzung Unfähiger dem Departement der Staatvbesitz-
llchl'eiten unterlegen. Uebcr ctwanigc neue Einrichtungen 
muß cr zuvor dem Gouverneur und gleichzeitig dem Depar
tement vorstellen, welchen: letzteren er überhaupt über den 
Zustand der'Forste, der Forstrevenücn und über wichtige 
Ereignisse zu berichten hat n). 

>̂) Der Forstmeister ist dem Oberforstmeister in allen 
Geschäften desselben behülfiich; er ist dessen Stelwettntcr 
im Falle der Krankheit, Abwesenheit, oder des Todes des 
Oberforstmeisters u). 

I ) Den Förstern und den ihnen untergeordneten Un
terförstern und Wildnißbercitcrn liegt die Wahrnehmung der 
Unverletzbarkeit der Kronswaldcr und die innere Ordnung 
in selbigen ob; sie haben die Vorschriften drr Forswenval-
tung zu vollstrecken. Die Forster und Unterförster, welche 

m) Cur! Forstrcgl. Hptstck. VI. 
n) das. Hptstck. ^'11. §. l — IZ. 
c») das. H !4> 
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besondere Forste zur Aufsicht haben, müssen ihre Waldgran-
zen zweiznal im Jahr umreiten, und über die Besichtigung 
jedesmal dein Oberforstmeister berichten; so wie sie Berichte 
verschiedener Art an denselben über den Zustand und die 
Benutzung der Wälder :c. in bestimmten Terminen abstat
ten müssen. Unter ihnen stehen die Buschwachter, welche 
die Wälder unaufhörlich zu bereiten, und die Befehle ihrer 
Vorgesetzten zu erfüllen haben p). 

, 4) Für Dienstvergehen verschiedener Ar t sind die obe
ren sowohl, als niederen Forstbecuntcn. und Diener verant
wortlich, und werden dafür den im Forstreglement festgesetz
ten Strafen unterzogen y). 

§. 4 1 . 

Fortsetzung. Geschäfte der Mlheilung für das Salz» und 
VranntweinStvesen. 

3) Die Abtheilung für das Salz- und Branntweins -
Wesen vertritt in den Camcralhöfcn der Ostsecprovinzcn die 
für jeden dieser Zweige besonders errichteten Abtheilnngen in 
den großrussischen Gouvernements n). Diese Abtheilung der 
Cameralhöfe der Ostsccprovinzen ist im Ganzen wenig beschäf
t i g t , da theils diese Provinzen nicht mit Kronssalz versorgt 
werden und kein Verkauf desselben in ibnen Stat t findet K), 
theils das Branntwcinsmonopol der Krone sich auch nicht 
auf L iv- , Esth- und Cttrland erstreckt «). Daher werden 
von dieser Abtheilung auch mehrere eigentlich der öconomi-
schm Abteilung obliegende Geschäfte besorgt. 

5>) Cur! Forsiregl. von i8°4 Hutstck. IX. 
<?) das Hptstck X. 
a) Insti,', vom 29. September i g ; , §. zo. 31. 34. vcrgl. mit Z. 

23 und qz. Instr des Finanzministers über ine Rechnut?ljs-
adlcgung in den Cameralhöfen §. 24. 27. uergl. 21 — 23. 
25. 26. 

b) Verordnung über die Verwaltung des Calzwescns vom 5« 
August »Ki3 §. Z4> Anm. 

c) Ra!i!s<.st vom 2. Aprl l ^8»7 u. a. m-
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§. 43 . 

Fortsetzung. Geschäfte der Goiwerncmcnlärenterei. 

4) Die Gegenstande, welche vor die Gouvernemcnts-
renterei oder Rentereiabth eilung der Cameralhöfe gehören, 
sind : «) die Anfertigung von Auszügen aus der Roßpißanic 
(Budget) des Reichsschatzdepartements über die Einnahmen 
und Ausgaben im Gouvernement, und Zustellung dieser Aus
züge an die Krcisrentcreien, zur Eintragung in die Bücher 
über die bestimmten (««^,2^«^«) und unbestimmten Einnah
men und verschiedenen Ausgaben ^ ) ; b) die Sorge für das 
regelmäßige Einstießen der bestimmten Steuern in die Krons-
casse, Aufsicht über den Gang der unbestimmten Steu
ern, welche zum Ressort des Camcralhofes gehören und 
nicht anderen Abteilungen übertragen sind; «) die Cas-
senordnung hinsichtlich der Einnahme, Revision, Ver
ausgabung und Versendung der einfließenden Summen; 
6) die Berechnung der Stempelquittungenblanquete; o) die 
Anweisung von Ausgaben an die Kreisrentcreicn über die 
Roßpißanie; l) Sachen, betreffend die Auszahlung von 
Pensionen, Progongcldcrn, Unterstützungen an Beamte, 
welche zum Dienste nach Sibirien, Grusicn ?c. gesandt wer
den ; 8) Sachen, betreffend die Auszahlung von Alimen
tationsgeldern der Arrestanten; K) Abzüge für Nangertbei-
lung und Patente; i) Sorge dafür, daß die sonstigen Ab
züge für Allerh. verliehene Arenden, einmalige Geldzahlun
gen :c. zur Kronscaffc stießen ; !<) Sachen, welche durch die 
Revision der Summen in den Krcisrentereien veranlaßt wer
den ; l) Verkauf des Stcmveluaviers, Erthcilung von Päs
sen, Berechnung der Vlanquete zu Handclsschcincn und 
Quittungen, Verkauf anderer Gegenstande, welche bestimmte 

n) Instr. für die Camcralhöfe vom 29. September l8-?l F. 32. 
P. 1. Die Geldsteuern zu Landesleistunacn/ deren cbendas. 
P. 2. gedacht wird, finden in Liv-, Esth- und Curland nichi 
Statt (N . U. vom 14. Dccembcr l8,6. vccg!. mit dem N ' 
U. vom 2. Mai i8o? und 74. Juni !Ll6.). 
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Preise haben, a ls: Arschinen, Rekrutenquittungen lc. m) 
Rechnungsführung, Berichte und Verschlage hinsichtlich der 
Reichscumchmen und Ausgaben des Gouvernements; «) Re
vision der temünmaßigcn Berichte der Krcisrentereien und 
anderer Bebordcn; <>) Untersuchungssachcn gegen Beamte 
dieser Abcheilung und der Kreis renrercien des Gouverne
ments ; i>) Sachen, betreffend Restanzcn, Geldbeitreibungen, 
Geldstrafen, Punen und andere zufallige Steuern; y) 
Sachen, betreffend die Versendung der Kupfermünze'; r) an
dere Sachen, welche ihrer Natur nach vor die Gouverne-
mmtsrcnterei gehören b). Ucbrigens dürfen, mit Ausnah
me der ctatmasiig zu geringfügigen Ausgaben bestimmten Gel
der , im Cameralhof keine baarc Summen aufbewahrt wer
den , sondern es wird das bei demselben eingehende Geld so
fort in die Kreisrentcrci der Gouverncmentsstadt abgeliefert «). 

§. 4 3 . 

Forlsetzung. Geschäfte der Controleabtheilunq. 

5) Das Geschäft der Controleabtheilung des Camc-
ralhofes besteht in der Revision der Bücher und Iahresrech-
mlngsverschlagc der Kreisrentereicn und anderen Behörden 
und Beamten, und Vorstellung des jahrlichen Generalrech-
mmgsvcrschlages des Cameralhofes an die Neichseontrole »). 

d) Ii^sir. v«)m 29. September 1831 §. 32. P. 3 — iä. Vergl. 
«uch die Insir. vom 24. März 1731 §. 66 — 31. und des 
Fniaüzi-'inlstcrs Instr. über die Ncchnungsablegung in den 
Cauznalhöfen vom Jahre 1329 §. 7. 8> 32 — 35. 

c) Ittstr. für die Cameralhöfe vom 29. September I8zl §. 118. 

5) Insi.' y5A 29- September 183, §. 35- Vergl. N. U. vom 
3'. O«.°Mr ,779 §. 4. S. U. vom 6. Februar Z?8i. I n -
struciion r,-)::i 24. März i?8i §. 4- 9' 66 fgg. S. U. vom 
16. Iu ' i ^785. N. U. vom 30. Dcccmbcr 1782 (S. U- vom 
?. Januar 27L3). S. U. vom Mai 1783, vom io. 3)iai 179« 
und besonders die vom Finanzminisier den Camcr«lböfcn im 
Ic.!,rc «82Z crtbeilte Instruction über die Ordnung dc>: 
K'«'5^:^'t«b!cgung in dcn Cameralhcfcn, publicirt ducch bcn 
^5. -'. ?:-.' Z'. Januar lL3!. des. Th. Ul, 
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Zu diesem Vehufe müssen alle Behörden des Gouvernements, 
wo Rechnungen über Einnahmen und Ausgaben gefuhrt 
werden, wenn für sie hinsichtlich der Controle nicht beson
dere Vorschriften bestehen l>), ihre Bücher, Rechnungen und 
Verschlage für das verflossene Jahr zu Anfang des Febru
ars und spätestens am 10 . dieses Monats dem Cameral-
hofc übergeben oder an denselben mit der Post übersenden; 
den Cmneralhöfen aber ist zur Revision dieser Bücher, 
Rechnungen und Verschlage, zur Anfertigung der General-
vcrschlage für das ganze Gouvernement und Vorstellung 
derselben an die Reichscontrole eine Frist von zehn Monaten, 
vom Februar a n , gestattet o). Die Revision bezieht sich 
nicht nur auf Rechnungen :c. über Einnahmen und Aus
gaben der Kronscasscn bei den Krcisrcntcrcicu und anderen 
Behörden ch, namentlich auch der Casscn der öffentlichen 
Lehranstalten e ) , sondern auch auf Rechnungen über städ
tische Einkünfte und Ausgaben t ) , desgleichen auf die bei 
den verschiedenen Behörden asscrvirtcn Privatsummcn und 
Depositengelder überhaupt ß). Die Revision soll nicht blos 

b) Vergl. des Finanzministers Instr. über die Rechnungsable, 
gung in den Cameralhöfen vom Jahre 1329 §. ?. 15. 

c) Allerh. bestät. Reichsrathsgutachten vom 25. März (S- U. 
vom 15. Juni) 1326 Des Finanzministcrs Instr. über die 
Rcchnungsablegung in den Cameralhöfen von ,329 §- 52 
— 58. 

ä) Ebendas. S- U. vom 6. Februar 1781. G.-V. §. 16, und 
andere Gesetze. 

e) Allcrh. bestät. Bcschl. der Ministercom. v. 12. Januar (S. 
U- vom 26. April) 1326. Allerh. bestät. Verordnung über 
die Rcchenschaftsablcgung des Ministeriums der Volksauf-
klarung vom 24. December 1332 (publicirt mittelst S. U. v. 
2. März ,331) bes. §- 9. »?. 20. 4; fgg. 

s) St.«O. §. 155». S. U. vom 23. Mai i8c,l §. 4. und vom 
25. November 1324. 

Z) Allcrh. bestät. Scnatsuntcrl. vom 15- Mai (S. U. vom lb. 
Juni) i8Q6. S. U. vom 24. Juli 1824 und vom 15. Otto-
bcr !3zo Fruhc«' »oulden dergleichen Rechnungen von teu 
Go«'"ern?!:xnt^/.,°,ic...'ugc!' ''cyioirt. (E U> vom _'Z. l!,^»: 
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in einer Vcprüfung der Richtigkeit der Rechnungen sondern auch 
darin bestehen, ob alle Einnahmen gesetzlich eingeflossen, alle 
Ausgaben gehörig gemacht sind K), daher von den verschiede
nen Behörden bei der Vorstellung der Rechnungen und Vcr-^ 
schlage die zur Controle erforderlichen Belege,, Nachwei
sungen, Erläuterungen den Camcralhöfcn mit eingesendet 
werden müssen i ) . Die Camcralhöfc aber haben nach Ab
lauf eines jeden Jahres darauf zu sehen, daß von allen da
zu verpflichteten Behörden die Rechnungen :c. an dieselben 
eingehen, und die saumigen auf dem gesetzlichen Wege dazu 
anzuhalten, und mit den verordneten Strafen ;u belegen K). 
Die Camcralhöfc selbst müssen in ihren Generalverschlagen an
geben, daß sie die einzelnen Rechnungen revidirt, ob sie die
selben richtig befunden, und welche Maasiregeln im widri
gen Falle ergriffen worden; welche Behörden :c. die Rech
nungen ,c. nicht zur gehörigen Zeit eingeliefert, ob und wie 
sie dafür bestraft worden :c. 1). 

Anmerkung. Ueber die Pflichten des Secretairs, welche Haupt« 
sächlich das Canzleiwesen bei der allgemeinen Versammlung 
des Cameralhofs betreffen s. Instr. für die Cameralhöfe v. 
29. September 133» §- 36 — 38, und über die des Kamme« 
riers ebendas. §. 39 — 4». 

b) Insir. für die Cameralhöfe vom 24. März 1731 §. 4. 5» u. 
a. m. 

i) S. U. vom 22. Deccmber ,322, vom >8. Januar und vom 
31. März 1823, vom 25. September »823 tt 

K) N- U. vom 27. April 1722, vom 31. December 1735. S. U> 
vom 7. März 1323. Allerh. beftät. Reichsrathsgutachten v. 
25. März (S . U. v. »5. Juni) 1326, desgl. vom 23. April 
(S- U. vom 13. Mai) 1829 :c. 

!) Allerh. bestat. Reichsrathsgutachten vom 25. März ( S . U. 
vom 15. Juni) »326 und besonders die Instruction des Fi« 
nanzministers über die Rechnungsablegung in den Camera!--
Höfen vom Jahre 1329 (publicirt durch den S. U. vom 
2t. Januar 1831 und das livländische NegierungSvatent vom 
,6. März 133».). vorzüglich §. 5? fgg- und: 0 ^ ^ _ 

I ' ^R t -Lk in I ) . IVloc.RL3, 18^7' lj. Vergl. auchf Ou-
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§. 4 4 . 

Verfahren beim Cnmeralhufe. 

Alle vor den Camcralhof gehörigen Sachen gehen ent
weder dircct an denselben, oder an eine Abthcilung desselben 
ein »). 

1) Direct an den Camcralhof gehen ein: ») Ukascn 
des Senats, Vorschriften des Finanzminisicrs und Com-
municatc der demselben untergeordneten Departements, Auf
trage des General- und Civilgouverncurs und Schreiben ver
schiedener höheren Behörden und Beamten, l)) Vorstellungen 
der dem Cameralhofc untergebenen Behörden und Beamten in 
allen Sachen, welche einer Entscheidung bedürfen, oder einen 
Bericht auf einen Befehl des Camcralhofes, die Anzeige voll 
Mißbrauchen oder wichtigen Ereignissen enthalten, o) Com-
municate dritter, dem Cameralhofc coordinirtcr und nicht 
coordinirtcr Behörden, mit Ausnahme solcher Sachen, wel
che durch den Schriftwechsel einer Abthcilung veranlaßt sind. 
6) Gesuche von Privatpersonen und Corporationcn d). A l 
le diese Sachen empfangt der Vicegouverneur o), und be
zeichnet darauf, ob die Sache an die allgemeine Versamm
lung, oder an eine Abthcilung und an welche, oder an die 
Canzlei gehört, bei den Vorschriften der Oberen und wich
tigeren Sachen auch das Datum des Empfanges <l), wor
auf die Sachen, wohin gehörig, zur Verhandlung kommen o). 

2) Dircct an die Abtheilungen, welche auf der Adresse 
immer bezeichnet scyn müssen l ) , gehen e in : ») Berichte der 

m a x i , ; cooin. H « 2 U ^ i H e c m o i i ^ ) . <ü. Henie^6v^»rii, 
1827. ^. 

2) 3»str- für die Camcralhöfe vom 29. September 183» §. 4z. 
d) Ebendas. §. 44-
«) Ebendas. §. 45. 
ly Ebendas. §. 46. 
e) Ebendas- §. 47 fgg. hmstchtl. der Eccretfachen insbesondre 

F. 49. 52. 
i ) Ebendas. §. 53-



92 B . 1. M g . l iv-, csth- und curl. öffenll. Recht. 

dem Cameralhöfe untergeordneten Behörden und Beamten 
auf Vorschriften der Abtheilungcn; l>) Vorstellungen zur 
Nachricht und Verglcichung; «) tcrminmaßige Berichte, 
Rechnungen und Verschlage; <l) hinsichtlich der Forstabthei
lung die oben §. 39 als direct an dieselbe gehörig angege
benen Sachen s). Alle diese Sachen empfangt der Rath 
der Abthcilung, wo sie die dann weiter verhandelt werden ! ' ) . 

3) Die Verhandlung und Entscheidung aller dieser f a 
chen geschieht, mit Ausnahme derer, die unmittelbar vor die 
allgemeine Versammlung gehören ( S . oben §. 37 . ) , oder vom 
Eecretairen abgemacht werden i ) , in den einzelnen Abheilun
gen K). I n diesen werden einige Sachen blos vom Rathe I ) , 
andere vom Rathe mit Bestätigung des Vicegouvcrneurs abge
macht in). Einige von diesen Sachen müssen zur allend-
lichm Entscheidung an die allgemeine Versammlung des Ca-
mcralhofcs gelangen n). I n einigen Fallen endlich ist die 
Vorschrift oder Entscheidung des Finanzminisiers, oder die 
Bestätigung des Civilgouverneurs zu erbitten o). Ucber die 
Form der Verhandlung der Sachen, welche möglichst be
schleunigt werden muß, und die Canzleiordnung im Cameral
höfe und den einzelnen Abtheilungen desselben sind sebr ge
naue Vorschriften in der Instruction für die Cameralhöfe 
enthalten l>). Auf schnelle Beförderung der Sachen hat 
insbesondere der Vicegouverneur zu wachen, zu welchem Zweck 
er die einzelnen Abtheilungcn wenigstens einmal monatlich 
revidircn muß h). 

8) Instr. für die Cameralhöfe vom 23. September 1331 §. 52. 
K) Ebcndas. §. 53 fgg-
i) Ebcndas. F. 38. 
!.) Ebcndas. §, 53-
Y Ebcndas. §. 6°. <5l. 6z. Vcrgl. oben §. 3?. 

in) Ebcndas. §. 62. 62. 6z. 
u) Ebcndas. §. 59. ?8-
c>) Ebcndas. §. 114 — 117. 
Z') Ebcndas. §. 64 — 7Z. 77. 79 -^ ! l Z . 120 — l4c>. 
sj) Ebcndas. §. 74. i H i . 
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4̂ ) Der Camcralhof ist übrigens eine blosie Administra-
tivbchörde, und richtet daher niemand, sondern requirirt we
gen unstreitiger Sachen die Gouvemeinentsregicrung; in strei
tigen und zweifelhaften Sachen dagegen bringt er seine Be
schwerden durch die Fiscale bei den competcnten Iustizbe-
borden an r) , 

5) Die einzelnen Glieder und Canzlcibcamten .des Ca-
merallwfes sind, ein jeder in dem ihm angewiesenen Wir
kungskreise für die ordnungsmasiigc Verhandlung und Er
füllung der Sachen, für die Ucbcrschreitung ihrer Comve-
tenz, für alle Unordnungen und Mißbrauche?c. verant
wortlich «). 

Z w e i t e r T i t e l . 

V o n den Kreiarcntereien. 

Que l l en : Gouverncmcntsvcrordnung Hvtstck. Xl — XIII. Al
lerhöchst bestat. Instruction für die Kreisrentmeister vom 26. 
Mai l?82. 

§. 45 . 

Bestand dei7 Krcisrenterelen ie. 

Die Kre is rcn tc rc icn wurden bei Einführung der 
Stattbalterschaftsvcrfassung in Liv- und Esthland errichtet «) 
und auch nach Aufhebung derselben beibehalten K), und zwar 
in Livland fünf, nemlich in Riga, Wenden, Dorvat, Per-
nau und Arensburg, in Esthland vier, nemlich in Harrien, 
Wicrland, Iettven und der Wiek 0). I n Curland wurden 

i) G- 'V. §. l '8. 
2) Instr. für die Cameralhöfe vom 2?. September 1331 §. »42 

— 146. 
2) Etat der rigischen und revalschen Statthalterschaften vom 

8- Juli 1783. S. Überhaupt G.«V. s- 24. »34. 4 " . 412. 
K) N- U. vom 28. November 1796. 
c) Etats der Gouvernements Livland und Esthland v. 26. Fe« 

bruar ,797. Nach den Etats vom Jahre 1733 (Anm. 2.) 
waren in Livland 3, in Esthland 5 Kreisrentereien. 
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bei Einführung der Statlhaltcrschaftsvcrfassung nur zwei 
Kreisrentereien, zu Mitau und Libau errichtet l l ) , nachher, 
wie es scheint, wieder aufgehoben o) und erst im I . ^ 1 9 
wieder errichtet, und zwar vier an der Zahl , ncmlich in 
Mi tau, Iaeobstadt, Goldingen und Libau t ) . I n den liv-
und esihländischen Kreisrcntercicn befindet sich ein Kreisrcnt-
mcistcr/ cm Journalist, ein Buchhalter, zwei Schreiber und 
vier Geschworene ß ) ; in Curland ein Kreisrentmeister und 
zwei Geschworene, die Zahl der Canzleibeamtcn ist nicht be
stimmt l i ) . Der Kreisrcntmeistcr wird zur neunten Classc 

- gerechnet i ) , und auf die Vorstellung des Cameralhofes vom 
Reichsschatzmcistcr verordnet !c). Er wird von der Gouver-
nementsrcgicrung, jedoch nicht ohne Wissen des Camcralho-

ä) N . U. vom 27. November 1795. 
«) Zwar sollten nach dem N- U. vom 2<1. December i?9? die 

Kreisrentereien in Curland bleiben; im Etat des curl. Gou» 
verncments werden jedoch keine angeführt, und der N . U. 
vom ,5. Juni i8l? spricht von den vier Kreisrentereien, wie 

> von neu errichteten (Anm. l.). 
l ) N- U. vom 1?. Juni ,8l5». 
ß) Allerh. bestät. Re«chsrathsgutachten nebst Etat der Kreis

rentereien vom iL. December 1323. Darnach soll auch noch 
eine Controleabthcilung bei den Rcntcreien errichtet werden. 
— Nach dem Bcschl. der Ministcrcom. vom 25. Ma i iL»; 
erhielt der rigische Rentmeister einen Gehülfen. 

K) N . U- vom »9. Juni 1819 nebst Etat. Bei der mitauschen 
Rentcrei sind keine besonderen Geschworenen bestellt/ mdem 
daselbst die bei der Gouvcrnementsrenterei angestellten ge
braucht werden sollen (Ebcndas.). Vergl. auch das curl. Ne-
gicrungspatcnt vom 23. Januar» 1820. 

i ) G.'V. §. 52. 
^) G . -V . §. 68- S . U. vom 26. Januar 179?. N . U. v. 4. 

Februar ( S . U. vom io. März) 1803 F. 7. Nach der G -
V- a. a. O. soll zwar der Kreisrcntmeister alle drei Jahre 
von Neuem bestellt werden, wenn sich )edoch keine tüchtigen 
und zuverlässigen Subjecte finden, so sollen die bisherigen 
von den Cameralhöfen auch für längere Zeit in ihrer Fun
ction gelassen werden (Allerh. bestät. Senatsunterlcgung 
vom 4. April ( S . U- vom 23. April) 1805). 
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fes und nur auf 28 Tage beurlaubt Y. Ist die Stelle des 
Kreisrcntm eisten s erledigt, so soll sofort von der Regierung 
ein anderer Beamter an dessen Stelle provisorisch bestellt 
werden «»). Der Kreisrentmcister sieht unmittelbar unter 
dem Gouverncmcntsrcntmcisier und dem Cameralhofc über
haupt, mittelbar unter dem Reichsschatzmeistcr und Rcichs-
schatzdepartement n). Sowohl von allen diesen, als vom 
General- und CivilZouverneur, desgleichen von derGouvcr-
nemenlsregierung seines Gouvernements nimmt er Befehle 
und Verordnungen an , und erlaßt an dieselben Be
richte und Vorstellungen. M i t den Behörden seines Krei
ses corrcspondirt er durch Communicatc. Wenn er für nö-
tbig erachtet, daß eine Behörde zur Erfüllung der Gesetze 
angehalten werde, so macht er deswegen dem Cameralhofc 
Vorstellung. Ucbrigcns erstreckt sich seine Competcnz nur 
über die Stadt und den Kreis, wo er angestellt ist, und 
soll er sich aller Einmischung in die Competenz anderer Be
hörden enthalten o). 

§. 46 . 
Geschäftskreis der Kieisrentereien. 

Das Geschäft der Kreisrcntcrei besteht in der Einnah
me aller Abgaben und Kronsgefatte an Gelde überhaupt, in 
der Aufbewahrung der Kronscasse, in der Vcwerkstelligung 
der Ausgaben aus dieser Casse und in Führung von B ü 
chern und Rechnungen über dieses Alles »). Der Krcis-
rentmeistcr hat die Aufsicht über alle Kronsgcfälle seines 
Districts, und stattet dem Cameralhofe seines Gouvernements 
über die Einnahme und Ausgabe der Gelder Bericht ab. 

1) S- U- vom 17. Dccember »733. 
m) S. U- vom 28. März 1799 und vom ls. October 1323. 
n) G.»V. §. »22. S. U- vom 26. Januar 1797, vom 30. Se-

vtember 1304. Allerb. vcstät. Organisation des Reichsschatz« 
oepartemems vom 2, Februar 1821 §.̂ z-

o) G.-V. §. 426. 
2) Vergl. G.-V. §. lZ<5. 
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nemlich: 1) ob alle Kronsgcfalle seines Bezirks richtig ge
hoben, oder 2) warum und von wem selbige nicht geho
ben worden; 3) wozu die Einkünfte verwendet worden; 4) 
ob nach den etatmäßigen Wsgabcn Ueberschusi der Einkünfte 
vorhanden scy; 5) wo dieser Ueberschusi aufbewahrt werde; 
und 6) ob Alles richtig vorhanden scy, und in solchen 
Gcldsortcn, als selbiges eingenommen worden b). Was 
insbesondere 

1) Die Einnahme der KronsgeMe an Geld betrifft, 
so sollen überhaupt alle Kronscinkünftc des Kreises, sie 
mögen Namen haben, wie sie wollen, ohne Ausnahme, von 
dem Krcisrentmeistcr eingenommen und aufbewahrt wer
den «). - Es müssen daher nicht nur alle Arten von bestimm
ten Abgaben Zur festgesetzten Zeit von denjenigen Personen, 
welche sie zu entrichten haben, oder-ihren Bevollwächtigtcn, 
in die Kreisrcntcreicn eingezahlt werden ä), sondern es sind 
auch alle Behörden, bei welchen irgend Gelder zum Besten 
der Krone eingeben, verpflichtet, selbige in der nächsten 
Krcisrentcrei abzuliefern o). lieber die in die Renterci ein
geflossenen Gelder wird entweder in dm Büchern selbst auit-
t i r t , oder es werden darüber besondere Stcmpelquittungen 
crtheilt t ) . Hinsichtlich der Rückstände an Abgaben 2c. soll 
der Rcntmeisier dem Cameralhof berichten, welcher wegen 
Beitreibung derselben die Gouvernementsregierung reauirirt, 

/ 

b) G - V . §. 123. 135. Vergl. auch Iäsir. für den Kreisrent" 
meist« vom 26. Mai 1782. Abth. 11 und S..U. vom io. 
Januar 1816. 

c) G.-V. §. 137. Instr. des Kreisrentmeistcrs vom 26. Mai 
l?82. Wbth. 2. sag. 

ä) G--V. §. 138 :c. 
e) S. U. vom 18. März l g n , vom 25. Juli 1824. v. 17. Se

ptember ,325. Vergl- auch hinsichtlich einzelner Behörden 
und Kronseinkünfte S. Ü. vom ic?. Februar 1798, vom 14. 
Ayril 1793,' vom 13. September i8oo/ vom 23. Febr. iLoi, 
vom 8. Povember 1311/ vom 20. November 1824 u. a. m. 

l ) Vergl. Instr. für den Kreisrentmeisier von 1782. Abth. 4. 
5. und Allerh. bestat. Beschl. der Minisiercom. vom 2. Sep
tember 1824, 
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welche letztere dieselbe durch die kompetenten Polizeibehörden 
auf vorschriftmaßige Art zu bclverkstclligcn hat 3). 

2) Die Kronscasse ist überall in sicheren und feuerfe
sten Gewölben oder Rentkammern aufzubewahren, und.soll 
unter Schloß und Siegel gehalten werden ! ' ) . Siegel und 
Schlüssel sind in den Händen des Rcntmcistcrs; jedoch darf 
er nie allein in die Rcntkmnmcr gehen, sondern immer nur 
in Begleitung zweier Geschwornen, sowohl wenn Gelder hin
eingelegt, als auch, wenn sie herausgenommen werden i ) . 
Es dürfen in keiner Rentkammrr große Summen aufgehäuft 
werden; sondern es soll Alles, was nach Abzug der dem 
Etat nach erforderlichen Ausgaben übrig bleibt, bei beque
mer Gelegenheit dahin abgesandt werden, wo die Einkünfte 
jeder Art abgeliefert werden müssen K). 

3) Ohne Anweisung oder Assignation der Oberbehörde 
(des Camcralhofes, Reichsschatzmeisters, Finanzministers) 
oder Befehl des Senats darf aus der Renterei keine Zah
lung bewerkstelligt werden, und von allen zur Auszahlung 
außeretatmäßiger Gelder erhaltenen Befehlen und Anweisun
gen ist sogleich dem Reichsschatzmeister zu berichten l ) . Es 
darf keine Summe mit der anderen vermischt, oder bei Zah
lungen von einer Summe für die andere etwas entlehnt wer
den m). Die den einzelnen Behörden nach dem Etat zu
kommenden Summen sind denselben tertialiter auszuzah
len n). 

8) G.'V- §. 13? — 143. Instr. für den Kreisrentmeister. Abth. 
6. 9. 

K) G.-V. §- 144 — »46. 
i) das. §- ,4?. 163. Vergl. hinsichtlich der Abfertigung der 

Casse ebendas. §. '48 - - »52 und überhaupt Instr. für den 
Kreisrentmeister. Abth. 5- 7« 

K) G.-V. §. 153. S. U. vom i i . Juni ^ 5 " , vom 21. Ju l i 
1315 §> 2. und vom 9> März 1316. 

I) G--V. §- 154» 
m) das. §. 555. 
n) das. §. 156. ,57. Vergl. Instruction für den Kreisrentmei« 

ster. Abth. 8- 3. 

7 
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4) Ueber-alle cinstiesienden und zu verabfolgenden 
Summen ist, nach Vorschrift der-Gesetze, Buch zu führen, 
und sind die Bücher und Rechnungen dem Cameralbofe zu 
gehöriger Zeit zur Revision zu unterlegen " ) . Der Gou
verneur kann zu jeder Zeit, entweder in Person, oder durch 
einen Bevollmächtigten die Cassen seines Gouvernements un
tersuchen ?) . 

D r i t t e r T i t e l . 

V o m Zollwesen. 

Que l l en : ' ) Allerh. bestätigtes Zollreglement für den europäi-
- schett Handel v. 14. Dccember »gi?; 2) Allerhöchst bestätigte 

Regeln über die Wirksamkeit des Zolltarifs vom 12. März ' 
,822, und 3) Allerh. bestätigte Erganzungsartikcl zu dein 
Zollreglement vom 23. Januar »83». 

§. 4 7 . 

Zollämter und Zollbezirke in den Ostseeprovinzen. 

Die Verwaltung des Zollwescns in den Granzgouvcr-
nemenrs^ zu welchen auch die Ostseeprovinzen gehören/ ist 
besonderen, von den übrigen Gouvernemcntsbehördcn unab
hängigen, zum BeHufe der Einfuhr ausländischer und Aus
fuhr russischer Erzeugnisse an der Granzc errichteten Z o l l 
ämtern a) anvertraut, welche unter dem Departement des 
auswärtigen Handels, und mit diesem unter dem Finanz
minister stehen K). Die Zollämter des russischen Reichs-

0) G.«V. §. i58 — «6i. und Instr. für den Kreisrentmeister 
Abth. 4. 8. 9. l i . 12. 

?) G--V. §..162. Instr. für den Kreisrentmeister. Abth. 12. 
Allerh- bestät. Rcichsrathsgutachten vom 3. Dccember 1330, 
S. N. vom 5. Januar 1331. 

2) Zollreglement vom 14. Dccember,313 §. ,. Vergl. oben 
§- 37-

d) Man. vom 25. Jul i 1210 F. s. 9. N. U. vom i?. August 
igio. Abth. VII. L, 1., 5. Organisation des Finanzmini
steriums vom 25. Juli l 8 l i . Cap. IX. §. i n . 
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überhaupt werden in drei Classen cingetheilt: 1) Zol läm
ter erster Clajse oder Niedcrlagszollämter, bei de
nen alle im Tarif nicht verbotene und nicht etwa besonderen 
Hafen vorbehaltene auslandische Waaren, ^entweder gerade 
zur See, oder durch andere See- und Landzollämter erster 
und zweiter Classe, zur Erlegung des Zolles eingeführt,, und 
von den das Nicdcrlagsrecht genießenden Kausteuten acht 
Monate, von allen übrigen aber nur sechs Monate ohne 
Entrichtung des Zolles niedergelegt werden können. - I ) 
Zollämter zweiter Classe oder Declarationszolläm-
ter, bei denen zwar alle zur Einfuhr nicht verbotenen und 
nicht besonderen Hafen vorbchaltenen Waaren eingeführt, 
aber nur gewisse Gattungen von diesen Daaren verzollt, 
die übrigen an die Nicderlagszollämtcr versandt werden 
muffen, wozu Monatsfrist bewilligt ist. 3) Zur dr i t ten 
Classe gehören alle übrigen Zollamterund Sastawen, 
bei denen nur gewisse Waaren eingeführt, und binnm Mo
natsfrist verzollt, nicht aber nach anderen Zollämtern zur 
Berichtigung des Zolles gesandt werden dürfen o). Außer
dem giebt es noch Vorzol lamter und Sastawen, welche 
keine Einftlhrwaaren verzollen, sondern selbige nur'zu den 
Zollämtern, unter welchen sie stehen, befördern <l). I n 
ländische Waaren, deren Ausfuhr nicht verboten ist, können 
von den Zollämtern aller drei Elasten ausgeführt werden e). 
Durch spatere Gesetze sind diese Classen von Zollämtern zum 
Thcil durch mehrere Unterarten vermehrt worden l ) . 

c) Regeln über die Wirksamkeit des Tarifs vom 12. M3rz 1822 
Art. 2. und 3. vergl. mit dem Zollreglement vom 14. Dc< 
cember 1319 §.2 — 6. 

<'.) Zollreglcmcnt vom Jahre 1319 §. 9. 
0) Regeln über die Wirksamkeit des Tarifs vom 12. März 1322 

Art. 5. Vergl. Zollreglement vom Jahre ,319 §. 8. u. 9-
1) S. z- B. den N. U. vom 27. März ,826, vom n . No

vember lLzi u. a. Auch hinsichtlich einzelner Waarcngat-
tungcn sind für einzelne Zollämter Ausnahmen gemacht. S-
z. B. das Allerh. bcsiat. Reichsrathsgutachten v. 28. April 
(S . N. vom 28. Mai) 1320, hinsichtlich der Niederlage von 
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Von dm zwölf Zollbezirken, unter welche die einzelnen 
aü der europaischen Granze Rußlands errichteten Zollamter 
vertheilt sind g) , geboren den Ostseeprovinzcn drei an, ziem
lich der rcualsche, rigischc und libausche: 

1) Zu dem rcvalschen Zo l lbez i rke gehören die Zoll
ämter : 

n) zu R c v a l , gegenwärtig zur ersten Classe gehörig K), 
mit dem Vorzollamtc zu Baltischport i ) , 

b) zu H a p s a l , ein Zollamt dritter Classe ^ ) , 
o) zu K u n d a , ein Zollamt dritter Classe, mit beschrank

tem Rechte ! ) . 
2) Zu dem r ig ischen Zo l l bez i r ke gehören die Zoll

ämter: 
a) zu R i g a , welches ein Niederlagszollamt ist m) , 
!,) zu P e r n a u , ein Zollamt erster Classe, jedoch ohne 

Niedcrlagsrecht und mit einigen Beschränkungen n ) , 
c) zu Arens-burg , ein Zollamt dritter Classe o). 

' cl) I n M i t a u ist eine Zollsastawa dritter Classe zur Be
sichtigung der aus russischen Hafen ankommenden 
russischen Schiffe errichtet x ) . 

Salz und von schwedischen und norwegischen Waaren in den 
Ostseehafen. -

8) Zollreglement von 1819 F. 12. 
K) N-' U. vom 27. März ( S . U. vom 5» April) ,326 und N» 

U. vom l i . November 1831. 
i) Zollverordnung v. I . 1319 §. 9. «2. 
lc) Ebendas. F. 12 und Regeln über die Wirksamkeit des Tarifs 

von 1822. Art. 2. 
l) Allerh. Rescript vom 3. März 1805- N. U. vom 29. März 

(S . U. vom zl . Mai) 1321. Regeln über den Tarif von 
,822. Art. 2. 

in) Zollreglement von 13,9 §. 3 und 12. Regeln über den Ta-
rif von 1822. Art. 2. 3. N . N. vom i i . November 1831. 
Die früher dazu gehörige Vorsasiawa zu Volderaa ist durch 
den N- U- vom 6. April 1323 aufgehoben worden. . 

n) N. U- vom 11. November 1331. 
0) Regeln über den Tarif von 1822. Art. 2. 
?) ' N- U- vom 25. Juli 1323. 
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3) Zu dem libaufchcn Zollbezirke gehören die 
Zollämter: 

») zu L i bau , ein Zollamt erster Classe ^ ) , 
b) zu W i n d a u , ein Zollamt dritter Classe r) . 

3. 48. 

Etat der Zullbezirke und Zollämter. 

An der Spitze eines jeden der (§. 47) genannten Zoll
bezirke sieht ein Vczirksbcfchlshabcr, mit einem Be
amten zu Aufträgen, einem Sccretair und zwei Schreibern »). 

Was die einzelnen Zollamter betrifft, so sieht 
1) an der Spitze des rigischcn Zol lamts ein D i -

rector, unter ihm zwei altere und zwei jüngere Mitglieder; 
in dpr Canzlei ein Secretair mit einem Gehülfen für die 
russische Erpedition, ein Journalist, ein Registrator, zwei 
Translatcure, ein Erecutor, ein Archivar und zehn Schrei
ber. I n den einzelnen zum Zollamt gehörigen'Abtheilun
gen und zwar: ») in der Casscnabthcilung ein Cassicr, ein 
Buchhalter, zwei Schreiber und zwei Geldzähler; d) in der 
Rcchnungsabtheilung der einkommcnden Waaren ein Buch
halter, ein Zollberechncr nebst Gehülfen und vier Schreiber; 
«) in der Rechnungsabtheilung der ausgehenden Waaren ein 
Buchhalter, ein Zollbcrcchner nebst Gehülfen und vier Schrei
ber; 6) hci den Packhausem der Einfuhr ein Aufseher mit 

cz) N- u . vom I I . November l8z l . 
l ) Regeln über de» Tari f von 1822. Art. 2. Das früher zum 

libau scheu Zollvczirke noch gehörig gewesene Zollamt zu Po-
langen (Zollreglcment vom I . l8 l? Z. 5. 12. Regeln über 
den Tari f von »822. Art- 2.) ist seit seiner Erhebung zu 
einem Zollamt erster Classe (Hanoclsconvcntion zwischen Ruß
land und Preußen vom ^ ^ 7 « " ' ^ E . U- vom 24. Sptdr.) 

1825) zum jurburgschen Zollbczirkc geschlagen worden <Ve-
schluß dcr Ministcrcom. vom 19. Ma i lS- U. vom z l . Jul i ) 
und Allcrh bestat. Beschl. der Ministercom vom n.,August 

' lS . U vom ^0. September) 1325 §. 6.) 
:>) Etat des ZoUn'csens vom «4. December :8 l?. 
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drei Geholfen, ein Aufseher über Apothckcrwaarcn und Far
ben, vier Wage- und Stempelmeister, ein Aicher und zwei 
Schreiber; «) bei den Parkhäusern für die Ausfuhr ein Auf
scher mit einem Gehülfen, der zugleich Stempelmcisicr ist, 
ein Wagemeister, ein Aufseher bei Vermessung und Versendung 
von Holzwaaren nebst einem Gehülfen und zwei Schreiber; 
außerdem noch t) überhaupt 112 Zollbesuchcr, ein Schiffs-
mcsscr nebst Gehülfen, sechs Hafenmeister mit vier Schrei
bern, zwei Schiffsmakler mit zehn Schreibern, zehn Sto
roshe b). Endlich besteht noch beim rigischen Zollamt 3) 
eine Abtheilung für Abschriften der Angaben über Einfuhr-
waaren mit einem Tischvorsteher nebst zwei Gehülfeu und 
sieben Schreibern 0). > 

2) Das revalsche Z o l l a m t hat einen Director, zwei 
Mitglieder, einen Secretair, einen Cassier, einen Zollbe
rechner; einen Buchhalter, zwei Translateure, einen Regi-
strator, acht Schreiber, einen Packhausaufsehcr, einen Allf-
.sehcr für Apothekmvaaren, einen Aicher, zwei Schiffsmcsser, 
die zugleich Hafenmeister sind, nebst zwei Gchülfen, zwei 
Wage- und Stcmpelmcister nebst einem Gehülfen, 57 Besu
cher, zwei Geschworene und drei Storoshe ä). 

Z) Das libausche Z o l l a m t hat einen Director, zwei 
Mitglieder, einen Secretair nebst Gehülfen, einen Cassier, 
einen Zollbcrechner, einen Buchhalter, zwei Translateure, 
sechs Schreiber, zwei Packhausaufseher, einen Maaßaufse-
her, einen Aufscher für Apothekenvaaren, zwei Schiffsmes-
scr, die zugleich Hafenmeister sind, zwei Wage- und Stcm-
pelmeisicr, 30 Zollbesuchcr, einen Geschworenen und drei 
Storoshe 0). 

4) das pernausche Z o l l a m t hat einen Director, 

d) Etat beim Zollreglement vom 14. Decembcr 1819 und denn 
N- U- vom 6. April ,828. 

c) Etat beim N- U vom 12. Februar 1824. 
li) Etat beim Zollreglement vom 14. December 1319. Noch ge

hören zum revalschen Zollamt zwei Devutirte der Stadt 
(N- U. vom 27. März 1826). 

«) Etat beim Zollreglement vom iH. Decembcr lslS,. 
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ein Mitgl ied, welches zugleich Cassicr ist , einen Sccretair, 
einen Buchhalter und Zollbcrcchner, einen Translateur, zwei 
Schreiber^ einen Packhausaufsehcr, einen Hafenmeister und 
Echiffsmcsscr, zwei Wage- und Stcmpelmeistcr, welche zu
gleich Aicher und Maaßaufseher sind,^ vierzehn ZoÜbesuchcr, 
einen Geschworenen und zwei Storoshc t ) . 

5) Das hapfalsche Zo l l amt hat einen Director, 
ein Mitglied, welches zugleich Cassicr ist, einen Sccretair, 
einen Buchhalter und Zollbcrcchner, einen Translateur, zwei 
Schreiber, einen Packhausaufsehcr, einen Schiffsmesscr uud 
Hafenmeister, einen Wage- und Etcmpelmeister, der zugleich 
Aicher-ist, sechs Zollbesucher s) . 

6) das arcnsburgische Z o l l a m t hat einen Dire
ktor, ein Mitglied, welches zugleich Cassicr ist, einen Sc
cretair, einen Buchhalter und Zollbcrcchner,' einen Trans
lateur, zwei Schreiber, einen Packhausaufseher, einen Ha
fenmeister und Schiffsmesscr, einen Wage- und Stcmpel-
meisier, der auch Aicher ist, 6 Besucher K). 

7 ) Das windausche Z o l l a m t mit einem Dircctor, 
einem Mitgliede, einem Cassicr, einem Buchhalter, der auch 
Zollbercchner ist, einem Translateur, einem Journalisten, 
vier Schreibern, einem Packhausaufsehcr, einem Wage- und 
Stemvelmcistcr, einem Schiffsmesser, der zugleich Hafen
meister ist, 12 Zollbesuchern und zwei Storoshen i ) . 

6) Das kundasche Z o l l a m t hat einen Aufseher, 
einen Schreiber, einen Schiffsaufsehcr, cincn Wage- und 
Stemvelmcistcr, der zugleich Aichcr und Holzmcsscr ist, und 
zwei Zollbesucher K). 

9) 'die mitausche Zol lsaf tawa hat cincn Aufseher' 
ulld einen Schreiber l ) . 

l ) Etat beim Zolircglcment vom 14. December !8l?. 
8) Ebendas. 
d) Ebendas. 
i) Ebendas. 
l.) Etat beim N- U. vom 29. März (S . U. vom ?l. Mai) 

d ,'^tat beim N- !t. vom 25. Juli 1L23. 
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10) Das baltischportsche V o r z o l l a m t hat einen 
Aufseher, einen Schiffsmesser und Hafenmeister, und sechs 
Zollbcfucher m). 

11) das polangcnsche Z o l l a m t , welches, wiewohl 
es nicht zu einem der Ostseezollbezirke gehört (Z. 47 . .Anm. 
1-), dennoch im curlandischen Gouvernement liegt n) , hat 
einen Dircctor mit zwei Gliedern, die zugleich Rentmeistcr 
sind, einen Secretair, einen Translateur, einen Buchhal
ter , der zugleich Zollberechncr ist, zehn Schreiber, einen 
Packhausaufseher, der zugleich Holzmcsser ist, einen Aufsc
her für Apothekcrwaaren, einen Aicher, der auch Wnge-
und Stcmpelmeister ist, 8 Zollbesucher und drei Storoshe «). 

Alle diese Zollämter haben ein Commando Granz-
zol lwuchter (Strandreitcr oder Schaarwachtcr), und zwar 
.gehört zu jedem der drei Ostseczollbezirkc eine Halbbrigadc 
solcher Zollwachter; jede dieser Halbbrigadcn besteht aus 
zwei Conwagnien, mit einem Brigade- und einem Com-
pügniecommandeur; die csthlandische hat 106 Strandreitcr 
und 8 1 Mann zu Fuß mit 6 Aufsehern und 9 Gehülfen 
derselben; die livlandische 111 Reiter und 13 Mann zu 
Fuß mit 4 Aufsehern und 4 Gehülfen derselben; die cur-
landische 99 Reiter und 106 Mann zu Fuß mit 7 Auf
sehern und 7 Gehülfen derselben i>). 

§. 49 . 

Anstellung und Entlassung der Zollbeamten; Pflichten 
derselben. 

Was die Anstellung und Entlassung der Zollbeam
ten 2) betrifft, so werden die Bezirksbcfehlshaber auf Vor-

in) Etat beim Zollreglement vom ,4. Dceember ,8i?. 
n) N- U. vom 13. März ig»? und 2. August ,327. 
0) Allerh. bestat. Veschl. der Ministercom. vom n . August (S. ' 

U vom 3c». September) 1825. 
I>) Allerh. bestät. Statut für die Gränzzollwache vom 5. Au< 

gusi 1827 und Etat bei demselben. 
2) Zu d<n Aemtertt eines' Bezirksbcfehlshabcls, Director̂ s und 
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sicllung des Directors des Departements des auswärtigen 
Handels vom Finanzminister mit Allerhöchster Bestätigung 
verordnet und entlassen d ) ; die Directoren der Zollämter 
erster Classe auf Vorstellung des Directors des Departements 
mit Bestätigung des Ministers « ) ; die der übrigen Zolläm
ter, so wie die Mitglieder, desgleichen die Beamten zu be
sonderen Aufträgen bei den Bezirksbefehlshabern und die 

^Etatbcamten vom Dircctor des Departements des auswärti
gen Handels 6 ) ; die Canzleibcamten von den Zollämtern 
selbst, und die Zollbesuchcr von den Zollämtern und Bezirks-
bcfehlshabcrn o). Die Commandeure der Halbbrigaden und 
Compagnieen der Gränzzollwache werden aus Staboffme-
rcn, und zwar aus dienenden, wenn sie selbst darin wi l l i 
gen, oder aus verabschiedeten, mit Bestätigung des Finanz-
ministers^ angestellt t ) , die Aufseher der Wache und deren 
Gehülfen auf Vorstellung des Bezirksbefehlshabcrs vom D i -
rector des Departements, die Gränzzollwächtcr vom Bezirks-
bcfehlshaber F). 

Hinsichtlich der Pflichten der einzelnen Zollbeamten ist 
zu bemerken, daß 

1) der Bezirksbefchlshaber die Aufsicht über alle Zoll
ämter und die Gränzwache seines Bezirks hat, und auf die 
Erfüllung der Pflichten und Beobachtung der Gesetze durch 
die Beamten achten soll. Er stellt über jede Ucbcrtretung 
der Zollgcsetzc und' über die Mittel zur Vorbeugung jedes 
deüfallsigen Mißbrauchs dem Departement des auswärtigen 
Handels vor ; sorgt für die Erbaltung der Zollgebäudc, und 
muß die zu seinem Bezirke gehörigen Zollämter so oft als 

Mitgliedes eines Zollamtes soll niemand verordnet werden, 
der nicht schon früher im Zollwcsen gedient hat (Zollrcgle
ment vom l<l. Deccmber 1819 F- 498 — 505). 

b) Zollrcglement vom 14. Decembec 13,9 §. 5Q6. 
«) das. §. 527. 
6) das. § 508. 
e) das. §. 5 l l . 
l ) Allcrh. hestät- Statut vom 5. August ,N2? §. 2. 
3) Zollrcglement vom »4. Vecemdcr 1819 §. 509. 5w. 
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möglich bereisen und revidircn l,). Er kann die Zollbeam
ten seines Bezirks/ welche eine Pflichtübertrctung verschul
det, vorläufig vom Amte suspendiren, dieselben auf 8 Tage, 
und die von ihm selbst angestellten bis auf vier Monate 
beurlauben, und erhalt über alle Verhandlungen in .den Zoll
ämtern Berichte i ) . 

2) Der Zolldirector hat die Aufsicht über alle Beam
ten des Zollamts und ist für alle Handlungen des letzteren 
verantwortlich; er hat dafür zu sorgen/daß alle Waaren 
dm. Zoll Yassiren, und nicht heimlich em- oder ausgeführt 
werden, und überhaupt Alles zu vermeiden und zu verhin
dern, was' den Zolleinkünften Abbruch thun könnte; er ach
tet darauf, daß die Kausieute von den Zollbeamten nicht 
bedrückt werden, und stellt über alle Mißbrauche dem Be-
zirksbcfchlsHaber und zugleich dem Departement vor ; er hat 
die Aufsicht über die Zollgebäude und stellt wegen Repara
tur derselben dem Vezirksbefehlshabcr vor K). 

3) Die Pflichten der übrigen einzelnen Zollbeamten 
sind in dem Zollreglement und besonderen Instructionen aus
führlich angegeben l ) ; sie sind für die Vernachlässigung un^ 
Ueberrrctung derselben verantwortlich, und werden dafür den 
gesetzlichen, meist in Gelde besiehenden Strafen unterzo
gen m) ; wogegen sie für gewissenhaften und eifrigen Dienst 
Geldbelohmmgen zu erwarten haben n). Noch ist im Al l 
gemeinen zu bemerken, daß Zollbeamte selbst weder Ausführ
l i ch Einfuhrhandcl treiben, noch überhaupt mit Kausteutcn 
in Handelsgeschäftsvcrbindungen stehen dürfen <>). 

§. 5 0 . 
Vom Zollwesen selbst, und dem Verfahren bei der Erhe

bung des Zolles ^. 
Alle aus dem Auslände eingeführten Waaren können 

li) Zollreglement vom 14. Dccember »gl? §> 515 -- 522. 
.-) das. F. 52z — 530. 

K) das. §. 53» — 535. 
l) das. §. 536 — 543-

n.) das. §. 54? — 556. 
n) das. §. 565 » 574- Urucr Pensionen das. §. 575 -» 586. 
«) das. §- 544« 
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nur nach erfolgter Visitation beim Zollamt und. Erlegung 
der Zollabgaben von den mit Zoll belegten Waaren durch
gelassen werden, und zwar ohne die geringste Ausnahme, 
wem auch die Waaren angehören mögen, selbst wenn sie 
für den Kaiser, die Kaiserliche Familie oder den Hof be
stimmt wären n). Jedes bei einem der verordneten Häfen 
anlangende Schiff, so wie jeder auf dem vorschriftmäßigen 
Wege an der Gränzbarricre zu Lande ankommende Waa-
ventransport muß, wo gehörig, anhalten, die Connoisse-
mente und resp. Frachtbriefe abgeben, und binnen 24 
Stunden dem Zollamt eine Deklaration überreichen, in wel
chen Name des Schiffers und Schiffes (Zahl der Fracht
wagen und Pferde) der Ort , von wo es gekommen, wohin 
addressirt, Quantität der Waaren und Collis, Namen und 
Effecten der Passagiere :c. angegeben sind. Hierauf wer
ben die Schiffe oder Waarcntransporte von den Zollbcsuchcrn 
visitirt, die Waaren abgeladen und in die Parkhäuser ge
bracht K). Ucber alle eingeführten Waaren muß der Eigen-
thümer derselben oder dessen Bevollmächtigter genaue Anga
ben, mit Bezeichnung der Quantität der Wacwm nach Zahl, 
Maaß und Gewicht übergeben, auf Grundlage welcher die 
Waaren von den Zollbeamten in den Parkhäusern visitirt 
werden. Hierauf wird für die zollpflichtigen Waaren der 
Zoll berechnet, von dem Eigenthümcr der Waaren erho
ben, und sodann diesem ein Schein (Ierlyk) zum Empfan
ge der Waaren aus dem Parkhause c-rtheilt o). 

2) N- U. vom 28- Dccember »ZlZ. S- U> vom 12. Januar 
,820. Ausnahme machen zum Tbeil Waaren und Effecten 
für das fremde diplomatische Corps (Ebcndas.), für die Uni-^ 
versität Dorpat und die zu derselben berufenen ausländischen 
Professoren (S ta tu t der Universität Dorpat vom 4. Juni 
l82O §. 8. 9.). 

b) Zollreglcmcnt vom 14- December 1319 Th. U. Cap. l . u. 2. 
Erganzungsartikel vom 28. Januar 1331 §. i — 6. 14 — 
24. zz. und Verordnung über die Effecten der Passagiere von 
demselben Datum. 

c) Zollrcglemenr vom 14» Dccember 1813 Tb- U. Cap. 3. Er-
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Wenn zur Ausfuhr bestimmte Waarcn beim Zollamt 
anlangen, muß darüber vom Eigner oder dessen Bevoll
mächtigten eine genaue Angabe eingereicht werden; darauf 
werden die Waaren besichtigt, der etwanige Zoll dafür erlegt, 
und' dieselben, nach Ertheilung eines Ierlyks, verladen und 
abgefertigt 6). 

Die Bestimmungen darüber, welche Waaren zur Ein-
und Ausfuhr verboten, und welche erlaubt sind, desgleichen 
ob von ihnen m letzterem Falle Zoll zu entrichten ist, und 
wieviel, oder ob sie zollfrei sind, enthält der Zolltarif. 
Der neueste allgemeine Zolltarif für den europäischen Han
del ist vom 12. März 1822, welcher indeß auch schon meh
rere Abänderungen und Ergänzungen erhalten o). Wer 
zollfreie Waaren dem Zollamt vorbei ein- oder ausführt, 
erlegt zehn Proccnt vom Werthe Strafe; sind es zollpflich
tige Ausfuhrwaren, den fünffachen Zol l , bei zollpflichtigen 
Einfuhrwaren fünffachen Zoll mit Verlust der Waare; ver
botene Ein- und Ausfuhrartikel werden nicht blos confiscirt, 
sondern es wird auch noch deren doppelter Wcrth als Strafe 
gezahlt. Auch für alle übrigen Zolldefraudationcn sind 
Geldstrafen und zuweilen Consiscation in den Gesetzen fest
gesetzt, so wie Belohnungen für diejenigen, welche derglei
chen Unterschleife entdecken t ) . 

Ucbcr das Verfahren in Betreff der Consiscation der 
Waaren und den Verkauf der confiscirten Waaren bei den 
Zollämtern in öffentlicher Auction s. das Zollreglcment vom 
Jahre 1819 Th. I V . Cap. 4 . 6. 

gänzungsartikel vom 23. Januar igzl §. 34 — 44. «cher 
das Nicderlagsrccht und das Verführen von Waarcn nach 
den Nicderlagszollämtcrn s. das Zollreglcment vom Jahre 
,819 a. a. O. Cap. 4. 

ä) Zollreglement von 1819 Th- I I I . 
l-) S. bes. den N. U> vom 11. November ,331. 
l ) Zollreglcment von '819 Th. IV. Cap. i — z. 
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Dritter Abschnitt. 
V e r w a l t u n g des Polizeiwesens. 

L i t e r a t u r : H^ana « o6n325macnui r̂ >»^c:ico2 » Iemc«oli 

8. S^ auch K> G. S o n n t a g : Die Polizei für Livland. 
Erste Hälfte. Riga, ,321. 8. und E. G. v. Vröcker's 
Ansichten über Polizei, Polizei < Wissenschaft und Polizei-
Recht; in dessen Jahrbuch für Rechtsgelehrte in Rußland. 
Bd. 11. (Riga, 1824. 8.) S. 338 sag. 

E i n l e i t u n g . 

§. 5 1 . 

Auszählung der hierher gehörigen Behörden und Institute. 

Die Verwaltung einzelner Zweige des Polizeiwescns' 
ist verschiedenen, den einzelnen Ostsccprovinzen cigenthümli-
chen Behörden anvertraut, meist ist sie aber in allen drei 
Provinzen auf gleiche Weise organisirten Behörden ?c. über
tragen. Zu den letzteren, von denen allein hier die Rede 
ist, gehören: 

1) für die Ordnungs-, Sicherheit- und erecutive 
Polizei: ü) die in den Städten Reval, Riga, Dorpat, M i -
tcm und Libau errichteten Stadtpolizeiverwaltungen; b) die 
zu denselben gehörige innere Wache. 

2) Für die Handels- und Gewerbepolizei: n) das r i -
gische Commerzbankcomptoir; d) die rigische Abthcilung des 
Comlncrzconscils; e) die rigische Manufacturcomitat. 

3) Für die Versorgungspolizei: die Gouvcrnemcnts-
v crsorgungscommission. 

4) Für die Medicinalpolizei: ^) die Gouverncmcnts-
medicinalverwaltung; d) die Kreisarzte. 

5) Für das Postwchn: die Postcomptoirs. 
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E r s t e r T i t e l . 

V o n den Stadtpolizeiverwaltungen, 

Que l len : Gouvernementsverordnung vom 12. November ,775. 
Hvtstck. i9> Polizeiordnung vom 8. April ,7.82. N- U. v. 
24. October 1303. 

§ . 62 . 

Bestand der Polizeioerwaltungen in Aeval, Riga le. 

Die Handhabung der Ordnungs - , Sicherheits- und 
erccutiven Polizei in den Städten der Ostsccprovinzen war 
in früherer Zeit und ist zum Theil noch jetzt den Magistra
ten und anderen städtischen Behörden anvertraut. Seit Er
fassung der russischen Polizciordnung vom Jahre 1782 aber 
ist in den größeren Städten, nach Maaßgabe jener Polizei
ordnung eine mehr militmrische, von den übrigen Stadtbe
hörden abgesonderte Polizeiverwaltung eingeführt worden n), 
und zwar namentlich: in Dorpat b) , Mitau und Libau c), 
Riga 6) und Reval 0). Zwar ward auch in Arensburg t ) , 
Walk ss), Pcrnau K) und Wenden 5) eine militairische Po
lizei eingeführt, jedoch bald darauf die Verwaltung der Po
lizei in den letztgedachten vier Städten den Magisträten wie
der übertragen K). 

2) Schon früher war ln Riga, Reval, Dorpat/ Mitau und Li« 
bau (Vcrgl. N- U. vom 5. Juni und 5 3>cember 1786. S. 
U. vom i2. October 1787 u. a.) die Pol«zelvcrwaltung.nach 
Maaßgabe der Polizciordnung organisirt worden; bei der 
Aufhebung der Statthalterschaftsuerfassung aber war Alles 
nucdcr auf den früheren Fuß rcstituirt worden. 

!') N. U- U0M 13. I l l l l i l«c?5. 
c) N- U. vom 22. November 1810. 
<i) N. U. vom i l . Januar 1312 und vom ic>. April i L i i . 
«) N. U. u . . . . . . . 
f) N. U. vom 7. October 1811. 
Z) ?i- U. vom 18. Juli i«l2. 
!,) N. U. vom )- September 18«2. 
i) N. U. vom 8. October »212. 
K) I n Walk und Wenden'durch den Beschluß der Minister«» 
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I n dm Städten Liv-, Esth- und Curlands, in wel
chen eine militairische Polizei errichtet ist, steht an der Sp i 
tze derselben ein Pol izeimcist er. Zu diesem Posten werden 
Wunden halber verabschiedete Stab- rnd Oberofft'ciere, wel
che unter dem Schutze der am 18. August 1814 errichteten 
Invalidencomität stehen, befördert 1), wobei sie ihren M i -
litaircharacter beibehalten ' " ) . Diejenigen invaliden Offne
re, welche den Posten eines Polizcimeistcrs einer Stadt zu 
bekleiden wünschen, müssen sich zu diesem Zwecke zuvor ei
ner sechsmonatlichen Prüfimg von Seiten des Civilgouver-
neurs des Gouvernements unterwerfen, worauf sie, wenn 
sie tüchtig befunden worden, von dem Minister des Innern 
der Invalidencomität zur Anstellung vorgestellt werden. Sind 
keine dergleichen Candidaten vorhanden, so verordnet der M i 
nister des Innern dazu einen verabschiedeten Milirair- oder 
Civilbeamten, wozu der Civilgouverneur das Recht hat Snb-
jecte vorzuschlagen n). Was das sonstige zur Polizeiver-
waltung in den einzelnen Städten gehörende Personal be
trifft, so richtet sich deren Anzahl zum Theil nach der Zahl 
der S t a d t t h c i l e (zu 200 — 700 Hausern), in welche jede 
Stadt, und der Quar ta le oder Quar t ie re (zu so — 100 
Häusern), in welche in der Regel jeder Stadttheil eingcthcilt 
ist; jedem Stadttheile steht ein Stadttheilsaufsehcr, jedem 
Quartale ein Quartalaufsehcr (- Officier) vor, welche auch 
Gchülfen haben o). Das Erecutivpersonal der Polizei be
steht aus Wachtmeistern und einem militairischen Polizei-

mität vom 25. Februar ,816;'in Arensburg und Pernau 
durch den N. U- vom »2. September 1817. 

I) N..U. vom 5. Mai »316 Art. X. §. 2. N- U. v. ?. März 

in) Allerh. bestst. Statut der Invalidencomität vom »2. De« 
cember 1829 §. 79. 

n) N. U. vom ?. März »831. Vergl. das Statut- der Inva
lidencomität vom i2. December 1329 §. 15. und Organisa-

^ tion des Polizeimmisicriums vom 25. Juni 1311 §. 37. 
0) Vergl. Polizeiordnung vom 8. April 1732 §. 1. 2. 5 — 7. 

9 — 12. 76 fgg. lZ2 fgg. 
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comm'ando, wohin auch die Gendarmctt gehören. Na
mentlich hat 

1) R iga fünf Stadttheilsaufseher, 43 Quartalofficicre 
mit ebensoviel Gchülfen, neun Wachtmeister; das Polizei-
commando besteht aus vier Oberofficicren, einem Feldwebel, 
vierzehn Untcrofficicren und 204 Mann Gemeinen. Noch 
gehört dahin das Vrandcommando von 23 M a n n , mit ei
nem Schornsteinfeger und dessen Gchülfen. I n . der Polizei-
vemaltung oder dem Polizeiamtc selbst sitzt der Polizcimei-
stcr, als Präses, und zwei Glieder des Rathcs als Assesso
ren. Die Canzlei hat einen Sccrctair für die deutsche und 
einen für die russische Ervcdition, einen Actuar und drei 
Canzlisien ?). > 

2) I n - D o r p a t sind drei Stadttheilsaufsehcr, nebst ei
nem Gchülfen; die Zahl der Wachtmeister und Nachtwächter 
ist nicht bestimmt. I n der Polizeiverwaltung als Behörde 
haben ihren Sitz: der Polizeimeister, ein Stadttheilsaufseher 
und ein Glied d^ö Rathcs; die Canzlei besteht aus einem 
Secretcnr und mehreren Canzleibeamten g). 

3) I n M i t a u und L ibau sitzen in der Polizeivcrwal-
tung der Polizcimcister und zwei Assessoren, wovon einer 
aus dem Adel, der andere aus den Kaufieuten oder Bür
gern der Stadt gewählt wird ?). 

4) I n Rcva l ein Polizeimcistcr und zwei Assessoren, 
wovon der eine vom Adel, her andere ein Mitglied des re-
valschen Raches ist. 

Die Stadttheilsaufseher werden von der Gouvcrnc-
mcntsrcgierung, die Quartalaufsehcr vom Polizeiamt ver
ordnet «); jene werden zur zehnten, diese zur elften und 
die Gchülfen der Letzteren zu der zwölften Classe gerech-

?) N. U. vom , l . Januar 1312 und Etat bei demselben. Al
lerhöchst bestät. Bcschl. der Ministercomität Dom 2?. Juni 
181?. 

c,) N. U> vom 13. Juni 1325 und Etat bei demselben. B u n -
ge's Darstellung der gegenwärtigen Verfassung der Stadt 
Dorpat. (Dorpat, »827. 8.) S. 64 fgg. 

r) N> U. vom 22. November 1810. 
») Polizciordnung von 1732 F. 24. 26. 27. 
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net t ) . Das Polizeiamt steht unter dem Generalgouvemcur 
und der Gouvcrncmentsregierung, an welche auch Beschwer
den über das Polizeiamt zu richten sind u). 

§. 53 . 

Wirkungskreis der Polizeiverlvaltung. 

Die Stadtpolizciverwaltung oder das Polizeiantt ist 
im Allgemeinen verbunden, dafür zu sorgen, daß 1) in der 
Stadt Wohlanständigkeit, gute Sitten und Ordnung herr
schen; 2) daß die Vorschriften der Gesetze überall in der 
Stadt erfüllt und beobachtet werden; wenn selbige übertre
ten werden, soll das Polizeiamt, nach Beschaffenheit der 
Sache, jeden, ohne Ansehen der Person, zur Beobachtung 
der gesetzlichen Vorschriften anhalten; 3) ist das Polizeiamt 
allein in der Stadt berechtigt, die Befehle der Gouverne-
mcntsregierung und die Entscheidungen der Gerichtsbehör
den zu vollstrecken, und die gerichtliche Ucbcrgabe von Grund
stücken und Häusern in der Stadt zu bewerkstelligen »). 
Insbesondere hat 

1) die Polizei auf die Preise der Lebensmittel zu se
hen, die Uebertheuerung derselben zu verhüten, und Taren 
dafür anzufertigen 1'); sie soll darauf sehen, daß Maaße 
und Gewichte richtig und gestempelt scyen o), und daß nie
mand verbotenen Handel, namentlich mit Contrcbcmde, trei
be <l); sie sorgt für Ordnung in den Gasthausern, Trai-

t) Polizeiordnung von i?82 §. i?. 19. 20. 
u) Ebendas. §. 3^ 
2) G.-V. §. 254. Polizeiordnung vom 8. April 1732 §. 30. 

Von dieser Regel begründen die Privilegien einzelner Städte 
Ausnahmen. Vcrgl. Vunge's Darstellung der Verfassung 
Dorpats. S . 65 fgg. 

d) P.-O. §. 33- " 3 . 
0) G.-V- s- 259. P.-O. 6- 34- 114. 115. 
6) P.-O- §- 32. n6. Handelserganzungsverordnung vom ,4. 

November »824 3. 135. »8?. Vergl. Bunge's Darstellung 
des russischen Handelsrechts. (Riga, 1329. 8.) §« l«7' l'<?. 
122. 

8 
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tcurs und Trinkbausern ^ ) ; D - Ordnung und Sittlichkeit 
in den Bädern und Badeanstalten t ) ; sie führt die Aufsicht 
über die facadenmaßige Aufführung von Privat- und öf
fentlichen Bauten in den Städten s ) ; desgleichen über die 
Wege, Straßen, öffentlichen Platze, Brücken und Fahren in 
der Stadt, über die gehörige'Unterhaltung, Reinigung und 
Sicherheit derselben n ) ; sie sorgt für Wohlanstandigkeit und 
Ruhe in den Kirchen und bei kirchlichen Feierlichkeiten, so wie 
für die gehörige Feier der Sonn- und Festtage i ) ; für Un
terbringung und Unterhaltung der Armen und Notleidenden, 
und Hemmung der Bettelei K) ; bei Durchmärschen liegt ihr 
die Verlegung des durch die Stadt ziehenden Militairs ob 1). 
Sic steuert dem Lurus und der Ausschweifung, so wie der 
Spielsucht, und hintertreibt namentlich alle verbotenen und 
Hazardspiele; Spiele dagegen, welche sich auf Starke und 
Behendigkeit des Körpers, so wie auf Geschicklichkeit grün
den und nichts Widergesetzliches enthalten, verbietet sie 
nicht in). Sie ertheilt die Erlaubniß zur Veranstaltung öf
fentlicher Spiele und Belustigungen und theatralischer Vor
stellungen in der Stadt n ) ; ohne ihre Genehmigung und 

«) Allerh. bestat- Verordnung vom 14. März ,321 §. 90 — 104. 
Bunge's Handelsrecht §. i? fgg. 

l ) P.,O- §. ? i . Sonntag a- a. O. S. ll8- 262. . 
8) N. U. v. 19. Juli u. 31. Decbr. 1329 u. v- 3. Novbr. igio. 

Allerh. bestat. Verordnung vom »?. August i8m. G - V . 
§. 276. 

b) G - V §. 269. P.,O. §. 31. 36. 6°. 11?. l l» . N. U. vom 
2. August 1803. 

i) P.-O. §. 5? — 63. N. U. vom 9. Septbr. 1829. Sonn« 
tag 's Polizei. S. 91 fgg- 246 fgg. 

^) G.<V. §. 275. P.<O. §. l i9. Sonn tag I. c. S. 123 fgg. 
2?l fgg-

I) G.-V. §. 270 — 273. 
m) N. U. vom 23. Januar ,733. S. U. vom 16. Juni »761. 

N. U. vom ! i . Juli ( S . U. vom 1. August) l«oi lc. P.-
O. F. 66. 67. Sonn tag a. a. O. S. i i s fgg. 150 fgg. 
267 fgg. 282 fgg. 

») P.-O. §. 69. 

/ 
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Aufsicht^ dürfen keine Lotterien und Verloosungcn veranstal
tet werden o). Bei ansteckenden Krankheiten und Seuchen 
hat das Polizeiamt die erforderlichen Maaßregeln zur Hem-

^ mung der weiteren Verbreitung der Krankheit und Unterdrü
ckung derselben zu ergreifen p) . 

2) I n Beziehung auf die Sicherheit und Nube soll die 
Polizei auf alle angereisten Fremden und Auslander ein wach
sames Auge haben y ) , weshalb ihr die Hauseigenthümer 
alle in ihren Hausern aufgenommenen Fremden anzeigen 
muffen r ) ; sie sieht auf richtige Pässe, und fordert solche 
von allen Ankommenden e in ; achtet darauf, daß keine 
Herumtreiber sich in der Stadt aufhalten und von den 
Hausbesitzern aufgenommen werden » ) ; hat die Aufsicht 
über alle Anstalten zur Vorbeugung von Feuers- und Was
sersgefahr t ) . Das Polizstümt steuert jeder gesetzwidrigen 
Neuerung " ) , beschützt jede gesetzlich bestätigte Gesellschaft, 
Corporation oder ahnliche S t i f t ung , und verhindert das 
Aufkommen nicht bestätigter und verbotener Gesellschaften, 
und wenn sie sich bilden, verbietet sie selbige und hebt sie 
auf v ) . Die Polizei sorgt überhaupt für Sicherheit und 
Ruhe in der S tad t , empfangt über alle Unordnungen, Un
ruhen :c. tagliche Berichte von den Stadttheilsaufscbcrn :c. 
und berichtet ihrerseits darüber, so wie über alle außeror
dentliche Ereignisse :c. dem Gencralgouvcrneur und der 
Gouvernementsregicrung n ) . Sie verhaftet alle Unruhestif
ter, und überhaupt A l l e , die sich irgend eines Vergehens 
oder Verbrechens schuldig gemacht h a b e n d ) , und vcran-

0°) P.-O. §. 68. Vergl. S o n n t a g l. c. S . 123. 270 fgg. 
?) G--V. §. 26° — 263. 
y) P.-O- §- 121. 
r) N. u. vom 18. Dccemder l8c>8. 
») P.-O. §> 35. I2Q. 
l) G.-V. §- 273. N. U. vom 10. Januar i8lZ. 
») P-O. §. 56. 
v) Ebendas. §. 64. 65. 
n) G»V. §. 256. 260 — 265. P.«O. §. 42» ?z. '09. S- üder» 

Haupt Sonntag S. 5» fgg. 211 fgg. 
x) G--V. §. 258. 267. P.-O. §. 42> 104. 
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staltet die erforderliche generelle Untersuchung, worauf sie 
die Criminalverbrccher der competenten Behörde zur weite
ren speciellcn Untersuchung übcrgicbt 7 ) ; blosse Polizciver-
gebcn, desgleicheli geringere Verbrechen, als z. B . Dieb
stähle unter 20 Rubel an Werch, bestraft sie selbst 5). 

3) Als erccutive Behörde vollzieht sie auf Requisition 
oder Vorschrift der Gerichtsbehörden deren Verfügungen 
und Urtheile in bürgerlichen und peinlichen Sachen 2a). 
Auch nimmt sie geringfügige Sachen, namentlich Schuld
sachen unter 20 Rubel, an, und verhandelt sie summarisch; 
wenn sie aber von größerem Belange oder streitig sind, 
verweist sie die Parteien an die compctente Behörde KK). 

Z w e i t e r T i t e l . 

V o n der inneren Wache. 
Quel len: i) Statut für die innere Wache v. 3. Juli 1311 nebst 

vier Instructionen: 3) für den Vrigadebefehlshaber der inne
ren Wache; b) für den Bataillonkommandeur eines Gouver« 
nemcntsbatmllons; °) für den Befehlshaber eines Kreisin« 
validencommando's und ch für den Bezirksgeneral der inne
ren Wache. — 2) Statut für die Gendarmen der inneren 
Wache vom i> Februar 131? nebst zwei Instructionen: ») für 
den Befehlshaber der Gendarmen in einer Gouvernements« 
siadt, und b) für den Divisionscommandeur der Gendar
men der inneren Wache in den Residenzen. 

§. 64. 

Organisation der inneren Wache. 

Die, die polizeilichen Militaircommcmden bildende in-

7) G.-V. §. 258. 266. P.,O. §. 37. 38. 45. 7O. lQZ. 125 fgg. 
S. U. vom 13. Februar 1793. Allerh. bestät. Reichsraths-
Machten vom 23. December 1321. Vcrgl. Samson v. 
Himmelstiern's Institutionen des livl. Prozesses §. 1423 
fgg. '587 fgg-

^) G.-V. F. 258. 267. 268. P.-O. F. 72. N. U. 0. 22. März 
1324 :c. 

22) P.-O. §. 30. 35». 73. G.-V- §. 254« u. a. Vergl, S a i s o n 
^ c> §. 544 kgg. i?z3 fgg. !?54 fgg- :c. 

dd) P.-O. §. 70. 72. Das Allerh. bestät. Reichsrathsnutachtcn 
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nere Wache, oder das abgctbeilte Corps der inneren Wa
che ») besteht gegenwärtig aus der zu Fuß dienenden ei
gentlichen inneren Wache, und der berittenen inneren Wa
che oder den Gendarmen b). 

1) Die eigentliche innere Wache besteht aus Garni-
scnbataillons o) und aus Commandcn dienender Inval i 
den <5), welche letzteren sich sowohl in den Gouvernements-
als Kreisstädten befinden, und unter den Commcmdeuren 
der Garnisonbatailluns stehen s). Mehrere Garnisonbatail-
lons bilden zusannncn eine Brigade, und mehrere Brigaden 
einen Bezirk. Jene.stehen unter Vrigadebefehlshabcm, die
se unter Bezirksgcneralcu f ) , und das Ganze steht unter 
dem Kriegsministcr 3). Jedes Bataillon besteht aus vier 
Compagnicen, und hat außer dem Commandeur, der ein 
Obristlicutencmt ist, einen Major , zwei Capitaine, zwei 
Stabseapitaine, vier Lieutenants, sechs Secondlicutencmts, 
vier Fähnriche, vier Feldwebel, vier Capirainarmus, 72 Un-
terofficicrc, 920 Gemeine und 17 Tambours; außerdem 
einen Auditeur, einen Fcldschccrcr, 3 Barbiere, eme Canzlci 
:e. ! ' ) . Jedes Krciscommando dienender Invaliden hat ci-

vom 28. December 1821 ( S . U. v. 31. Januar 1822), wel
ches hiervon Ausnahmen anordnete, ist in den Ostsccprovinzcn 
unanwendbar. Allcrh. bcstat. Rcictzsrathsgutachten vom 27. 
März (S. U. vom 19. April) 1323. 

2) N- U. vom 30. März 18:6. 
K) N. U- vom ,. Februar 181?. Statut von demselben Datum 

c) N. U. vom 14. Juli 1816. Sic wurden früher Gouvcrnc-
mentsdataillons genannt. Statut vom 3. Jul i i 8 l i §. 1. 

ä) Statut vom 3. Juli iLü §. 1. 
e) N- U. vom 27. Mörz 1821 §. 2. 7. 12. Statut v. 3. Jul i 

l 8 i i §. 2. N , U- vom 25. Octsdcr 1316. 
k) Etatut vom 3. Juli 1311 s- ? — 8. 
Z) Ebendas. §. 12 und N. U. vom 16. Iannar i L l l . 
d) N- U. vom 3- Januar und vom ü . April :8i?.und Etat 

bei dem letzteren. Dadurch smd die früheren Bestimmungen 
des Etats vom 3 Jul i l ö ü , l̂ ach nelch^m das Bataillon 
aus 3 Compaqnlccn besi:hcn f^tc« ŝ  wie dr2 N. U- von: 
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ncn Lieutenant, einen Secondlieutenant, drei Fähnriche, 5 
Unterofficiere, 40 Gemeine, einen Tambour i ) und einen 
Feldschecrer ̂ ) . 

Die Bataillons und dazu gehörigen Commandos wer
den einmal jahrlich ergänzt und zwar sollen dazu vorzugs
weise solche zum Felddienst unfähige Mil i tairs genommen 
werden, welche aus demselben Gouvernement zu Recruten 
abgegeben wurden; auch werden sie zu.den Kreiscomman-
dos nach ihrem Geburtsort in die einzelnen Kreise ver-
the i l t ! ) . Was den Bestand der inneren Wache in den 
Ostseeprovinzen namentlich anlangt, so gehören dazu vier 
Bataillons, nemlich das mitausche, das rigische, das reval-
sche und das arensburgische, welche nebst dem pleskauschen 
einen und zwar den ersten der zwölf Bezirke bilden, in 
welche die innere Wache im ganzen Reiche vcrtheilt ist. 
Der Bezirksgeneral hat sein Quartice in Riga. Das mi
tausche und rigische Bataillon bilden zusammen die erste, 
die drei anderen die zweite Brigade des ersten Bezirks. 
Der Commandeur der ersten Brigade hat seinen Sitz in 
Mi tau , der der zweiten in Reval in). 

2) Gendarmen der inneren Wache waren ursprüng
lich nur in den Gouvernementsstadteu angeordnet n ) ; jetzt 
auch in einigen Kreisstädten, z. B . in Dorpat «). Das 
Gendarmen - Commando in jeder Gouvcrnementsstadt be
steht aus einem Lieutenant, einem Wachtmeister, drei Un-

!?. Jul i l8»4, nach welchem für das rigische und rcvalsche 
Bataillon 6 Compagnieen verordnet worden waren, — auf
gehoben-

i) N- U. vom 27. März 1311 §. 8. und Etat bei demselben. 
K) N> U- vom 15. April 1822. 
l) N» U- vom 2. Februar igiz« Statut vom 22. Juni »817. 

Allerh. bestat. Unterlegung des Inspectordepartements vom 
23. Juni i8i8 und Allerh. Befehl vom Juli lgig. 

m) N» U. vom 20. Februar 18»8. Ueber die frühere Vertei
lung s. den Mas des Kriegscollegiums vom April i 8 i l . 

n) Statut vom i . Februar 131? §. l . 
0) Schon früher waren auch Gendarmen - Commanden in den 

Seestädten Odessa, Taganrog und Feodosia- (Ebendas.) 



Abschn. 3. Polhciwcsen. T i t . 2 . Innere Wache. 119 

teroffmcrcn und 24 Gemeinen, wozu noch ein Hufschmidt 
(ila»oLÄ^,t,uo5 K «^2ne?»o« ^ e n n H ) gehört p). Dies 
Commando steht unter dem Commandeur des Garnisonba-
taillons der Gouverncmcntsstadt, und mittelbar unter dem 
Bezirksgeneral y). Das Ganze gehört demnach zur inne
ren Wache, und mit dieser zum Ressort des Kriegsmini
sters r) . Completirt werden die Gendarmen - Comman-
dos aus solchen Militairs niederen Ranges der Ccwallcrie-
regimenter der Armee, welche bereits einige Jahre gedient 
haben 8). 

§. 65 . 

Wirkungskreis und Pflichten der inneren Wache. 

Die innere Wache muß auf Requisition der Orts
obrigkeit mit ihrem Dienste bereit seyn: 

1) bei Vollziehung der Gesetze und gerichtlichen Ur-
theile, beim Ergreifen von Dieben, Verfolgung von Räu
bern, Zerstreuung von zusammengcrottetcn Banden, bei S t i l 
lung eines Aufruhrs und der Bezähmung Ungehorsamer; 
bei Ergreifung von Laufiingen, Deserteuren und entwiche
nen Verbrechern; bei Verfolgung eingeschlichener Waarcn, 
zur Beförderung des Betriebes der inneres Versorgung, 
bei Erhebung der Abgaben und Rückstande, zur Erhaltung 
der Ordnung und Ruhe beim Gottesdienste, desgleichen auf 
Jahrmärkten, Volks- und Kirchcnfestcn; beim Empfange 
und Geleite der Rccruten, Arrestanten und Kriegsgefan
genen, zur Abfertigung der Mi l i ta i rs, welche über ihren 
Urlaub ausgeblieben sind, zu ihren Commandcn; bei Feu-
crsbrünstcn, Überschwemmungen und dergleichen; zur Auf
stellung der nöthigcn Schildwachcn für Behörden und Ge
fangnisse, zur Deckung von Kronsgcldtransportcn n). 

p) Etat beim Statut vom t. Februar i8l? und beim N» U. v. 
i i . Avril i8l?> 

q) Statut vom i. Februar »51? §. 4- 5» 
r) Vcrgl. ebendas. §. L-
«) Allcrt). VcfeKl vom 29. April 1822. 
») . Statut vom z. Juli l8 l l §. 14 — '6. Ucber die zum Bc-
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2) Wenn die innere Wache sich im Dienste befindet, 
z. B . auf der Wache steht oder patrouil l irt, ist sie auch 
verpflichtet, Leute, welche bei Verbrechen, im Aufruhr, auf 
Gcwaltthatigkeiten ertappt, oder mit blutigen Waffen oder 
Kleidern gefunden werden, zu verhaften, und der Gouver-
ncmentsobrigkeit zu überliefern, desgleichen Sammelplätze 
von Dieben und Raubern zu besetzen b). 

3) Batail lons, welche einen Bezirk bilden, können 
vereint agilen nur auf besondere Vorschrift des Kriegsmi-
nistcrs, eine Brigade nur auf Befehl des Vezirksgcncrals, 
cm Bataillon nur auf Befehl des Bngadccommcmdeurö; 
und dürfen die letzteren beiden einen solchen Befehl nur in 
Folge schriftlicher Requisition des Civilgouverneurs crthei-
lcn. Ueber einen solchen Befehl muß der Brigadecomman-
dcur dem Kriegsminister, der Bataillonscommandeur dem 
Bezirksgeneral berichten e). Zwei oder mehrere Bezirke 
der inneren Wache dürfen sich zum gemeinschaftlichen Agi-
ren nur auf Allerhöchsten Befehl vereinigen 6). 

4 ) Kleinere Abtheilungen der inneren Wache, wenn 
sie nemlich nicht eine Compagnie übersteigen, können, au
ßer vom Civilgouvcrneur, auch von den Polizeimeistcm, 
Ordnungsrichtern, Hakcnrichtern und Hauptmännern und 
zwar sowohl schriftlich, als im Falle schleunigen Bedürfnis
ses, auch mündlich requirirt' werden 6). 

Huf des Arrestantentransports auch in den Ostseeprovinzen 
errichteten Etapen, und zwar namentlich auf den Wegen von 
Riga nach St. Petersburg, und über Orscha nach Moskau 
f. die Nllerh. destät. Tabellen vom lo. Januar ,8 lg und v. 
i?. Januar 1322 und Livl. Reg.-Patent v. 9' April 1318; 
und über den Arrestantentransport überhaupt die Instr. für 
de» Bataillonscommandeur vom 3- Juli 18 n . Abth. 11. §. 
»4- S. U. vom 8- October 13" und vom 7. März 1812 u. 
a. m. und Samson von Himmelst iern's Institutionen 
des livl. Prozesses. Th. U- §. 1842 — 1377. 

d) Statut vom 3. Juli l 8n §. 17. 
«) Statut vom 3» Juli 18" §. 25 — 30. 
l!) Ebendas. §. 31. 
0) Ebendas. K. 32 — 34» 
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5) Zu anderen, als den gesetzlichen Zwecken, darf sich 
indcß der Gouverneur der Militairs der inneren Wache 
nicht bedienen t ) . Ueber alle Mißbrauche bei der inneren 
Wache haben der Civilgouverneur, Vicegouvcrneur und Pro-
cureur den ihnen vorgesetzten Ministern zu berichten s ) . 

Anmerkung. Ueber die militairischcn Verpflichtungen der inne
ren Wache und der einzelnen Commandeure s. Statut vom 
3- Juli l 8 i l F. l i — i?. und die oben vor §. 54 unter den 
Quellen langeführten besonderen Instructionen. 

§. 56 . 

Wirkungskreis und Pstfchten der Gendarmen. 

Die Verpflichtungen der Gendarmen sind ganz die
selben, welche im vorigen §. 55 Nr . 1 . und 2 für die 
innere Wache angegeben sind, und werden die Gendar
men dazu von der Gouvcrncmenlsobrigkeit requirirt, sobald 
die Mitwirkung eines reitenden Commando in den daselbst 
erwähnten Fallen nothwcndig oder zweckmäßig erscheint. 
Ausgenommen sind indcß namentlich die Zölle des Gebrauchs 
der inneren Wache zur Beitreibung von Abgaben und 
Rückstanden, zur Begleitung der über ihren Urlaub aus
gebliebenen Mi l i ta i rs, zur Besetzung von Schildwachon und 
zur Bedeckung von Gcldtransp orten a). Stat t dessen wer
den die Gendarmen insbesondere gebraucht: 

1) zur Erhaltung der polizeilichen Ordnung bei öf
fentlichen Versammlungen und beim Fahren von Equipa
gen auf öffentlichen Plätzen, zu welchem Zweck sie in die 
polizeilichen Commandcn treten b). 

2) werden sie in den Gouvernementssiadtcn zur De 
jour und zur.Versendung von Paketen dem Civilgouver
neur und der Gouverncmcntsregicrung zugeordnet e). 

1) N . U. vom 13. Mai i8«6. 
8) Allerh. Bef. vom 25. April 1816. 
2) Statut vom 1. Februar ,Ll? §. 12 — 14. 
d) Ebendas. ö, 12. N- U. vom 25. August 1623. 
c) Statut vom !. Februar 18,? Z. !Z. 
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D r i t t e r T i t e l . 

V o n dem rigischen Commerzbankcomptoir. 

Quellen: ,) Allerb- bestät. Reglement des rigischen Commerz-
bankcomptoirs vom ?. November 1320, worin theilweise ver
wiesen wird? 2) auf das Reglement der Reichscommerzbank 
vom ?. Mai »8i?; b) auf die Erganzungsartikcl zu demsel« 
den vom 9> Juli 1819; <:) auf das Reglement des Moskau-
schen Commerzbankcomptoirs vom 5. August 1318. und c!) 
auf das Reglement des archangelschen Comptoits vom 20. 
October 1319. 2) Allcrh. bestät, Beschluß der Ministercom. 
vom io. October (S. U, vom 23. December) 1825 und 3) 
Allcrh. bestät. Reichsrathsgutachten vom 23. Mai 133». 

§. 57. 

Organisation, des Commerzbankcomptoirs in Riga. 

Das rigische Commerzbankcomptoir ist eine Abtheilung 
der im Jahre 1817 in St. Petersburg errichteten Reichs
commerzbank. Das Personal des rigischen Comptoirs be
steht aus einem Dirigirenden, zwei von der Regierung 
angeordneten, und vier von der Kaufmannschaft gewählten 
Direktoren. Die Canzlei stobt unter einem Sccretmr, 
der einen Gehülfen hat. Außerdem gehören zum Comvtoir 
zwei Buchhalter nebst vier Gehülfen, ein Cassier nebst zwei 
Gehülfen, zwei Revisoren für die Waaren und ein Mä
kler »). Der Dirigirende und die beiden erstgenannten Di
rektoren werden vom Finanzmtnister mit Allerhöchster Be
stätigung verordnet. Die Direktoren von der Kaufmann
schaft werden auf vier Jahre von den beiden ersten Gilden 
aus der Zahl der in Riga ansäsiigen Großhändler gewählt; 
und zwar treten alle zwei Jahre zwei derselben aus, und 
zwei neuerwählte treten in ihre Stelle. Der Secretair, die 
Buchhalter, der Caffier und der Mäkler werden auf Vor
stellung des Comptoirs von der Vcnvaltung der Reichs
commerzbank mit Bestätigung des Finanzministcrs vcrord-

3) Reglement des rig. Comptoirs vom ?. November 1320 F. 7 
und 8 und Etat bei demselben. 



Absch. 3 . Pollzeiwesen. T i t . 3. Commerzbanrcomptoir. 123 

nct; die übrigen der genannten Beamten vom Comptoir 
mit Bestätigung der Verwaltung der Relchscommerzbank 
und die niederen Canzleidiener ic< vom Comptoir selbst. 
Die Entlassung geschieht auf demselben Wege, wie die An
stellung. Beurlaubt werden die Glieder und Beamten des 
Comptoirs, mit Ausnahme des Dirigirendcn, von der Ver
waltung der Commerzbank, welche auch bei Mißbräuchen 
von Seiten der von^ ihr und dem Comptoir angestellten 
Beamten dem Gericht übergiebt, diese wegen der übri
gen aber dem Finanzminister vorstellt d). 

§. 58 . 

Wirkungskreis des Commerzbankcomptoirs. 

I . Das rigische Commerzbankcomptoir bewerkstelligt 
folgende Operationen: 

1) es nimmt sowohl von russischen Untcrthancn, als 
von Ausländern Einschüsse oder Depositen in Silbcrmünze 
von nicht weniger als 500 Rubeln zur Aufbewahrung auf 
6 Monate oder längere Zeit gegen Vergütung von ̂  Per. 
an. Die Zurückzahlung geschieht in Silber oder in Ban-
coassignationen nach dem Course»). 

2) können im Comptoir von russischen Untcrthancn 
und Auslandern Capitalicn von nicht weniger als 500 Ru
beln niedergelegt werden zum Behuf der Umschreibung oder 
des Transferts mittelst laufender Rechnungen sowohl inner
halb Riga's, als auch zwischen den Städten, in welchen 
Comptoirs der Relchscommerzbank eröffnet sind, nemlich 
Moskau, Archangel, Odessa, Nischnij-Nowgvrod und Astra
chan, so wie S t . Petersburg selbst. Die in Riga selbst 
umzuschreibenden Capitalicn dürfen nicht weniger als 500 

b) Reglement des rig. Comptoirs von 1322 §. 9 vergl. mtt dem 
Regl. des moskauschen Comptoirs von lg «8 §. 8-» l4 und 
dem Regl. der Reichscommcrzbank von 1817 F 30. 

2) Reglement des rig. Comptoirs von 1320 §. « und 2. vcrql. 
mit dem Regl. der Relchscommerzbank von »8»? F. ü -—20 
und- dem N. U. vom 6. November 1824-
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R b l . , die nach anderen Städten zu tmnsftrirenden nicht 
weniger als 5000 Rbl. betragen b). 

I ) Das Comptoir nimnU Wechsel zum Discontircn 
an von russischen Untcrthanen und ausländischen Gasten, 
welche Waarenhandel oder Bankgeschäfte treiben, oder Fa
briken :c. besitzen, wenn nemlich entweder der Trassant, 
oder der Indossant, oder der Acccptanr des Wechsels russischer 
Uuterchan ist, und einer davon seinen bleibenden Aufenthalt 
in Riga, S t . Petersburg oder Moskau hat, und der Wech
sel nicht weniger als 8 Tage und nicht nnchr als 6 Mo
nate zu laufen hat o). 

4) Das Comptoir gicbt Darlchne gegen Verpfändung 
von Waaren, verschiedenen Creditscheinen, Gold- und S i l 
berbarren mit Berechnung eines für die verschiedenen Gat
tungen von Waaren :c. verschieden bestimmten Discontp'S, 
worüber die einzelnen Reglements :c. ausführliche Bestim
mungen enthalten 6). 

I I . Was die Verpflichtungen der einzelnen Beamten 
des Comptoirs betrifft, so steht der Dirigircnde an der 
Spitze der ganzen Verwaltung und hat die Canzlei unter 
seiner Aufsicht. Er und die von der Regierung verordne
ten Directorcn sitzen, mit Ausnahme der Feiertage, täglich 
im Comptoir; die von der Kaufmannschaft gewählten nur 

b) Regl. des rig. Comptoirs von 1820 §. 1. und 2. vergl. mit 
dem Regl. der Reichseommerzbank von 1317 §. 21 — 36 und 
den Ergänzungsartikeln von ,319 §. 1 — 8. 

c) Regl. des rig. Comptoirs vom Jahre 1822 §. i . 2. vergl. 
mit dem Regl. der Reichseommerzbank vom Jahre 1817 §. 
42 — <5i. Reichsrathsgutachten v- 28. Ma i 133». AUerh. 
bestat. Beschluß der Ministercom. vom »Q. Oetovcr ( S . U-
vom 23. December) 1325. 

ä) Regl. des rig. Comptoirs von 1320 §. ,. und 3. vergl. mit 
dem Regl. des archangelschcn Comptoirs Von 1319 § 6 — 9 . , 
dem Regl. der Waaren-Discomocomptoirs v. 2. März ,8°6., 
den Erganzungsartikeln zum Real- der Commerzbant vom ?« 
Ju l i !8!<? §- 9 - - 28. Beschluß der Ministercom. vom ;o. 
October 1325. Merh. bestat. Reichsrathsgutachten vom 27. 
November 1830 ( S . U. vom >> Januar 1831^. 
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zwoinull die Woche, und zwar muffen von den letzteren zwei 
nothwcndig zugegen sepn; die anderen beiden können, mit 
Bewilligung des Comptoirs, wegen etwcmiger Handelsge
schäfte zu Zeiten sich von dm Sitzungen disvensiren. Diese 
Glieder des Comptoirs vertbeilen die Geschäfte unter sich 
nach Anordnung der Vettvaltung der Reichscommerzbank, 
an welche sich das Comptoir, im Falle demselben bei des
sen Operationen Zweifel aufstosien, mit Anfragen wendet o). 

V i e r t e r T i t e l . 

V o n der rigischen Abthei lung des Commerzconscils. 

Quel le? Allerhöchst bestätigtes Statut des Commerzconscils 
vom 2z. Qctober 1829. 

§. 59 . 

Olganisalion und Wirksamkeit der Abtheilung des Com-
merzconseils. 

Bei der Errichtung des Commerzconscils beim Finanz
ministerium in S t . Petersburg im Jahre 1829 wurden 
zugleich mehrere Abcheilungen desselben in den vorzüglich
sten Handelsplatzen des Reiches, und namentlich auch in 
Riga angeordnet »). ' 

Die rigische Abcheilung besteht aus sechs beständigen 
Mitgliedern/ welche zur Kaufmannschaft erster und zweiter 
Gilde und zu den ausländischen Gasten gehören, unter dem 
Vorsitze des Civilgouvcrncurs, welcher, im Falle der Ab
wesenheit, von einem von dm anderen dazu erwählten M i l -
glicdc vertreten wird. Die Zahl der Mitglieder kann nach 
Erachten der höchsten Ortsobrigkeit um zwei vermehrt wer
den. Zu den Sitzungen kann der oberste Zollbeamte (Zoll-

e) Regl- des rig. Comptoirs von ,320 §. io — 19. vergl- mit 
dem Rcgl der Reichscommerzbank von 1317 §. 81 fgg. und 
des moskauschen Comvtmrs von 1318 §. 15 ^- 32. 

2) Statut vom 2z. October 1829 §. 1 Vcrgl. N. U von dem
selben Datum und S. U. vom 25. November 1829. 
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bezirksbefehlshabcr oder Zolldircctor) zugezogen werden l>). 
Die Mitglieder werden von der Kaufmannschaft in dop
pelter Anzahl gewählt, und sechs der gewählten bestätigt 
der Civilgouverneur und benachrichtigt- davon den Finanz
minister o). Die Mitglieder können mit Vorwisscn des 
Präsidenten in eigenen Angelegenheiten jederzeit verreisen; 
von der Wahl zu Stadtämtern befreit sie aber ihre Qua
lität als Mitglieder der Abcheilung nicht 6). Die Canzlei 
besteht aus einem Secretair ( inlol^lo^o^l lme^) und den 
erforderlichen Canzlisten o). 

Die Geschäfte der Abtheilung des Commerzconseils 
bestehen dar in, daß es 1) auf Requisition des Gcneral-
gouvemeurs demselben über seine Anfragen in Betreff des 
Handelswesens Gutachten ertheilt; 2) demselben über alle 
zur Beförderung und Erweiterung des Handels dienende 
Gegenstände Vorschlage macht, und ihn von den im Han
delsverkehr vorgegangenen oder zu erwartenden wichtigen 
Veränderungen in Kenntniß setzt; 3 ) wenn sich etwanige 
Hindemisse oder Umstände ergeben,,welche den Handelsver
kehr überhaupt hemmen, und namentlich in Beziehung auf 
den rigischen Hafen oder die Börse, so hat die Abtheilung 
darüber dem Generalgouvcrneur zu berichten. Von letzte
rem hangt es übrigens ab , dergleichen Vorschläge lc. an
zunehmen oder unberücksichtigt zu lassen. Nach Ermessen 
des Generalgouvcrneurs und mit Einwilligung des Finanz
ministers können der Abthcilung auch andere Verpflichtun
gen, welchr unmittelbar den Vortheil des Handels und der 
Börse betreffen, auferlegt werden. — Ucber alle solche Ge
genstände hat ferner die Abthcilung des Commerzconseils 
mit diesem selbst zu correspondircn, und alle von den ein
zelnen Gliedern vorgebrachten Mitthcilungen zu beprüfen 
und zu berathschlagen l ) . Die Correspondenz der Abthei-

b) Statut vom 23. October 1829 §.9 — 11. ' 
0) das. §- i2. 
6) das. F. ,3. 14. 
«) das. §. 17. 
1) das. §. 4 und 5- vergl. mit §. 2. 
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lung mit-^Mderm Behörden geschieht vermittelst des Vor
sitzers; die einzelnen Mitglieder verschaffen sich die behufi
gen Nachweisungen und Nachrichten auf dem Wege der 
Privatcorrespondcn; 3). 

F ü n f t e r T i t e l . 

V o n der rigischen IAanufacturcomi ta t . 

Q u e l l e : Allerh. bestät. Reichsrathsgutachten v. „ . Juli ,323. 

§. 60 . 

Organisation und Wirkungskreis der Manufacturcomitat. 

Bei Errichtung des Manufacturconseils in S t . Pe
tersburg im Jahre 1828 wurde zugleich verordnet, in dm 
Gouverncmentssiadten derjenigen Gouvernements, in wel
chen viele Fabriken vorhanden, Manufacturcomitaten, in 
den übrigen aber Manufacturcorresvondentcn anzuordnen 2). 
Demzufolge ward in Riga eine Comitat errichtet b ) , und 
in Reval und Mitau wurden Corresvondenten angestellt 0). 
I n der Comität sind nicht weniger als drei Glieder aus 
den Fabrikinhabern vom Adel und der Kausinannschaft un
ter dem Vorsitze des Cioilgouverneurs anzustellen ü)< Die 
Glieder der Comitat, so wie die Corresvondenten, werden 
vom Finanzministcr, nach darüber gepflogenem Briefwech
sel mit der höchsten Ortsobrigkeit, erwählt 0). Die Ge-

Z) Statut des Commerzconseils vom 23. October 1529 F. 21. 
vergl. mit §. 15. l8 — 2Q. 22 — 24. 

2) Allerh. bestät. Reichsrathsgutachten v. l l . Jul i '828 F. 3. 4. 
K) Patent der livl. Gouvernementsregierung vom 25. Januar 

,829-
c) St . Petersb. Handelszeitung. Jahrg. «829. Nr. 28. 
6) Reichsrathsgutachten vom n . Juli ,828 Z. 6. Gegenwärtig 

besteht die rigische Comitat aus drei adeligen und vier kauf
männischen Gliedern (Patent der livl. Regierung vom 25. 
Januar 1329.). 

2) Reichsrathsgutachten vom i l . Jul i ,328 §. ?-
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schäftsfübrung in der Comität besorgen die Glieder selbst, 
ohne besondere Canzlei k). 

Der Wirküllgskreis der Comitat ttnd der Correspon-
dcntcn ist, nach Verhältnis;, derselbe, wie der des Manu-
facturconseils. Die Gegenstände, womit sich letzteres zu 
befassen hat, bestehen a) in Ergänzung der durch die Civil-
gouverneure eingezogen werdenden Nachrichten über Fabri
ken und Sawoden, und, so weit es möglich ist, der Ge-
wcrbcanstaltcn der Bauern, b) Mi t te i lung besonderer Be
merkungen an das Manufacturdepartement über die Ma -
nufacturindustrie, deren Steigen und Fallen, mit Beifügung 
der nöthigen Muster, o) Beprüftlng der M i t t e l , welche 
das Ministerium zur Vervollkommnung der Privatmanufa-
cturen zu ergreifen gesonnen ist, und welche zu diesem Zweck 
vom Finanzminister jcd'esmal'dem Conseil vorzulegen sind, 
cl) Erforschung der Mittel zur Erhaltung und möglichsten 
Vervollkommnung der inländischen Fabriken durch Er
öffnung neuer Erwerbsquellen und Wegrßumung der H in 
dernisse ; Herausgabe' einer Zeitschrift für das Manufactur-
wcscn, um dadurch den Fabricanten die durch Bücher und 
Corrcspondenz erlangten Nachrichten über neue Erfindun
gen, Verbesserungen und Methoden mitzutheilen. e) Er-
theilung .nützlicher Belehrung und Mi t te i lung von Nach
schlagen an diejenigen Fabricanten, welche darum nachsu
chen; Verschaffung geschickter Meister, zweckmäßiger M a 
schinen :c. für dieselben, t) I n Auftrag des Finanzmini
sters die Vevrüfung der Gesuche und Streitigkeiten über 
Privilegien, Bestimmung über den Ursprung und die Be
schaffenheit der Waaren, wenn solches erforderlich ist, und 
dergleichen mehr 3). Zu allen diesen Beschäftigungen des 
Manufacturconseils haben die Gouvcrncmcntscomitäten und 
Corrcsvondcnten, nach Maasigabe ihrer M i t te l , mitzuwir
ken, And über alle diese Gegenstände dem Manufaclurcou-
seil Nachrichten mitzutheilen und Vorstellungen zu ma-

l ) Reichsrathsgutachtm vom l l . Jul i «823 §. 9. 
8) Edendas. F. 12. 14. 
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